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Psychische Belastung in der Gefährdungsbeurteilung

So schaffen Sie gesunde  
und sichere 
Arbeitsbedingungen Berufsgenossenscha� 

Handel und Warenlogistik



PegA („Psychische Belastung erfassen, gesunde Arbeit gestalten“) unter-
stützt Sie von Anfang bis Ende bei der strukturierten, vollständigen Durch-
führung der Gefährdungsbeurteilung mit Blick auf die psychische Belas-
tung. Dabei stellen Ihnen die BGHW und die Initiative Neue Qualität der 
Arbeit mit Projektpartnern aus der Wissenschaft und mit Unterstützung 
der Sozialpartner ein komplettes Programm zur Verfügung. Es umfasst 
neben dem vorliegenden Ordner und den darin enthaltenen Instrumenten 
auch verschiedene Praxishilfen für den Einsatz in Ihrem Betrieb. 

Das PegA-Programm berücksichtigt die Vorgaben des Arbeitsschutzge-
setzes (ArbSchG) sowie die Leitlinien und Empfehlungen der Nationalen 
Arbeitsschutzkonferenz (NAK) im Rahmen der Gemeinsamen Deutschen 
Arbeitsschutzstrategie (GDA).1

Besonders wichtig für die praxisnahe Entwicklung von PegA war auch die 
tatkräftige Unterstützung verschiedener Mitgliedsbetriebe (in alphabeti-
scher Reihenfolge):
 
•  EDEKA Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH
•  Galeria Kaufhof GmbH
•  Hermes Fulfilment GmbH
•  Hess Holding GmbH & Co. KG 
•  Hoberg & Driesch GmbH & Co. KG
•  IKEA Distribution Services GmbH & Co. KG
•  KOMSA Kommunikation Sachsen AG 
•  Lidl Stiftung & Co. KG
•  real GmbH
•  REWE Markt GmbH Logistik Vollsortiment
•  Technilog Technik und Logistik GmbH
•  TeeGschwendner GmbH
•  Wilhelm Klein GmbH
•  Zalando Logistics SE & Co. KG
 
Herzlichen Dank an alle externen wie internen Kräfte, die sich beteiligt 
haben – ohne sie würde es PegA heute nicht geben!

1 Arbeitsschutz gemeinsam anpacken – Leitlinie Beratung und Überwachung bei psychischer Belastung am Arbeits- 
  platz, Hrsg.: Geschäftsstelle der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz, c/o Bundesanstalt für Arbeitsschutz und  
  Arbeitsmedizin (Ausgabe 01.2018). Die Broschüre kann unter www.gda-portal.de heruntergeladen werden.

Über PegA

Das PegA-Programm
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Kapitel 1: Grundsatzfragen 
Warum Sie sich worum und wie kümmern sollten
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Kapitel 1: Grundsatzfragen
In diesem Kapitel beantworten wir Ihnen die häufigsten Fragen zum Thema 
„Psychische Belastung in der Gefährdungsbeurteilung“ – damit Sie gewapp-
net sind für die praktische Durchführung.

Warum sollten Sie sich kümmern?

Das Arbeitsschutzgesetz verpflichtet Arbeitgeber, eine Beurteilung der Arbeits-
bedingungen vorzunehmen und auf dieser Basis zu ermitteln, welche Maßnah-
men des Arbeitsschutzes erforderlich sind (§ 3 Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG). 
Dabei ist neben Gefährdungen zum Beispiel durch Arbeitsmittel oder physikali-
sche Einwirkungen wie Lärm auch die psychische Belastung zu berücksichtigen 
(§ 5 ArbSchG). Ziel ist es, auf diese Weise die Sicherheit und Gesundheit der
Beschäftigten bei der Arbeit zu erhalten beziehungsweise weiter zu verbessern.

Bei der Gefährdungsbeurteilung geht es also letztlich um die dauerhafte 
Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Wenn es darum nicht gut bestellt ist, kann dies viele Auswirkungen 
haben. Seelische und körperliche für den Einzelnen, aber auch wirtschaftliche 
Folgen für das Unternehmen, zum Beispiel durch krankheitsbedingte Fehltage 
oder eine verringerte Produktivität.

Eine systematische Gefährdungsbeurteilung für den Teilaspekt psychische Be-
lastung ist aber weit mehr als eine gesetzliche Pflicht. Sie bietet – sofern auch 
Maßnahmen zur Verbesserung erkannter Handlungsbedarfe umgesetzt wurden 
– viele weitere Vorteile, wie beispielsweise:

Klarheit über Ressourcen und Stärken des Unternehmens (über das, was bereits 
gut läuft) 
Reduktion von Unfällen durch sicherere Arbeitsbedingungen
Reduktion arbeitsbedingter Gefährdungen wie zum Beispiel geringe Hand-
lungsspielräume, ein ungenügendes Informationsmanagement und Probleme 
mit Arbeitsmitteln
Sicherstellung einer hohen Arbeitsqualität und Produktivität durch optimal 
gestaltete, sichere Prozesse, bessere Abstimmungen untereinander und enga-
gierte, leistungsfähige Beschäftigte
Steigerung der Mitarbeitermotivation durch gute Arbeitsbedingungen und ein 
glaubhaftes Interesse des Arbeitgebers daran, dass die Beschäftigten langfristig 
gesund bleiben und gute Arbeitsbedingungen vorfinden
Wertschätzung für die Beschäftigten durch die Möglichkeit, die Arbeitsbedin-
gungen aktiv mitzugestalten – durch ihre Rückmeldungen und idealerweise 
auch die Einbindung in die Ableitung von Verbesserungsideen und Maßnahmen.

Grundsatzfragen I 01



 02 I Grundsatzfragen

Worum geht es genau?

Mit psychischer Belastung ist die Gesamtheit aller erfassbaren Einflüsse ge-
meint, die von außen auf den Menschen zukommen und diesen psychisch be-
einflussen (DIN EN ISO 10075). Dabei sagt der Begriff „Belastung“ noch nichts 
darüber aus, ob diese Einflüsse, zum Beispiel die Arbeitsbedingungen, gut oder 
schlecht sind. 

Konkret werden bei der Gefährdungsbeurteilung für den Faktor psychische 
Belastung folgende Aspekte unter die Lupe genommen:

Die Arbeitsaufgabe, die Abläufe in Ihrem Unternehmen, das Miteinander, aber 
auch die Arbeitsumgebung mit bekannten Themen wie beispielsweise Lärm 
und Ergonomie wirken nicht nur körperlich, sondern auch psychisch auf Ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Sie kennen das selbst: Dinge wie dop-
pelte Arbeit wegen unklarer Absprachen, Streitigkeiten im Team oder zu wenig 
Bewegungsfreiheit am Arbeitsplatz „nerven“. Und das kann auf Dauer krank 
machen. Auf der anderen Seite können gut gestaltete Arbeitsbedingungen und 
abwechslungsreiche, interessante Arbeitsinhalte positive Auswirkungen haben: 
Man fühlt sich angemessen herausgefordert und ist zufrieden und motiviert. 
Diese individuellen – positiven oder negativen – Auswirkungen der psychischen 
Belastung bezeichnet man als psychische Beanspruchung (DIN EN ISO 10075). 

Arbeitsinhalt/Arbeitsaufgabe Arbeits-
organisation

Soziale 
Beziehungen

Arbeitsumgebung

•  Vollständigkeit der Tätigkeit
• Handlungsspielraum
• Variabilität (Abwechslungsreichtum)
• Information und Informationsangebot
•  Verantwortung
• Qualifikation
• Emotionale Inanspruchnahme

• Arbeitszeit
• Arbeitsablauf
• Kommunikation     

und Kooperation

• Kolleginnen
und Kollegen

•  Vorgesetzte

• Physikalische und
chemische Faktoren

• Physische Faktoren
• Arbeitsplatz- und

Informationsgestaltung
• Arbeitsmittel

§ 5 Beurteilung der Arbeitsbedingungen

(1) Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer
Arbeit verbundenen Gefährdung zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeits-
schutzes erforderlich sind.
(2) Der Arbeitgeber hat die Beurteilung je nach Art der Tätigkeiten vorzunehmen.
Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung eines Arbeitsplatzes
oder einer Tätigkeit ausreichend.
(3) Eine Gefährdung kann sich insbesondere ergeben durch

1. die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes,
(...)
6. psychische Belastungen bei der Arbeit.

So ist das Gesetz

§



Mithilfe der Gefährdungsbeurteilung lassen sich in Ihrem Unternehmen Arbeits-
bedingungen erkennen, die gesundheitsförderlich oder aber auf Dauer gesund-
heitsgefährdend sind. Und zwar mit Blick auf die unterschiedlichen Tätigkeiten 
und nicht auf einzelne Beschäftigte! Bei der Gefährdungsbeurteilung geht 
es demnach nicht darum, wie sich ein einzelner Kommissionierer an seinem 
Arbeitsplatz fühlt, sondern wie die Arbeitsbedingungen aller Kommissionierer 
gestaltet sind.

Wird festgestellt, dass eine Gefährdung besteht, müssen Maßnahmen ergriffen 
werden, um die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten zu gewährleisten 
und zu verbessern. Zu einer vollständigen Gefährdungsbeurteilung gehört es 
auch, die Wirksamkeit der Maßnahmen zu prüfen und alle Aktivitäten und Er-
gebnisse adäquat zu dokumentieren.

Im Sinne des Gesetzes und zur Gesunderhaltung der Beschäftigten ist es also 
Aufgabe des Arbeitgebers:

Gefährdungen wie beispielsweise Lärm, unklare Zuständigkeiten oder fehlende 
Informationen zu reduzieren.

Ressourcen wie zum Beispiel soziale Unterstützung und Entscheidungsspiel-
räume zu stärken. Diese Ressourcen können auch in Ansätzen wie ein Schutz-
schild gegen den Einfluss von Gefährdungen wirken. Hierzu ein Beispiel: Im 
Unternehmen liegen psychische Gefährdungen vor, die nicht veränderbar sind, 
beispielsweise Arbeitsspitzen durch Kundenströme. Hier können eine bessere 
Personaleinsatzplanung und optimierte Arbeitsabläufe als „Puffer“ wirken und 
helfen, negativen Beanspruchungsfolgen entgegenzuwirken. 

Für diese Aufgaben ist die Berücksichtigung der psychischen Belastung in der 
Gefährdungsbeurteilung ein sehr gutes Werkzeug.

Martin Klanitz, Verkäufer in einer Buchhandlung, nutzt eine neue Kassensoftware. 
Durch flexiblere Bedienungsmöglichkeiten konnte sein Arbeitgeber die Arbeitsbe-
dingungen im Kassenbereich deutlich verbessern: Die Beschäftigten können jetzt 
ganz einfach Waren ausbuchen, was Zeit spart und sich positiv auf die wartenden 
Kunden auswirkt. Sie sind entspannter, Störungen durch Softwareprobleme sind 
seltener und die professionelle Freundlichkeit an der Kasse fällt leichter. Durch 
die gut funktionierende Kassensoft- 
ware und das entspanntere Arbeiten  
hat sich auch die Atmosphäre im  
Team verbessert.  
Durch eine einzige Maßnahme las- 
sen sich also viele negativ wirkende 
Belastungsfaktoren reduzieren.  
Zusätzlich werden gesundheitsför- 
dernde Ressourcen gestärkt.

reduzieren!

stärken!

Praxis-
Beispiel 

Das PegA-Programm: Kapitel 1
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Wie geht es praktisch?

Wie die Gefährdungsbeurteilung durchgeführt wird, kann jedes Unternehmen 
grundsätzlich selbst entscheiden. Denn das konkrete Vorgehen ist seitens des 
Gesetzgebers nicht vorgeschrieben. In der Praxis haben sich jedoch sieben 
Schritte bewährt, die auch für die Gefährdungsbeurteilung anderer Faktoren 
genutzt werden.

Die erstmalige Berücksichtigung der psychischen Belastung in der Gefähr-
dungsbeurteilung ist dabei vergleichbar mit einem Projekt, das entsprechend 
geplant und gesteuert werden muss.

Eine detaillierte Beschreibung dieser Schritte finden Sie in Kapitel 3 „Mit sieben 
Schritten zu sicheren Ergebnissen“. Das PegA-Programm begleitet Sie durch 
den gesamten Prozess mit diesem Ordner, den darin enthaltenen Instrumenten 
und den separat erhältlichen Praxishilfen (siehe Kapitel 9).

Wer noch mehr wissen möchte: Weitere Hinweise und zum Teil auch Praxishilfen 
zur Durchführung der Gefährdungsbeurteilung sind auch in vielen Verordnun-
gen sowie weiteren Quellen zu finden (zum Beispiel ASR V3).

 04 I Grundsatzfragen
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Gefährdungsbeurteilung und Dokumentation

Ermittlung  
der psychischen  

Belastung der Arbeit

Beurteilung  
der psychischen  

Belastung der Arbeit

Festlegung  
von Maßnahmen

Durchführung  
von Maßnahmen

Aktualisierung 
und Fortschreibung

Dokumentation

Festlegung von 
Tätigkeiten und 

Arbeitsbereichen

Überprüfung 
der Wirksamkeit  
der Maßnahmen

Davor

Dabei

Danach
1

2

3

4

5

6

7



Warum sollte ich PegA nutzen?

Mit PegA treffen Sie die richtige Wahl. Denn die PegA-Instrumente bieten viele 
Vorteile:  

Branchenspezifisch: Sie sind praxisnah auf die Bedürfnisse der Betriebe in 
Handel und Warenlogistik abgestimmt und helfen, die psychische Belastung 
adäquat in der Gefährdungsbeurteilung zu berücksichtigen.
Bedingungsbezogen: Sie bewerten die Arbeitsbedingungen, und nicht die 
Beschäftigten. 
Kombinierbar: Sie können miteinander kombiniert werden.
Wissenschaftlich fundiert: Sie wurden im Rahmen eines wissenschaftlichen 
Projekts entwickelt.
Normativ verankert: Sie berücksichtigen die geltenden DIN-Normen und sind da-
mit normativ verankert.1 Zudem sind sie an der GDA-Leitlinie und den geltenden 
GDA-Qualitätsgrundsätzen ausgerichtet.2

Vergleichbar: Durch die standardisierte Ergebnisdarstellung mittels der PegA-
Auswertungsdateien können die Ergebnisse verschiedener Tätigkeiten, Stand-
orte oder Zeitpunkte miteinander verglichen werden. Dies kann hilfreich sein, 
wenn es zum Beispiel um die Ableitung von abteilungs-/standortübergreifen-
den Maßnahmen oder die Nutzung von Synergieeffekten geht („Was könnte 
man sich von anderen abschauen?“). Die standardisierte Form schafft ferner 
eine Vergleichsgrundlage für die spätere Überprüfung von Verbesserungsmaß-
nahmen. 
Sie werden ergänzt um: 

Schritt-für-Schritt-Anleitungen für den gesamten Prozess von der Vorbereitung 
bis zur Nachbereitung
Praxishilfen, zum Beispiel für die interne Kommunikation und eine unkompli-
zierte Auswertung (siehe Kapitel 9)
Anregungen für Gestaltungsempfehlungen (siehe Kapitel 8)

Damit erleichtert PegA die praktische Durchführung der Gefährdungsbeurtei-
lung für die psychische Belastung und sichert zudem die Nachhaltigkeit Ihrer 
Aktivitäten.

1 Grundlagen für die Instrumentenentwicklung: DIN EN ISO 6385 (Grundsätze der Ergonomie für die Gestaltung von Arbeitsbe-   
  dingungen) und DIN EN ISO 10075-1 bis -3 (Ergonomische Grundlagen bezüglich psychischer Arbeitsbelastung)

2 Arbeitsschutz gemeinsam anpacken – Leitlinie Beratung und Überwachung bei psychischer Belastung am Arbeitsplatz,  
  Hrsg.: Geschäftsstelle der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz, c/o Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin  
  (Ausgabe 01.2018). Die Broschüre kann unter www.gda-portal.de heruntergeladen werden.

Das PegA-Programm: Kapitel 1
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Begehung (Beobachtung und Interview) 
mit dem PegA-Expertencheck
Die Ermittlung der psychischen Belastung erfolgt im Wesentlichen durch 
die Beobachtung der Tätigkeiten durch entsprechende Experten / geschulte 
Personen. Die Beobachtungen werden bei Bedarf ergänzt durch kurze Inter-
views, zum Beispiel mit den Beschä�igen am jeweiligen Arbeitsplatz.

Vorteile Zu beachten

• Objektiv: Weitgehend objektive Erfassung 
der Arbeitsbedingungen durch Personen, 
die in den Themen Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit sowie psychische Belas-
tung geschult sind und objektiv beobach-
ten können; Nutzung konkret formulierter 
Antwortmöglichkeiten im strukturierten 
Beobachtungs-/Begehungsbogen; Vermei-
dung von Bewertungs- und Interpretations-
prozessen der Beschäftigten.

• Detailliert: Es sind sehr detaillierte Arbeits-
platzanalysen möglich, was die Maßnah-
menableitung im Nachgang erleichtert.

• Für kleine Einheiten: Gerade für kleine 
Einheiten sinnvoll, die aufgrund zu geringer 
Mitarbeiterzahlen nicht mittels PegA-Be-
fragung oder PegA-Team analysiert werden 
können.

• Bewährt: Begehungen gehören zu den 
klassischen Methoden der Gefährdungs-
beurteilung, die in vielen Betrieben bereits 
Anwendung finden. Dabei ist die Bewer-
tung einer Tätigkeit stellvertretend für 
gleichartige Tätigkeiten möglich – so, wie 
es der Gesetzgeber erlaubt.

• Begrenzte Beobachtbarkeit: Nicht alle 
Aspekte lassen sich beobachten (zum Bei-
spiel soziale Beziehungen, Kommunikati-
on und Führung). Daher sind die ergänzen-
den Interviews unabdingbar.

• Kompetenz nötig: Beobachtende müssen 
über ein solides Wissen im Bereich Sicher-
heit und Gesundheit bei der Arbeit und zum 
Thema psychische Belastung verfügen.

• Realistische Eindrücke: Für eine fundierte 
Gefährdungsbeurteilung ist es elemen-
tar, dass alles während der Begehung so 
aussieht und abläuft, wie es im betriebli-
chen Alltag der Fall ist. Keinesfalls sollten 
im Vorfeld Instruktionen erteilt werden, 
zum Beispiel extra aufzuräumen, Anwei-
sungen einzuhalten oder dergleichen, 
wenn dies nicht der alltäglichen Routine 
entspricht. Auch die Zuständigen für Do-
kumentenanalyse und Begehung sollten 
auf eine realistische Einschätzung der 
Arbeitsanforderungen/-bedingungen ach-
ten. Werden Pausenzeiten normalerweise 
nicht eingehalten oder die Arbeitsschutz-
ausrüstung sonst nicht genutzt, ist genau 
das auch zu dokumentieren.

Womit kann ich die psychische Belastung ermitteln?

Für die Ermittlung der psychischen Belastung haben sich drei Methoden bewährt, 
für die es jeweils ein PegA-Instrument gibt.

Foto: gpointstudio-Shutterstock



Befragung mit dem PegA-Fragebogen
Zur Erhebung der psychischen Belastung wird ein wissenscha�lich 
fundierter, standardisierter Fragebogen eingesetzt.

Vorteile Zu beachten

• Partizipativ: Alle Beschäftigten sind als
Experten für ihre Arbeitsbedingungen
gefragt. Dies fördert auch eine positive
Unternehmenskultur, sofern die Befra-
gungsergebnisse genutzt werden, um
Maßnahmen für etwaige Handlungsbedarfe
abzuleiten.

• Effizient: Gut geeignet für einen Überblick
über die Gefährdungen und das Bestim-
men von Problemschwerpunkten.

• Anonym: Es sind keine Rückschlüsse
auf den Einzelnen möglich. Dies erhöht
erfahrungsgemäß die Offenheit der Be-
schäftigten für die Befragung und damit
die Beteiligungsquote.

• Bewährt: Befragungen sind eine bewähr-
te und gern genutzte Methode, die sich
relativ flexibel in den Arbeitsalltag der
Beschäftigten integrieren lässt.

• Aufwand: Je nach Vorerfahrung mit Be-
fragungen zeitaufwendige Organisation
vorab nötig. Für eine gute Beteiligung ist
zudem eine umfassende Kommunikation
nötig. Je nach Gesamt-Teilnehmerzahl
entsteht auch ein hoher Zeitaufwand für
das Eingeben ausgefüllter Fragebögen (pro
Fragebogen je nach Geübtheit 5–7 Min.).

• Richtiger Zeitpunkt: Die Befragung sollte
zum Beispiel nicht bei saisonal starkem
Arbeitsaufkommen oder in der Urlaubssai-
son stattfinden.

• Beteiligung und Datenschutz: Es sollten
sich pro Tätigkeit mindestens fünf Be-
schäftigte beteiligen, um die Anonymität
der Befragten sicherzustellen. Schlechte
Vorerfahrungen mit Befragungen wirken
sich gegebenenfalls negativ auf die Beteili-
gungsquote aus. Zum Thema Datenschutz
ist auch das Abstimmen mit dem Betriebs-
rat (sofern vorhanden) erforderlich.

• Ergänzende Ursachenanalyse: In der
Regel sind mit der Befragung noch keine
Ursachenanalysen möglich. Sollten sich
Hinweise auf Gefährdungen ergeben, sind
zur Maßnahmenableitung vertiefende Ver-
fahren oder Workshops mit Beschäftigten
sinnvoll.

• Sprachkenntnisse: Die Teilnahme an der Be-
fragung erfordert gute Deutschkenntnisse.

Das PegA-Programm: Kapitel 1
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Workshop mit PegA-Team
Beschä�igte mit vergleichbaren Tätigkeiten/Arbeitsbereichen ana-
lysieren unter Anleitung einer Moderatorin / eines Moderators die 
psychische Belastung an ihrem Arbeitsplatz und entwickeln direkt 
Maßnahmenvorschläge zur Bearbeitung erkannter Handlungsfelder.

Vorteile Zu beachten

• Partizipativ: Die Beschäftigten sind
intensiv in Belastungsanalyse und
Lösungsentwicklung einbezogen. Das
fördert die Motivation bei der Maßnah-
menumsetzung, eine positive Unterneh-
menskultur und die Identifikation mit
dem Unternehmen.

• Individualisierbar: Inhalte und Teilnehmer-
zusammensetzung können flexibel gestal-
tet sein, sodass spezifische Schwerpunkt-
setzungen möglich sind und zum Beispiel
auch tätigkeitsübergreifende Probleme
effektiv bearbeitet werden können. Die
Methode eignet sich auch sehr gut für Füh-
rungskräfte.

• Detailliert, schnell und effektiv: Ergebnis
sind neben einer Detailanalyse der psychi-
schen Belastung praxisnahe Maßnahmen-
vorschläge.

• Universell: Die Methode eignet sich sowohl
für den Einsatz in Großunternehmen und
mittelständischen Unternehmen als auch
für kleine Unternehmen und für Unterneh-
men mit Filialstruktur beziehungsweise
mehreren Standorten.

• Kombinierbar: Der PegA-Workshop kann
auch nach dem Einsatz anderer Analyse-
instrumente, zum Beispiel PegA-Experten-
check oder PegA-Befragung, durchgeführt
werden.

• Effizient: Ermöglicht mit der begleiten-
den Praxishilfe „Moderationsbox PegA-
Workshop“ eine strukturierte, effiziente
Workshop-Moderation.

• Offenheit nötig: Gegenseitiges Vertrauen
und eine offene Gesprächskultur sind
nötig, damit sich die Beschäftigten schnell
an die für einige ungewohnte oder neue
Methode gewöhnen können und sich frei
äußern.

• Kompetenz nötig: Es bedarf einer fach-
kundigen Moderation, um den Workshop
ergebnisorientiert zu steuern und zum
Beispiel Verzerrungen durch die Gruppen-
dynamik zu vermeiden. Je nach Vorausset-
zung der Moderatorin / des Moderators ist
eine ergänzende Qualifizierung sinnvoll.

• Organisationsaufwand: Workshops sind
mit einer relativ hohen zeitlichen Inves-
tition und einem hohen Organisations-
aufwand verbunden (Freistellung von
Beschäftigten für den Workshop; Sicher-
stellung einer ausreichenden Besetzung für
das Tagesgeschäft; …).

Foto: Pressm
aster-Shutterstock
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Die drei PegA-Instrumente lassen sich einzeln oder kombiniert einsetzen. Es 
ist nicht erforderlich, im gesamten Unternehmen nur ein einziges Instrument 
zu nutzen oder auf alle drei Instrumente zurückzugreifen. Vielmehr kommt 
es darauf an, dass das gewählte Instrument zur jeweiligen Tätigkeit passt. So 
macht eine Befragung beispielsweise wenig Sinn, wenn nur drei Personen zum 
Arbeitsbereich gehören – denn dann wäre ihre Anonymität nicht gewährleistet. 
Ebenso ist es wenig sinnvoll, überall PegA-Team einzusetzen, wenn es unrealis-
tisch ist, die erforderliche Beschäftigtenzahl für die Workshopteilnahme freizu-
stellen.

Bei der Auswahl geeigneter Instrumente unterstützt Sie unsere Entscheidungs-
hilfe für die Instrumentenauswahl (siehe Kapitel 4).



Welche Ressourcen sind erforderlich? 

Für eine erfolgreiche Gefährdungsbeurteilung bedarf es insbesondere verschie-
dener engagierter Akteure und Zeit – es ist keine Ein-Personen-Aufgabe, die 
„mal eben nebenbei“ erledigt werden kann.

Zeitliche Ressourcen
Je nach spezifischen Gegebenheiten in Ihrem Unternehmen liegen erste Ergeb-
nisse aus der Analyse der Arbeitsbedingungen nach etwa sechs bis acht Mo-
naten vor. Der weitere Zeitaufwand für die Gefährdungsbeurteilung hängt stark 
davon ab, welche Maßnahmen abgeleitet werden. Einige Maßnahmen greifen 
schnell, andere erfordern eine längere Vorbereitung. Davon hängt wiederum der 
Zeitpunkt der Wirksamkeitskontrolle ab. Der zeitliche Aufwand für die Gefähr-
dungsbeurteilung ist also nicht pauschal zu benennen, sondern ist abhängig 
von den individuellen Gegebenheiten in Ihrem Unternehmen.

Personelle Ressourcen
Zu den erforderlichen Akteuren gehört zu allererst der Arbeitgeber. Er ist für die 
Planung und Durchführung der Gefährdungsbeurteilung verantwortlich. Er muss 
dies aber nicht selbst übernehmen, sondern kann zuverlässige und fachkundi-
ge Personen damit beauftragen (§ 13 Abs. 2 ArbSchG). 

Für die fachliche Beratung sieht der Gesetzgeber vor allem die Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit sowie die Betriebsärztinnen/Betriebsärzte vor. Diese haben 
den Arbeitgeber, die für den Arbeitsschutz verantwortlichen Personen und den 
Betriebsrat bei der Planung und Durchführung der Gefährdungsbeurteilung zu 
unterstützen und zu beraten (§§ 3, 6 und 9 Arbeitssicherheitsgesetz – ASiG1). 

In der Praxis wird häufig die Fachkraft für Arbeitssicherheit federführend mit 
der Gefährdungsbeurteilung betraut. Dies mag aufgrund der fachlichen Kom-
petenz durchaus sinnvoll sein. Die Gefährdungsbeurteilung endet jedoch nicht 
mit der Bewertung der Arbeitsbedingungen. Es geht auch um das Ableiten und 
Umsetzen von Maßnahmen. Und hier haben Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
in ihrer Funktion nur begrenzte Handlungsmöglichkeiten. Sie besitzen keine 
Weisungsbefugnis den Beschäftigten und Führungskräften gegenüber. Dem-
entsprechend können sie das Umsetzen von Maßnahmen und Veränderungen 
lediglich unterstützen, aber nicht durchsetzen. Daran scheitert in der Praxis 
teilweise die Nachhaltigkeit der Aktivitäten im Rahmen der Gefährdungsbeur-
teilung. Daher gilt: Selbstverständlich kann 
die Fachkraft für Arbeitssicherheit bei der 
Gefährdungsbeurteilung unterstützen. Die 
tatsächliche Verantwortung liegt jedoch bei 
der Unternehmerin beziehungsweise dem 
Unternehmer. Diese müssen hinter den 
Aktivitäten stehen und die Umsetzung von 
Maßnahmen nachhaltig verfolgen.

1 Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fach 
  kräfte für Arbeitssicherheit

12

9 3

6
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Es gehört zu den Aufgaben des Betriebsrats, darüber zu wachen, dass die Vor-
schriften zum Schutz der Arbeitnehmenden eingehalten werden (§ 80 Abs. 1 Nr. 1, 
Betriebsverfassungsgesetz – BetrVG). Der Betriebsrat hat beim Organisieren 
und Durchführen der Gefährdungsbeurteilung zudem Mitbestimmungsrechte. 
Sofern also ein Betriebsrat im Unternehmen vorhanden ist, muss dieser frühzei-
tig und umfassend eingebunden werden.

Für eine erfolgreiche Gefährdungsbeurteilung ist auch die Leitungsebene ge-
fragt. Denn neben der Unternehmerin beziehungsweise dem Unternehmer sind 
auch die Führungskräfte verantwortlich für die Sicherheit und Gesundheit ihrer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Daher ist ihre Unterstützung im gesamten 
Prozess der Gefährdungsbeurteilung unabdingbar. Sie sind dabei mitverant-
wortlich dafür, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu informieren, für die Teil-
nahme an der Gefährdungsbeurteilung zu motivieren und Ansprechpartner bei 
Fragen zu sein. Sie können zudem die erforderlichen Mitarbeiterinformationen 
verteilen und die Aktivitäten zur Gefährdungsbeurteilung in Teambesprechun-
gen thematisieren. Auch sollten sie die Ressourcen schaffen, damit sich die 
Beschäftigten zum Beispiel an der Befragung beteiligen können. Und natürlich 
sollten sie selbst bei der Ermittlung und Beurteilung der psychischen Belastung 
und dem weiteren Prozess mitwirken. 

Das PegA-Programm: Kapitel 1
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Hilfreich für den Prozess sind zudem Personen, die in der Organisation und 
Kommunikation/Information unterstützen. In den PegA-Materialien verwenden 
wir hierfür den Begriff „Zuständige Person“. Diese Personen tragen keine offi-
zielle, gesetzliche Verantwortung im Bereich Sicherheit und Gesundheit, aber 
ihnen kommt bei der praktischen Gefährdungsbeurteilung eine Schlüsselrolle zu. 
Die Zuständige Person ... 

... koordiniert und organisiert den Gesamtprozess.

... ist zentrale Schnittstelle zu den anderen betrieblichen Akteuren und damit 
Hauptansprechpartner für Beschäftigte und Führungskräfte.

... ist die Stelle, an der die organisatorischen Fäden zusammenlaufen.

... bereitet die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung für die Rückmeldung und 
weitere Nutzung auf.

... koordiniert die Ergebnisrückmeldung in Abstimmung mit dem Steuerkreis.

... übernimmt je nach genutztem PegA-Instrument auch weitere Aufgaben  
(Details siehe Kapitel 5–7). 

Geeignete Personen für diese Funktionen können zum Beispiel sein: Gesund-
heitsmanagerin/Gesundheitsmanager, stellvertretende Marktleiterin / stell-
vertretender Marktleiter oder Assistentin/Assistent der Geschäftsführung. Die 
Zuständige Person sollte in jedem Fall über ausreichende zeitliche Ressourcen 
verfügen, um neben ihrer regulären Tätigkeit adäquat die Gefährdungsbeur-
teilung für die psychische Belastung begleiten zu können. Dafür benötigt sie 
zudem gute organisatorische Fähigkeiten.

Bei der Gefährdungsbeurteilung geht es um die Arbeitsbedingungen. Und dafür 
sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die eigentlichen Experten. Daher 
sollten die Beschäftigten in die Gefährdungsbeurteilung eingebunden werden. 
Sie sollten über alle Aktivitäten auf dem Laufenden gehalten werden. Vor allem 
aber sollten sie für aussagekräftige Ergebnisse und zielführende Veränderungen 
in das Ermitteln der Gefährdungen und das Ableiten von Maßnahmen einbezo-
gen werden.

Für eine strukturierte, zielführende Gefährdungsbeurteilung emp-
fehlen wir Ihnen, im Unternehmen oder vor Ort in der Filiale bezie-
hungsweise am Standort einen Steuerkreis einzurichten. Die nach-
folgende Tabelle fasst zusammen, wer warum idealerweise in den 
Steuerkreis eingebunden sein sollte.
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WER? Verantwortliche/
Akteure

WAS? Rollen und Aufgaben Gesetzliche Grundlage

Arbeitgeber/  
Geschäftsführung

Ist verantwortlich für Sicherheit und Gesundheit im Betrieb, auch 
für die Planung und Durchführung der Gefährdungsbeurteilung
Auftraggeber für die Gefährdungsbeurteilung  

§§ 3, 5, 6 ArbSchG

Führungskräfte Sind verantwortlich für die Sicherheit und Gesundheit ihrer Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter
Unterstützen die Geschäftsführung, gegebenfalls in eigener Verant-
wortung für ihren Bereich oder für Teilaufgaben, bei der Durchfüh-
rung der Gefährdungsbeurteilung

§ 13 Abs. 1 ArbSchG

Betriebsrätinnen/
Betriebsräte

Sind Vertreter der Beschäftigten, haben Überwachungspflicht, dass 
Vorschriften zum Schutz der Beschäftigten eingehalten werden, 
und Mitbestimmungsrechte im Bereich Sicherheit und Gesundheit 
im Betrieb
Wirken im Rahmen der Mitbestimmungsrechte beim Planen und 
Durchführen der Gefährdungsbeurteilung mit 

§ 80 Abs. 1, Nr. 1 BetrVG
§ 87 Abs. 1, Nr. 7 BetrVG

Betriebsärztinnen/ 
Betriebsärzte

Sind fachkundig im Bereich Sicherheit und Gesundheit im Betrieb
Unterstützen und beraten den Arbeitgeber und den Betriebsrat

§§ 2, 3, 4, 9 ASiG
DGUV-Vorschrift 2

Fachkräfte für  
Arbeitssicherheit

Sind fachkundig im Bereich Sicherheit und Gesundheit im Betrieb 
Unterstützen und beraten den Arbeitgeber und den Betriebsrat

§§ 5, 6, 7, 9 ASiG
DGUV-Vorschrift 2

Sicherheits- 
beauftragte

Sind selbst Beschäftigte vor Ort und haben räumliche und zeitliche 
Nähe zu den Beschäftigten 
Unterstützen den Arbeitgeber und sind Ansprechpartnerin/
Ansprechpartner für Beschäftigte vor Ort

§ 22 Sozialgesetzbuch 
(SGB VII)
§ 20 DGUV-Vorschrift 1

Weitere beauftragte 
Personen wie Gesund-
heitsmanagerinnen/
Gesundheitsmanager

Sind verantwortlich für Aufgaben im Bereich Sicherheit und 
Gesundheit im Betrieb durch schriftliche Pflichtenübertragung
Übernehmen Aufgaben der Geschäftsführung in eigener Verantwor-
tung im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung

§ 13 Abs. 2 ArbSchG

Beteiligte Personen im Steuerkreis

WER? Verantwortliche/
Akteure

 WAS? Rollen und Aufgaben Gesetzliche Grundlage

Datenschutzbeauftragte Sind fachkundig auf dem Gebiet des Datenschutzes 
Beraten in Fragen zu Datenschutzgesetzen und -vorschriften, zum 
Beispiel beim Planen und Durchführen von Befragungen

§§ 6, 7 Bundes
datenschutzgesetz
(BDSG), ergänzend:
§§ 38, 39 Datenschutz-
grundverordnung
(DSGVO)

Personalverantwortliche Sind fachkundig in der Verwaltungsdokumentation und in Fragen des 
Personals, zum Beispiel Belegschaftsstruktur, Arbeitszeiten
Unterstützen, zum Beispiel bei der Dokumentenanalyse oder beim 
personellen und zeitlichen Planen der Begehung

Schwerbehinderten
vertreterinnen/Schwerbe-
hindertenvertreter

Haben Unterrichtungs- und Anhörungspflicht
Unterstützen bei der Berücksichtigung der besonderen Belange 
leistungsgewandelter Menschen im Hinblick auf Sicherheit und 
Gesundheit im Betrieb

§ 95 Sozialgesetzbuch 
(SGB) IX

Weitere interne Experten, 
zum Beispiel Gleichstel-
lungsbeauftragte

Sind zuständig für das Fördern und Durchsetzen der Gleichberechti-
gung und Gleichstellung von Frauen und Männern 
Sollen insbesondere bei allen personellen, organisatorischen und 
sozialen Maßnahmen der Dienststelle mitwirken, die die Gleichstel-
lung von Frauen und Männern, die Beseitigung von Unterrepräsen-
tanzen, die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Berufstätigkeit so-
wie den Schutz vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz betreffen.

§ 25 Abs. 2 Bundes-
gleichstellungsgesetz
(BGleiG)

Externe Beraterinnen/
Berater, Sachverständige 
(zum Beispiel Arbeits
psychologie)

Sind fachkundig auf speziellen Gebieten, zum Beispiel Konflikt-
management
Beraten und unterstützen auf speziellen Gebieten, zum Beispiel bei 
Fragen der Arbeitspsychologie 

§ 13 Abs. 2 ArbSchG

Personen, die bei Bedarf in den Steuerkreis einbezogen werden können

Das PegA-Programm: Kapitel 1



Besteht Ihr Unternehmen aus mehr als 20 Beschäftigten, verlangt der Gesetzge-
ber einen Arbeitsschutzausschuss (ASA). Der ASA hat die Aufgabe, zu Anliegen 
des Arbeitsschutzes zu beraten (§ 11 ASiG). Auch dieser ASA kann als Steuer-
kreis genutzt werden. In vielen Filialunternehmen ist der ASA auf der Bezirks- 
oder Unternehmensebene angesiedelt. In diesen Fällen ist ein Steuerkreis vor 
Ort empfehlenswert.

Der Steuerkreis sollte sich regelmäßig zusammenfinden, um den Prozess der 
Gefährdungsbeurteilung kontinuierlich zu begleiten. Die konkreten Aufgaben 
des Steuerkreises sind: 

Schaffung der Rahmenbedingungen, zum Beispiel der Ressourcen und Kompe-
tenzen für die Gefährdungsbeurteilung
Planung des Einsatzes von Instrumenten zum Ermitteln und Beurteilen der 
psychischen Belastung
Entscheidung über das weitere Vorgehen auf Basis der Ergebnisse der Gefähr-
dungsermittlung
Vorbereitung der Rückmeldung an Führungskräfte und Beschäftigte
Mitwirkung beim Festlegen von Maßnahmen
Steuerung und Kontrolle des Gesamtprozesses (läuft alles planmäßig?) – 
gemeinsam mit der Zuständigen Person
Regelmäßiges Informieren aller Beteiligten und Schnittstellen im Unternehmen

Es empfiehlt sich ein einvernehmliches Vorgehen aller Akteure und der Ab-
schluss einer Betriebsvereinbarung zur Durchführung der Gefährdungsbeurtei-
lung. Gemeinsam können die besten Ergebnisse erzielt werden.

Finanzielle Ressourcen
Hinsichtlich der erforderlichen finanziellen Ressourcen ist für die Gefährdungs-
beurteilung keine pauschale Antwort möglich. Dies hängt unter anderem von 
der Unternehmensgröße sowie der Anzahl und Art der ermittelten Gefährdun-
gen ab. Bestehen viele Handlungsbedarfe und sind mehr oder größere Maß-
nahmen erforderlich, kann dies natürlich mit höheren finanziellen Aufwänden 
verbunden sein als bei wenigen Handlungsbedarfen, die mit vergleichsweise 
kostengünstigen Maßnahmen behoben werden können. 

Zu berücksichtigen sind ferner indirekte Kosten zum Beispiel durch den Arbeits-
ausfall, wenn Beschäftigte während der Arbeitszeit an Workshops zur Ermitt-
lung der Gefährdungen teilnehmen oder Kolleginnen und Kollegen Begehungen 
der Arbeitsplätze durchführen.
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Was ist für eine erfolgreiche Gefährdungsbeurteilung 
zu berücksichtigen?

Die Erfahrung zeigt: Eine Reihe von Faktoren trägt zu einer erfolgreichen Berück-
sichtigung der psychischen Belastung in der Gefährdungsbeurteilung bei.

Partizipation: Beschäftigte und Führungskräfte werden kontinuierlich an der 
Planung, Durchführung, der Ableitung von Verbesserungsvorschlägen sowie 
Umsetzungs- und Wirksamkeitskontrolle beteiligt. Dieses Einbeziehen sorgt für 
die erforderliche Akzeptanz und für aussagekräftige Ergebnisse.

Kommunikation: Alle Beteiligten werden angemessen und frühzeitig über An-
lass, Ziel, Verlauf und Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung mit Blick auf die 
psychische Belastung informiert. Es besteht ferner die Möglichkeit für Rückfra-
gen und einen kontinuierlichen Austausch beispielsweise im Zuge regelmäßi-
ger Besprechungen. 

Gerade die Stichwörter „Beurteilung“ und „psychische Belastung“ können 
Beschäftigte und Führungskräfte verunsichern. So wird teilweise befürchtet, 
dass die individuelle Leistungsfähigkeit oder die psychische Verfassung geprüft 
werden soll. Es muss daher frühzeitig und klar kommuniziert werden, dass es 
lediglich um die Beurteilung der Arbeitsbedingungen geht. Eine sensible Kom-
munikation trägt dazu bei, dass die Fragen in den PegA-Instrumenten von den 
Beschäftigten offen und aufrichtig beantwortet werden.

Organisation: Das Vorbereiten, Durchführen und Nachbereiten der Gefähr-
dungsbeurteilung erfolgt systematisch und gut strukturiert. Wesentliche Schrit-
te und Verantwortlichkeiten werden verbindlich dokumentiert und kontinuier-
lich nachgehalten.

Qualifizierung: Die beteiligten Personen (Steuerkreis, Geschäftsführung/ 
-leitung, Führungskräfte, Betriebsrat, Zuständige Person, Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit, Beschäftigte etc.) besitzen ein gemeinsames Verständnis, worum es
bei der psychischen Belastung im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung geht.
Sie kennen die hierfür genutzten Instrumente und besitzen die erforderlichen
Kompetenzen, um die psychische Belastung in der Gefährdungsbeurteilung zu
berücksichtigen.



Nachhaltigkeit: Für eine vollständige, erfolgreiche Gefährdungsbeurteilung ist 
es wichtig, dass alle Schritte mit dem erforderlichen Nachdruck und kontinuier-
lichem Engagement begleitet werden. Es reicht daher nicht, nur die Gefährdun-
gen zu beurteilen oder erste Maßnahmen anzustoßen. Für die Nachhaltigkeit ist 
es beispielsweise erforderlich, dass ein schriftlicher Auftrag von der Geschäfts-
führung für die Gefährdungsbeurteilung vorliegt. Zudem muss gewährleistet 
sein, dass die Unternehmerin / der Unternehmer bereit ist, notwendige finan-
zielle, zeitliche und personelle Ressourcen zur Verfügung zu stellen (vergleiche 
vorherigen Abschnitt). Diese Ressourcen sind sowohl für die Ermittlung der 
psychischen Belastung als auch für etwaige Maßnahmen zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen erforderlich.

Für die Beurteilung der psychischen Belastung mit den PegA-Instrumenten 
(insbesondere PegA-Befragung und PegA-Team) ist die Teilnahmebereitschaft 
der Beschäftigten unabdingbar. Diese Teilnahmebereitschaft kann gesteigert 
werden durch ...

... ein hohes Engagement der Geschäftsführung und Führungskräfte vor Ort für 
die Gefährdungsbeurteilung.

... die Beteiligung des Betriebsrats (sofern vorhanden).

... eine spürbare Kooperation der verschiedenen Akteure, zum Beispiel der 
Führungskräfte, des Betriebsrats, der zentralen beziehungsweise örtlichen 
Fachkraft für Arbeitssicherheit.

... die persönliche Ansprache der Beschäftigten („Bitte beteiligt euch!“, „Deine 
Meinung zählt!“).

... ein offenes Klima im Unternehmen und ein gutes Vertrauensverhältnis.

... das persönliche Überreichen zum Beispiel des PegA-Fragebogens, sofern 
damit gearbeitet wird (Bögen nicht nur auslegen).

... das Zusenden der PegA-Instrumente an Abwesende (zum Beispiel Langzeiter-
krankte, Kolleginnen und Kollegen in Elternzeit).

... ausreichend Zeit für das Bearbeiten zum Beispiel des PegA-Fragebogens (je 
nach betrieblichen Bedingungen länger als die grundsätzlich empfohlenen 
zwei Wochen). Der Zeitraum sollte aber auch nicht zu lang sein. Das birgt das 
Risiko, dass der Fragebogen vergessen oder das Ausfüllen zu lange aufge-
schoben wird.

 
 

 16 I Grundsatzfragen

Praxis-Tipp 



Kapitel 2: Drei Instrumente für mehr Klarheit 
Ob Begehung, Befragung oder Workshop – hier sind Sie richtig
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Kapitel 2: Drei Instrumente 
für mehr Klarheit 
Mit PegA stellen wir Ihnen drei Instrumente für die Ermittlung und Beurteilung 
der psychischen Belastung zur Verfügung. 

PegA-Expertencheck: Dokumentenanalyse & Begehung
PegA-Befragung: Fragebogen
PegA-Team: Kurzbefragung & Workshop

Die Instrumente finden Sie nachfolgend. Die Entscheidungshilfe zur Instrumen-
tenauswahl (siehe Kapitel 4) unterstützt Sie dabei, für Ihre unterschiedlichen 
Tätigkeiten im Unternehmen das jeweils passende Instrument auszuwählen.

Sie können die Instrumente in diesem Kapitel gerne als Kopiervorlage für den 
Einsatz in Ihrem Betrieb nutzen.
Die Fragen/Aussagen in den Instrumenten wurden mit größter Sorgfalt und 
unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten erstellt. Und genau für diese Fragen 
wurden auch die elektronischen Auswertungsdateien entwickelt. Nehmen Sie 
daher bitte keine Änderungen an den Instrumenten vor. Sie verändern damit 
möglicherweise relevante Inhalte und können die PegA-Auswertungsdateien 
nicht mehr nutzen!

Sie möchten gerne noch Ihr Unternehmenslogo einfügen? Das geht in der Da-
teiversion der Instrumente. Diese finden Sie im Kompendium Arbeitsschutz der 
BGHW unter https://kompendium.bghw.de/pega. 

Bitte beachten Sie:

Drei Instrumente für mehr Klarheit 

!
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Teil 1: Dokumentenanalyse1

Datum: Tätigkeit: Arbeitsbereich:

Verantwortliche/r für Dokumentenanalyse:

Unternehmen/Standort/Filiale:

1 Arbeitsinhalt/Arbeitsaufgabe

�.� Vollständigkeit Dokument: z. B. Anforderungsprofil, dokumentierte 
Arbeitsaufträge, Stellenbeschreibungen

1.1.1 Ist die Arbeitsaufgabe vollständig? 

ja, neben ausführenden auch teilweise, neben ausführenden nein, nur ausführende Teil- 
vorbereitende und ergebnis- auch vorbereitende (z. B. Einho- tätigkeiten
prüfende Teiltätigkeiten len von Informationen für die 

Aufgabenausführung) oder er-
gebnisprüfende Teiltätigkeiten 
(z. B. Überprüfen der Warenprä-
sentation oder Warenzusam-
menstellung)

�.� Handlungsspielraum Dokument: z. B. Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung, Informations-
materialien, Wertschätzungssysteme (Prämien, Boni, geldwerte 
Sachleistungen), Intranet-Informationen

1.2.1 Gibt es ein betriebliches Vorschlagswesen (Regelungen, wie mit Verbesserungsvorschlägen der 
Beschäftigten umzugehen ist, z. B. bezüglich Organisation oder Technik)?

ja und überwiegend Umset- ja, aber überwiegend keine nein
zung der Anregungen und Umsetzung der Anregungen
Rückmeldungen

1.2.2 Gibt es Regelungen zur Vergütung von Verbesserungsvorschlägen?

Vergütung Vergütung möglich unter be- keine Vergütung
stimmten Voraussetzungen

PegA-Expertencheck 

1 Erforderliche Dokumente sind z. B. von der Geschäftsleitung zur Verfügung zu stellen.  





�.� Emotionale Inanspruch- 
nahme

Dokument: z. B. Stellenbeschreibung, Anforderungsprofil, 
Leitlinien/Vereinbarungen, Handlungsleitfäden, Unterlagen zu Sicherheit 
und Gesundheit, Konzepte, Unterweisungen, Betreuungsangebote, 
Unternehmensleitbild, Betriebsvereinbarungen

1.7.1 Ist die Arbeit so gestaltet, dass der Kontakt zu externen Personen (z. B. Kundinnen und Kunden, Lkw-Fahre-
rinnen und -Fahrern) den überwiegenden Teil der Arbeitszeit (mehr als 75 %) ausmacht?

nein ja nicht relevant, da 
kein Kontakt zu exter-
nen Personen

1.7.2 Gibt es eine Festlegung, wie mit Konflikten mit externen Personen (z. B. Kundinnen und Kunden, 
Lkw-Fahrerinnen und -Fahrern) umgegangen wird?

verschriftlicht (z. B. 
im Unternehmens-
leitbild)

durch mündliche 
Anweisungen

nein nicht relevant, da kein 
Kontakt zu externen 
Personen

1.7.3 Sind Maßnahmen vorhanden, um Beschäftigte vor tätlichen Übergriffen oder Überfällen zu schützen?

1.7.3.1 Alarmknopf/Notruftaste

ja nein nicht relevant für die Tätigkeit

1.7.3.2 Sicherheitsdienst

ja nein nicht relevant für die Tätigkeit

1.7.3.3 Handlungsleitfäden (z. B. Vorgehensrichtlinien, Notfallplan)

ja nein nicht relevant für die Tätigkeit

1.7.3.4 Unterweisungen zum Verhalten bei Überfällen

ja nein nicht relevant für die Tätigkeit

1.7.3.5 Sicherheitskonzepte bei Überfällen

ja nein nicht relevant für die Tätigkeit

1.7.3.6 Sonstige Maßnahmen:

1.7.4 Beinhaltet die Arbeit widersprüchliche Anforderungen (z. B. fehlerfreie Arbeit trotz enger Zeitvorgaben,
umfassende Kundenberatung trotz begrenzter Gesprächsdauer, gegensätzliche Erwartungen unterschied-
licher Gesprächspartner)?

nein ja
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� Arbeitsorganisation

�.� Arbeitszeit Dokument: z. B. Tarifvertrag, Betriebsvereinbarungen, Zeiterfas-
sungssysteme, registrierte Schicht- und/oder Dienstpläne, 
Öffnungs- bzw. Servicezeiten

2.1.1 Wird Mehrarbeit/werden Überstunden geleistet?

selten mehrmals pro Monat mehrmals pro Woche

2.1.2 Wie werden Überstunden abgegolten?

es liegt im Entscheidungs-
spielraum der Beschäftigten, 
wie Überstunden abgegolten 
werden

Überstunden werden – je nach 
Unternehmensvorgabe – durch 
Sachleistungen, Freizeitaus-
gleich oder Bezahlung abge-
golten

Überstunden werden nicht  
abgegolten

2.1.3 Inwieweit sind die Arbeitszeiten vorhersehbar? (Bekanntgabe des Dienstplans)

mehr als 2 Wochen im Voraus 5 bis 13 Tage im Voraus 0 bis 4 Tage im Voraus

2.1.4 Wird Nachtarbeit abgeleistet? (zwischen 23.00 und 6.00 Uhr)

selten oder nie mehrmals pro Monat mehrmals pro Woche

2.1.5 Gibt es geteilte Dienste? (Schicht, die von einer Pause von mehr als 90 Minuten unterbrochen wird)

nein ja

�.� Arbeitsablauf Dokument: z. B. IT-Systeme zur bedarfsgerechten 
Ressourcenplanung, Personalbesetzungsplan (u. a. unbesetzte 
Stellen), Krankheitsvertretung, Springerpläne, Pausenregelungen

2.2.1 Gibt es Vorkehrungen, um Arbeitsdruck zu verhindern?

2.2.1.1 Personalbesetzungsplan entsprechend dem Arbeitsaufkommen

ja nein nicht relevant für die Tätigkeit

2.2.1.2 Kooperation mit Kolleginnen und Kollegen (z. B. Springereinsatz)

ja nein nicht relevant für die Tätigkeit

2.2.1.3  Zusätzliche Beschäftigte (Zeitarbeit, geringfügig Beschäftigte, Wochenendkräfte etc.)

ja nein nicht relevant für die Tätigkeit

�.� Kommunikation und Kooperation Dokument: z. B. Unterlagen der Personalabteilung oder des 
Betriebsrats

2.3.7  Wird bei Konflikten mit anderen Personen (z. B. im Team oder mit betriebsfremden Personen) Unterstützung 
zur Verfügung gestellt (z. B. fester Ansprechpartner für Probleme, Sozialberatung)? 

ja teilweise (z. B. Unterstützung  
nur zu bestimmten Zeiten oder 
für bestimmte Themen)

nein
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� Soziale Beziehungen

�.� Kolleginnen und Kollegen Dokument: z. B. Besprechungsprotokolle, Dokumentation von Akti-
vitäten, Protokolle des Arbeitsschutzausschusses, 
Qualifizierungsangebote, -pläne, -umsetzung, Anweisungen zur 
Sicherheit und Gesundheit, betriebsärztliche Angebote

3.1.1 Gibt es Aktivitäten zur Verbesserung des sozialen Klimas im Unternehmen/Arbeitsbereich 
(z. B. Betriebsausflüge, Feiern)?

ja nein

3.1.2 Gibt es Möglichkeiten, Konflikte im Team zu besprechen (z. B. im Rahmen von Teambesprechungen oder mit 
der Personalvertretung)?

ja nein

�.� Vorgesetzte Dokument: z. B. Weiterbildungskatalog/Bildungsprogramm, Quali-
fizierungskonzepte, Personalentwicklungskonzepte, Mitarbeiter-
besprechungsleitfaden, Besprechungsprotokolle, Betriebsverein-
barung

3.2.1 Gibt es geplante Mitarbeitergespräche?

ja, mit allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern

ja, aber entweder nur mit Füh-
rungskräften oder nur mit Be-
schäftigten

nein

3.2.2 Wie häufig werden geplante Mitarbeitergespräche durchgeführt?

jährlich oder öfter mindestens alle 2 Jahre nie

� Arbeitsumgebung

�.� Arbeitsmittel Dokument: z. B. Betriebsvereinbarung

4.4.6 Werden Technologien für die Warenerkennung/-suche (z. B. mittels Barcodes, RFID2) 
zur Leistungskontrolle oder Überwachung der Beschäftigten genutzt?

nein ja

 05 I 14
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1 Arbeitsinhalt/Arbeitsaufgabe

�.�  Handlungsspielraum

1.2.3 Können die Beschäftigten den Arbeitsinhalt (was sie machen) mitbestimmen?

ja teilweise nein

1.2.4 Haben die Beschäftigten die Möglichkeit, Einfluss auf die Menge ihrer Arbeit zu nehmen 
(z. B. weitere Kassen öffnen, Tempo von Förderanlagen verändern)?

ja teilweise nein

1.2.5 Können die Beschäftigten Einfluss auf die Reihenfolge ihrer Arbeitsschritte nehmen?

ja teilweise nein

1.2.6 Werden Wünsche von Beschäftigten bei der Dienst- bzw. Schichtplanung berücksichtigt?

ja nein

Anmerkungen:

Teil 2: Begehung – Beobachtung und Interview
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Datum: Uhrzeit: Tätigkeit: Arbeitsbereich:

Verantwortliche/r für Begehung:

Unternehmen/Standort/Filiale:
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�.� Variabilität (Abwechslungsreichtum)

1.3.1 Wie abwechslungsreich ist die Gesamtaufgabe? 

abwechslungsreich, jede Teil-
aufgabe nimmt weniger als 
50 % der Zeit in Anspruch

teilweise abwechslungsreich,
eine Teilaufgabe nimmt etwa 
50 % der Zeit in Anspruch

abwechslungsarm, eine Teil-
aufgabe nimmt mehr als 50 % 
der Zeit in Anspruch

Anmerkungen:

�.� Qualifikation

1.6.4 Inwieweit können Kenntnisse und Fertigkeiten der beruflichen Qualifikation beim Erledigen der Arbeitsauf-
gaben angewendet werden?

Kenntnisse und 
Fertigkeiten können 
vollumfänglich 
angewendet werden

Kenntnisse und 
Fertigkeiten können 
in Teilen angewendet 
werden

Kenntnisse und 
Fertigkeiten können 
wenig angewendet 
werden

berufliche Qualifikation 
wird nicht vorausgesetzt 
(Anlerntätigkeit)

1.6.5 Bietet die Arbeit Möglichkeiten, Neues hinzuzulernen?

Arbeit bietet kontinuierlich 
Möglichkeiten, hinzuzulernen 
(Arbeitsinhalte verändern sich 
in regelmäßigen Abständen, 
z. B. durch neue Produkte, Ar-
beitsmittel oder Vorgehenswei-
sen)

Arbeit bietet ab und zu Mög-
lichkeiten, hinzuzulernen 
(Arbeitsinhalte verändern sich 
in unregelmäßigen Abständen, 
z. B. durch neue Produkte, Ar-
beitsmittel oder Vorgehenswei-
sen)

Arbeit bietet keine oder sehr 
wenige Möglichkeiten, hinzu-
zulernen (es handelt sich um 
monotone, sich wiederholende 
Arbeitsvorgänge)

Anmerkungen:

�.� Emotionale Inanspruchnahme

1.7.5 Müssen im Kontakt mit externen Personen (z. B. Kundinnen und Kunden, Lkw-Fahrerinnen und -Fahrern) oft 
Gefühle gezeigt werden, die den Gefühlen der Beschäftigten widersprechen (z. B. Freundlichkeit zeigen trotz 
unfreundlichem Kunden- oder Lieferantenverhalten)?

nein ja nicht relevant, da kein Kontakt 
mit externen Personen

Anmerkungen:
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� Arbeitsorganisation

�.�  Arbeitszeit

2.1.6 Erfordert die Tätigkeit „Arbeit auf Abruf“ (Arbeiten je nach Bedarf)?

selten oder nie mehrmals pro Monat mehrmals pro Woche

2.1.7 Wie ist das Pausensystem gestaltet?

feste Zeitspanne, innerhalb 
derer Pausen genommen 
werden können

feste Pausenzeiten, an die sich 
die Beschäftigten halten müs-
sen

keine/unregelmäßige Pausen, 
ständig wechselnde Pausenre-
gelungen

2.1.8 Wie werden die Pausen gestaltet?

Pausen können frei gestaltet 
werden – sie können sowohl 
alleine als auch mit Kollegin-
nen und Kollegen abgehalten 
werden

überwiegend mit anderen – es 
besteht die Möglichkeit, die 
Pausen mit anderen abzuhal-
ten

überwiegend einzeln – es 
besteht nur die Möglichkeit, 
Pausen allein abzuhalten

2.1.9 Verlaufen die Pausen störungsfrei?

ja, Pausen laufen störungsfrei 
ab (z. B. in separatem Pausen-
raum)

teilweise, Pausen mit einigen 
Störungen (z. B. bei Pausen 
unweit vom Arbeitsplatz)

nein, Pausen mit häufigen 
Störungen (z. B. Pausen auf 
der Verkaufsfläche, auf der 
Lagerfläche, am PC)

Anmerkungen:

�.� Arbeitsablauf

2.2.2 Gibt es Arbeitsdruck?
Dieser kann sich beispielsweise zeigen im Auftreten von Arbeitsfehlern oder Arbeitsrückständen (Waren sta-
peln sich, Kundinnen und Kunden warten, die Arbeit kann nicht in der vertraglichen Arbeitszeit bewältigt 
werden).

nein, nie teilweise, d. h. unregelmäßig
Wo/Wann: ..............................
...............................................

ja, kontinuierlich 
Wo/Wann: ..............................
...............................................

2.2.3 Tritt Arbeitsdruck auf durch …

2.2.3.1 ... festgelegte Zielvorgaben/Kennzahlen (z. B. Stückzahlen pro Stunde, saisonale Vorgaben)?

nein ja nicht relevant, da es keine 
Zielvorgaben gibt

2.2.3.2 ... ein technisch vorgegebenes Arbeitstempo (z. B. durch Förderanlagen)?

nein ja nicht relevant, da es kein 
technisch vorgegebenes 
Arbeitstempo gibt
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2.2.3.3 ... die Arbeitsmenge?

nein ja

2.2.3.4 ... Personalengpässe?

nein ja

2.2.4 Werden die Beschäftigten bei Arbeiten gestört oder unterbrochen?

nein ja, seltener als stündlich ja, mehrfach stündlich

Anmerkungen:

�.� Kommunikation und Kooperation

2.3.1 Besteht die Möglichkeit, dass sich die Beschäftigten abstimmen oder zusammenarbeiten?

ja, da i. d. R. Doppelbesetzung teilweise  
Wann nicht? ............................
................................................

nein, da i. d. R. Einzelbeset-
zung oder Einzelarbeitsplatz

2.3.2 Existieren Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Tätigkeit trotz Sprachbarrieren ausgeführt werden kann 
(z. B. durch mehrsprachige Aushänge, mehrsprachig ausgelegte Kommissioniersysteme)?

ja, Maßnahmen 
unterstützen die Tätig-
keitsausführung bei 
Sprachbarrieren

teilweise
Wo/Wann nicht? ........
..................................
..................................

nein, Maßnahmen 
fehlen, Sprachbarrie-
ren erschweren die 
Tätigkeitsausführung

nicht relevant

2.3.3 Erfolgt Zuarbeit von Kolleginnen und Kollegen termin- und qualitätsgerecht?

ja nein nicht relevant, da keine Zuar-
beit erforderlich ist

2.3.4 Gibt es Möglichkeiten zum fachlichen Austausch mit Kolleginnen und Kollegen (z. B. im Rahmen von 
Besprechungen/Schichtübergaben)?

bestehen uneingeschränkt, 
kaum räumliche Distanz und 
keine zeitliche Beschränkung

bestehen eingeschränkt, ent-
weder zu große räumliche 
Distanz oder zeitliche Be-
schränkung

bestehen nicht, zu große 
räumliche Distanz und 
zeitliche Beschränkung

2.3.5 Gibt es Möglichkeiten zum fachlichen Austausch mit Führungskräften (z. B. im Rahmen von 
Besprechungen)?

bestehen uneingeschränkt, 
kaum räumliche Distanz und 
keine zeitliche Beschränkung

bestehen eingeschränkt, ent-
weder zu große räumliche 
Distanz oder zeitliche Be-
schränkung

bestehen nicht, zu große 
räumliche Distanz und 
zeitliche Beschränkung

2.3.6 Wie häufig gibt es geplante Besprechungen (z. B. über Arbeitsabläufe, Produkte, Zusammenarbeit)?

in angemessenem Abstand, 
Weitergabe aller relevanten 
Informationen möglich

gelegentlich, es können nicht 
alle relevanten Informationen 
weitergegeben werden

nie

Anmerkungen:
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� Soziale Beziehungen

�.� Kolleginnen und Kollegen 

3.1.3 Bestehen Unterstützungsmöglichkeiten durch Kolleginnen und Kollegen (z. B. bei herausfordernden 
Arbeitssituationen)?

ja teilweise nein

3.1.4 Ist die Arbeitsatmosphäre zwischen den Kolleginnen und Kollegen gekennzeichnet durch gegenseitige 
Akzeptanz, Wertschätzung und Vertrauen?

ja teilweise nein

3.1.5 Treten zwischen den Kolleginnen und Kollegen im Arbeitsbereich Spannungen oder Konflikte auf?

nein teilweise ja

3.1.6 Können Probleme oder heikle Themen im Arbeitsbereich offen angesprochen werden?

ja teilweise nein

Anmerkungen:

�.� Vorgesetzte

3.2.3 Trägt die Führungskraft des Arbeitsbereichs zu einer guten Arbeitsatmosphäre bei?

ja teilweise nein

3.2.4 Vermittelt die Führungskraft des Arbeitsbereichs den Beschäftigten Wertschätzung und Anerkennung?

ja teilweise nein

3.2.5 Erhalten die Beschäftigten arbeitsbezogene Rückmeldungen durch Führungskräfte?

ja, hilfreiche Rückmeldungen 
(z. B. konkret, 
situationsbezogen)

ja, aber keine hilfreichen 
Rückmeldungen (z. B. 
unkonkret, pauschalisierend)

nein, keine Rückmeldungen

3.2.6 Bestehen Unterstützungsmöglichkeiten durch Führungskräfte (z. B. bei herausfordernden 
Arbeitssituationen)?

ja teilweise nein

Anmerkungen:
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Die folgenden Fragen sollten unter Beteiligung der Fachkraft für Arbeitssicherheit beantwortet werden:

� Arbeitsumgebung

�.� Physikalische und chemische Faktoren

4.1.1 Tritt bei der Arbeit Lärm durch Maschinen, Werkzeuge, Fahrzeuge oder andere Arbeitsmittel auf?

nein, nie teilweise, d. h. unregelmäßig
Wo/Wann: ...................................
....................................................

ja, kontinuierlich
Wo/Wann: ...................................
....................................................

4.1.2 Tritt bei der Arbeit Lärm durch ausgestellte Waren (zum Beispiel TV-Geräte) auf?

nein, nie teilweise, d. h. unregelmäßig
Wo/Wann: ............................
............................................

ja, kontinuierlich
Wo/Wann: ................................
.................................................

keine Waren 
ausgestellt

4.1.3 Tritt bei der Arbeit Lärm durch Menschen auf?

nein, nie teilweise, d. h. unregelmäßig
Wo/Wann: ...................................
....................................................

ja, kontinuierlich
Wo/Wann: ...................................
....................................................

4.1.4 Ist das Licht für die Arbeitsaufgabe ausreichend?

ja teilweise
Wo/Wann nicht: ..........................
....................................................

nein
Wo/Wann: ...................................
....................................................

4.1.5 Kann die Arbeit ohne Einwirkung von Zugluft ausgeübt werden?

ja, immer teilweise, d. h. unregelmäßig
Wo/Wann nicht: ..........................
....................................................

nein, nie 
Wo/Wann: ...................................
....................................................

4.1.6 Ist die Raumtemperatur der geforderten Arbeit angepasst?

ja, immer teilweise, d. h. unregelmäßig
Wo/Wann nicht: ..........................
....................................................

nein, nie 
Wo/Wann: ...................................
....................................................

4.1.7 Ist die Luft sauber (staub- und rauchfrei, ohne unangenehme Gerüche)?

ja, immer teilweise, d. h. unregelmäßig
Wo/Wann nicht: ..........................
....................................................

nein, nie 
Wo/Wann: ...................................
....................................................

4.1.8 Ist die Luftfeuchtigkeit ausreichend (d. h. ist die Luft nicht zu trocken)?

ja, immer teilweise, d. h. unregelmäßig
Wo/Wann nicht: ..........................
....................................................

nein, nie 
Wo/Wann: ...................................
....................................................

Anmerkungen:
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�.� Physische Faktoren

4.2.1 Welche körperlichen Anforderungen sind gegeben? 

4.2.1.1 Erfolgt die Tätigkeit überwiegend nur im Sitzen, nur im Stehen oder nur im Gehen?

nein, Sitzen, Stehen und Gehen wechseln sich ab ja, Tätigkeit wird überwiegend nur im Sitzen, nur 
im Stehen oder nur im Gehen ausgeführt

4.2.1.2 Verlangt die Tätigkeit Hocken oder Knien?

nein ja

4.2.1.3 Verlangt die Tätigkeit Über-Kopf-Arbeit?

nein ja

4.2.1.4 Erfordert die Tätigkeit überwiegend gleichartige, sich wiederholende Bewegungen?

nein ja (z. B. Scanner über die Ware halten)

4.2.2 Lassen sich die Aufgaben körpernah erledigen?

ja teilweise
Wo/Wann nicht: .....................
...............................................

nein
Wo/Wann: ..............................
...............................................

4.2.3 Sind Verdrehungen des Körpers ausgeschlossen?

ja teilweise
Wo/Wann nicht: .....................
...............................................

nein
Wo/Wann: ..............................
...............................................

4.2.4 Werden während der Arbeitszeit schwere körperliche Anstrengungen vermieden (z. B. schwere Gegenstän-
de heben, tragen, ziehen, schieben)?

ja, schwere körperliche An-
strengungen werden vermie-
den

nein, aber es werden weniger 
als 4 Stunden Lasten bewegt

nein, es werden mehr als 
4 Stunden Lasten bewegt

Anmerkungen:

12 I 14
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PegA-Expertencheck

4.3.4 Sind am Arbeitsplatz Anpassungen an verschiedene Körpermaße bzw. Körperhaltungen möglich (z. B. durch 
höherverstellbare Tische und/oder Stühle)?

ja teilweise
Wo/Wann nicht: ......................
...............................................

nein
Wo/Wann nicht: ......................
...............................................

4.3.5 Sind alle notwendigen optischen Warnsignale und Informationen am Arbeitsplatz vorhanden?

ja nein
Welche fehlen? .......................
...............................................

4.3.6 Sind notwendige optische Warnsignale und Informationen am Arbeitsplatz uneingeschränkt wahrnehmbar?

ja nein
Welche nicht? .........................
..............................................

4.3.7 Sind alle notwendigen akustischen Warnsignale und Informationen am Arbeitsplatz vorhanden?

ja nein
Welche fehlen? .......................
...............................................

4.3.8 Sind notwendige akustische Warnsignale und Informationen am Arbeitsplatz uneingeschränkt wahrnehmbar?

ja nein
Welche nicht? .........................
..............................................

Anmerkungen:

�.� Arbeitsplatz- und Informationsgestaltung

4.3.1 Ist der Arbeitsbereich übersichtlich gestaltet? 

ja teilweise
Wo nicht: ...............................
..............................................

nein
Wo nicht:............................
.............................................

4.3.2 Ist der Arbeitsbereich sauber und ordentlich?

ja teilweise
Wo nicht: ...............................
..............................................

nein
Wo nicht: ............................
.............................................

4.3.3 Können sich die Beschäftigten im Arbeitsbereich frei bewegen ohne anzustoßen?

ja teilweise
Wo/Wann nicht: .....................
...............................................

nein
Wo/Wann nicht: ......................
...............................................
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�.� Arbeitsmittel

4.4.1 Stehen zum Ausüben der Arbeit erforderliche Arbeits- und Hilfsmittel (z. B. Material, Werkzeug, 
Maschinen, Geräte) zur Verfügung?

uneingeschränkt verfügbar eingeschränkt verfügbar
Welche fehlen? .......................
...............................................

nicht verfügbar

4.4.2 Inwieweit sind die Arbeits- und Hilfsmittel vollständig funktionsfähig?

alle funktionsfähig einige wenige nicht funktions-
fähig
Welche nicht? .........................
...............................................

mehrere nicht funktionsfähig
Welche nicht? .........................
...............................................
...............................................

4.4.3 Unterstützen die zur Verfügung stehenden Arbeits- und Hilfsmittel eine gesunde Körperhaltung?

ja teilweise
Welche nicht? .........................
...............................................

nein
Welche nicht? .........................
...............................................

4.4.4 Steht zum Ausüben der Arbeit Arbeitsschutzbekleidung bzw. eine persönliche Schutzausrüstung bereit?

ja, und diese wird ge-
nutzt

ja, aber diese wird 
nicht genutzt

nein, es steht keine 
Arbeitsschutzbeklei-
dung bzw. persönli-
che Schutzausrüs-
tung bereit

Arbeitsschutzbekleidung 
bzw. persönliche Schutz-
ausrüstung ist nicht not-
wendig

4.4.5 Bei Arbeit mit technischen Systemen (Kassen, Computer, Kommissioniersysteme, Maschinen oder andere 
technische Hilfsmittel): 

Die Software/Technik …

4.4.5.1 … macht auf Bedienungsfehler aufmerksam (z. B. durch Signale oder Dialogfelder).

ja teilweise nein Arbeit ohne Software/
Technik

4.4.5.2 … funktioniert zuverlässig ohne Programmabstürze.

ja teilweise nein Arbeit ohne Software/
Technik

4.4.5.3 … ist selbsterklärend und vom Arbeitsplatzinhaber steuerbar.

ja teilweise nein Arbeit ohne Software/
Technik

4.4.5.4 … bietet Hilfs- und Lernprogramme an bzw. es sind Schulungsunterlagen vorhanden.

ja teilweise nein Arbeit ohne Software/
Technik

4.4.5.5 … passt zur Arbeitsaufgabe.

ja teilweise nein Arbeit ohne Software/
Technik

Anmerkungen:
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PegA-Fragebogen

Die nächste Seite müssen Sie für Ihr Unternehmen anpassen. Nachfol-
gend finden Sie lediglich Beispiele für eine mögliche Unterteilung von 
Tätigkeiten/Arbeitsbereichen.

Nutzen Sie zum Anpassen gerne die elektronische Version des Fragebo-
gens, die Sie hier herunterladen können: 

https://kompendium.bghw.de/pega

Wichtig: Die Tätigkeiten/Arbeitsbereiche müssen ganz eindeutig formu-
liert sein, so dass die Beschäftigten sich korrekt zuordnen können und 
eine differenzierte Auswertung möglich ist.

!

PegA-Fragebogen



Teil 1: Tätigkeit/Arbeitsbereich

Datum:

Kassenbüro Leergut ..............................

Verkauf Frischeservice Info/Service ..............................

Verkauf Non-Food  Verwaltung  .............................. 
Beispiel  

Verkauf Food Führungstätigkeiten .............................. SB-Warenhaus

Empfang/
Disposition ..............................Pförtnerdienst

Warenannahme Auslieferung ..............................

Wareneinlagerung ..............................Retourenbearbeitung 

Warenentnahme/Kom-
Haustechnik ..............................missionierung/Picking

Verpacken/Versand-
Entsorgung vorbereitung Beispiel 

Lager/Lagerlogistik 

Warenausgang Führungstätigkeiten

 1 I 4

PegA-Fragebogen
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1.      Besteht Ihre Arbeitsaufgabe aus Tätigkeiten, die neben der Ausführung auch Vor- 
bereitung (z. B. Einholen von Informationen für die Aufgabenausführung) und  
Ergebniskontrolle (z. B. Überprüfen der Warenzusammenstellung) umfassen?

2.      Haben Sie die Möglichkeit, bei betrieblichen Veränderungen mitzuwirken  
(z. B. im Rahmen eines betrieblichen Vorschlagswesens)? 

3.	 Haben Sie die Möglichkeit, Einfluss auf die Menge Ihrer Arbeit zu nehmen 
(z. B. weitere Kassen öffnen, Tempo von Förderanlagen verändern)?

4.	 Haben Sie die Möglichkeit, Einfluss auf die Reihenfolge Ihrer Arbeitsschritte  
zu nehmen?

5.	 Werden Wünsche von Beschäftigten bei der Dienst- bzw. Schichtplanung  
berücksichtigt?

6.	 Sind Ihre Arbeitsaufgaben abwechslungsreich?

7.	 Stehen alle für Ihre Arbeit erforderlichen Informationen rechtzeitig und frei  
von Widersprüchen zur Verfügung (z. B. Informationen zur Arbeitsaufgabe,  
zum Arbeitsablauf, zum Betriebsgeschehen)?

8.	 Ist schriftlich festgehalten, wofür Sie bei Ihrer Arbeit verantwortlich sind?

9.	 Haben Sie die Möglichkeit, betriebliche Fortbildungen während der Arbeitszeit  
zu nutzen (z. B. Gabelstaplerausbildung, Fortbildung zur Warenkunde, organisatori-
schen Fähigkeiten, Führungskompetenz)?

10.	 Erfolgt eine Einarbeitung/Einweisung bei Übernahme neuer Tätigkeiten bzw. beim 
Wechsel von Tätigkeiten?

11.	 Haben Sie die Möglichkeit, Kenntnisse und Fertigkeiten Ihrer beruflichen  
Qualifikation bei der Arbeit anzuwenden?

12.	 Bietet Ihre Arbeit Möglichkeiten, Neues dazuzulernen?

13.	 Gibt es Festlegungen für den Umgang mit Konflikten mit externen Personen  
(z. B. Kundinnen und Kunden, Lkw-Fahrerinnen und -Fahrern)? 

14.	 Gibt es Maßnahmen, um Beschäftigte vor tätlichen Übergriffen oder Überfällen  
zu schützen (z. B. Sicherheitskonzepte, Notruftaste, Unterweisungen zur Prävention)?

15.	 Beinhaltet Ihre Arbeit widersprüchliche Anforderungen (z. B. fehlerfreie Arbeit trotz 
enger Zeitvorgaben, umfassende Kundenberatung trotz begrenzter Gesprächsdauer, 
gegensätzliche Erwartungen unterschiedlicher Gesprächspartner)?

16.    Müssen Sie im Kontakt mit externen Personen (z. B. Kundinnen und Kunden, Lkw-Fah-
rerinnen und -Fahrern) oft Gefühle zeigen, die Ihren eigenen Gefühlen widersprechen 
(z. B. Freundlichkeit zeigen trotz unfreundlichem Kunden- oder Lieferantenverhalten)?

Teil �: Arbeitsbedingungen

Arbeitsinhalt/Arbeitsaufgabe

ja eh
er

 ja

eh
er

 n
ei

n

ne
in
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trifft nicht zu, da es 
sich um eine Anlern-
tätigkeit handelt

nicht relevant, da 
kein Kontakt mit 
externen Personen

nicht relevant, da 
kein Kontakt mit 
externen Personen

das ist mir 
nicht bekannt

nicht relevant für 
die Tätigkeit
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Arbeitsorganisation

ja eh
er

 ja

eh
er

 n
ei

n

ne
in

17. Erfordert Ihre Arbeit mehrmals im Monat Mehrarbeit/Überstunden?

18. Werden Dienstpläne mindestens zwei Wochen im Voraus bekannt gegeben?

19. Erfordert Ihre Arbeit Nachtarbeit (zwischen 23.00 und 06.00 Uhr)?

20. Erfordert Ihre Arbeit geteilte Dienste (Schicht, die von einer Pause von mehr 
als 90 Minuten unterbrochen wird)?

21. Erfordert Ihre Tätigkeit „Arbeit auf Abruf“ (Arbeiten je nach Bedarf)?

22. Können Sie regelmäßig Pausen machen?

23. Können Sie ungestört Pausen abhalten?

24. Wird Personal, das längerfristig oder dauerhaft ausfällt (z. B. aufgrund von Langzeiter-
krankung, Berentung, Elternzeit oder Kündigung), ersetzt?

25. Sind Ihre Arbeitsaufgaben (Arbeitsmenge) in der vertraglichen Arbeitszeit 
zu bewältigen?

26. Tritt Arbeitsdruck durch Zielvorgaben (z. B. Stückzahlen pro Stunde, saisonale 
Vorgaben) auf? 

27. Kommt es bei Ihrer Arbeit zu Störungen oder Unterbrechungen?

28. Ermöglicht Ihre Arbeit Abstimmung/Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen?

29. Besteht die Möglichkeit zum fachlichen Austausch mit Kolleginnen und Kollegen 
(z. B. im Rahmen von Besprechungen/Schichtübergaben)?

30. Besteht die Möglichkeit zum fachlichen Austausch mit der direkten Führungskraft 
(z. B. im Rahmen von Besprechungen)?

31. Finden regelmäßig Teambesprechungen statt?

32. Wird bei Konflikten mit anderen Personen (z. B. bei Problemen im Team oder mit be-
triebsfremden Personen) Unterstützung zur Verfügung gestellt (z. B. fester Ansprech-
partner für Probleme, Sozialberatung)?

ja eh
er

 ja

eh
er

 n
ei

n

ne
inSoziale Beziehungen

33. Gibt es Aktivitäten zur Verbesserung des sozialen Klimas im 
Unternehmen/Arbeitsbereich (z. B. Betriebsausflüge, Feiern)?

34. Gibt es in Ihrem Arbeitsbereich ausreichend Unterstützung unter den Kolleginnen 
und Kollegen (z. B. bei herausfordernden Arbeitssituationen)?

35. Besteht zwischen den Kolleginnen und Kollegen in Ihrem Arbeitsbereich eine gute 
Arbeitsatmosphäre?

 3 I 4

nicht relevant, da 
keine Zielvorgaben
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36. 

  

  

Treten zwischen den Kolleginnen und Kollegen in Ihrem Arbeitsbereich Spannungen 
oder Konflikte auf?

37. Können Sie Probleme oder heikle Themen in Ihrem Arbeitsbereich offen ansprechen?

38. Werden regelmäßig geplante Mitarbeitergespräche durchgeführt?

39. Trägt die Führungskraft Ihres Arbeitsbereichs zu einer guten Arbeitsatmosphäre bei?

40. Vermittelt die Führungskraft Ihres Arbeitsbereichs den Beschäftigten Wertschätzung 
und Anerkennung?

41. Gibt die Führungskraft in Ihrem Arbeitsbereich den Beschäftigten hilfreiche  
Rückmeldungen über ihre Arbeit?

42. Unterstützt die Führungskraft in Ihrem Arbeitsbereich die Beschäftigten  
(z. B. bei herausfordernden Arbeitssituationen)?

Arbeitsumgebung

ja eh
er

 ja

eh
er

 n
ei

n
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43.  Ist Ihr Arbeitsplatz frei von beeinträchtigenden Umgebungsbedingungen  
(z. B. Lärm, unangenehme Temperatur, Staub, trockene Luft, unangenehme Gerüche, 
Zugluft, schlechte Beleuchtung)?

44.  Ermöglicht die Ausübung Ihrer Arbeitstätigkeit körperliche Abwechslung  
(Sitzen, Stehen und Gehen wechseln sich ab)?

45. Werden bei Ihrer Arbeit schwere körperliche Anstrengungen vermieden  
(z. B. schwere Gegenstände heben, tragen, ziehen, schieben)?

46. Besteht an Ihrem Arbeitsplatz ungehinderte Bewegungsfreiheit?

47. Sind an Ihrem Arbeitsplatz Anpassungen an verschiedene Körpermaße  
bzw. Körperhaltungen möglich?

48. Sind notwendige akustische und optische Warnsignale und Informationen an Ihrem 
Arbeitsplatz uneingeschränkt wahrnehmbar?

49. Stehen erforderliche Arbeits- und Hilfsmittel zur Ausübung Ihrer Tätigkeit  
uneingeschränkt zur Verfügung?

50. Sind die Arbeits- und Hilfsmittel zur Ausübung Ihrer Tätigkeit funktionsfähig?

keine Arbeits-
51. Ist die erforderliche Arbeitsschutzbekleidung bzw. persönliche Schutzausrüstung  schutzbekleidung 

verfügbar? bzw. Schutzausrüs-
tung erforderlich

52. Ist die Software/Technik der Kasse/des Computers/der verwendeten Maschinen oder 
anderer technischer Hilfsmittel funktionstüchtig?

53. Werden Technologien für die Warenerkennung/-suche (z. B. mittels Barcodes, RFID1) solche Technolo-
ausschließlich für diesen Zweck genutzt – und nicht zur Leistungskontrolle oder  gien kommen nicht 

Überwachung der Beschäftigten? zum Einsatz

4 I 4

Vielen Dank  
für Ihre Unterstützung!

1 Technologie für die berührungslose Identifikation/Lokalisierung von Waren
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PegA-Team



 
Nr.

 
Thema trifft zu trifft eher 

zu
trifft eher 
nicht zu

trifft 
nicht zu

größter  
Handlungs-

bedarf

1
Zu meinen Aufgaben gehört neben der Ausführung auch, die Arbeit vorzuberei-
ten (z. B. Informationen für die Aufgabenausführung einholen) und das Ergebnis 
zu kontrollieren (z. B. Überprüfen der Warenzusammenstellung).

2 Bei der Ausführung meiner Tätigkeit kann ich Einfluss auf das Arbeitstempo, die 
Arbeitsmenge und/oder die Reihenfolge der einzelnen Arbeitsschritte nehmen.

3 Die Wünsche von Beschäftigten werden bei der Dienst- bzw. Schichtplanung 
berücksichtigt.

4 Meine Arbeitsaufgaben sind abwechslungsreich.

5
Alle für meine Arbeit erforderlichen Informationen stehen rechtzeitig und frei 
von Widersprüchen zur Verfügung (z. B. Informationen zur Arbeitsaufgabe, zum 
Arbeitsablauf, zum Betriebsgeschehen).

6 Die Verantwortlichkeiten in meinem Arbeitsbereich sind schriftlich festgehalten.

7 Es gibt Möglichkeiten, während der Arbeitszeit an betrieblichen Fortbildungen 
teilzunehmen.

8 Bei meiner Arbeit können vorhandene Kenntnisse und Fertigkeiten angewendet 
werden.

9 Es gibt Maßnahmen, um Beschäftigte in Problemsituationen (z. B. Beschimpfun-
gen, tätliche Übergriffe, Überfälle) zu unterstützen bzw. zu schützen.

10

Bei meiner Arbeit müssen im Kontakt mit externen Personen (z. B. Kundinnen 
und Kunden, Lkw-Fahrerinnen und -Fahrern) nur selten Gefühle gezeigt werden, 
die den eigenen Gefühlen widersprechen (z. B. Freundlichkeit zeigen trotz un-
freundlichem Kunden- oder Lieferantenverhalten).

11

Die Arbeitszeitgestaltung gewährleistet Erholung und unterstützt den Erhalt der 
Gesundheit (z. B. störungsfreie, regelmäßige Pausen, vorhersehbare Arbeitszei-
ten, keine Arbeit auf Abruf, keine geteilten Dienste, Vermeidung von Nacht- und 
Mehrarbeit/Überstunden).

12 Meine Arbeitsaufgaben (Arbeitsmenge) können in der vertraglichen Arbeitszeit 
bewältigt werden.

13 Meine Arbeit kann störungs- und unterbrechungsfrei erledigt werden.

14 Teamarbeit ist möglich (z. B. Abstimmung/Zusammenarbeit mit Kolleginnen und 
Kollegen, Teambesprechungen, fachlicher Austausch).

15 Es gibt in meinem Arbeitsbereich ausreichend Unterstützung unter den 
Kolleginnen und Kollegen.

16 Zwischen den Kolleginnen und Kollegen in meinem Arbeitsbereich besteht eine 
gute Arbeitsatmosphäre und es treten selten Spannungen oder Konflikte auf.

17 In meinem Arbeitsbereich kann ich Probleme oder heikle Themen offen 
ansprechen.

18 Es werden regelmäßig geplante Mitarbeitergespräche durchgeführt.

19 Die Führungskraft in meinem Arbeitsbereich trägt zu einer guten Arbeitsatmo-
sphäre bei und vermittelt den Beschäftigten Wertschätzung und Anerkennung.

20 Die Führungskraft in meinem Arbeitsbereich gibt den Beschäftigten ausreichend 
Unterstützung und hilfreiche Rückmeldungen über ihre Arbeit.

21
Mein Arbeitsplatz ist frei von beeinträchtigenden Umgebungsbedingungen 
(z. B. Lärm, unangenehme Temperatur, Staub, trockene Luft, unangenehme 
Gerüche, Zugluft, schlechte Beleuchtung).

22 Bei meiner Arbeit werden schwere körperliche Anstrengungen und einseitige 
Körperhaltungen vermieden.

23 An meinem Arbeitsplatz ist ungehinderte Bewegungsfreiheit gegeben, und 
Anpassungen an verschiedene Körpermaße bzw. Körperhaltungen sind möglich.

24 Funktionsfähige Arbeits- und Hilfsmittel stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

25
Technologien für die Warenerkennung/-suche (z. B. mittels Barcodes, RFID1) 
werden ausschließlich für diesen Zweck genutzt – und nicht zur Leistungs-
kontrolle oder Überwachung der Beschäftigten.

26 Sonstige

Unternehmen/Standort/Filiale:  ...............................................................................................................

Tätigkeit/Arbeitsbereich: .................................................. Befragungszeitraum: ......................................
Anforderungs- 
barometer

1 Technologie für die berührungslose Identifikation/Lokalisierung von Waren 
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Ergebnis der Kontrolle
Wird im Nachgang des Workshops bearbeitet	

Ergebnis der Kontrolle
Wird im Nachgang des Workshops bearbeitet 

Situationsbeschreibung 
Was genau ist das Problem? Wie, wann und wo genau äußert es sich? Wer tut dabei was? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus?

Hindernisse
Warum wurde bisher nichts geändert? Was erhält das Problem aufrecht? Was wird durch das Problem verhindert?

Ist

Wie genau wäre die Situation, 
wenn das Problem gelöst wäre? 
Was genau ist anders?

Welcher Nutzen ergibt sich für alle 
Beteiligten, wenn das Ziel erreicht ist?

Woran ist erkennbar/messbar, dass 
das Ziel erreicht ist? 

Ist das Ziel mit den vorhandenen 
Mitteln (Zeit, Finanzen, Personal, 
Kompetenzen) erreichbar? 

Das Ziel in einem Satz:

Veränderungsziel
Formulieren Sie dieses Ziel so präzise wie möglich. Dabei können Ihnen folgende Leitfragen helfen:

Soll

Vorschlag zur Lösung/Verbesserung: Vorschlag zur Lösung/Verbesserung:

Kontrolle Kontrolle

Lösungsweg

Unternehmen/Standort/Filiale: ................................................................................................................

Tätigkeit/Arbeitsbereich: ......................................................... Workshopdatum: ....................................

Nr. / Thema: .............................................................................................................................................

© 2019 Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik, Gesellschaft für Gute Arbeit mbH und Technische Universität Dresden 
     Mit Unterstützung von INQA, BAuA, HDE, ver.di und BGA. 
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Workshop

Wer mit wem? Termin:

Wer kontrolliert, was aus dem Vorschlag geworden ist? Wann:

Wer mit wem? Termin:

Wer kontrolliert, was aus dem Vorschlag geworden ist? Wann:
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Kapitel 3: Mit sieben Schritten 
zu sicheren Ergebnissen 
Mit diesen Empfehlungen navigieren Sie erfolgreich durch den Prozess
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Kapitel 3:  
Mit sieben Schritten zu  
sicheren Ergebnissen
Der Gesetzgeber definiert das Vorgehen bei der Gefährdungsbeurteilung nur 
sehr grob. Als Unternehmerin oder Unternehmer müssen Sie die einzelnen 
Schritte festlegen. 

Dabei haben sich sieben Handlungsschritte bewährt. Diese berücksichtigen die 
Vorgaben des Arbeitsschutzgesetzes sowie die Leitlinien und Empfehlungen 
der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz (NAK) im Rahmen der Gemeinsamen 
Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA). Das Vorgehen bietet Ihnen daher 
einen Rahmen für die Erfüllung gesetzlicher Pflichten bei der Gefährdungsbeur-
teilung. 

Wie bereits gesagt: Die erstmalige Berücksichtigung der psychischen Belastung 
in der Gefährdungsbeurteilung ist keine Sache, die in einem Termin abgehakt 
ist. Sie ist vergleichbar mit einem größeren Projekt und dauert – je nach Unter-
nehmensgröße und Rahmenbedingungen – mehrere Monate. Aber: Sie ist mit 
entsprechender Vorbereitung und Struktur sehr gut machbar und wird Sie einen 
großen Schritt weiterbringen auf dem Weg zu gesunden und sicheren Arbeitsbe-
dingungen für Ihr wichtigstes Gut – Ihre Beschäftigten.

Mit dem PegA-Programm unterstützen wir Sie im gesamten Prozess.

Mit sieben Schritten zu sicheren Ergebnissen I 01
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Grundsätzliche Vorbereitung
Bevor Sie mit den klassischen sieben Schritten der Gefährdungsbeurteilung 
starten können, gibt es noch einige vorbereitende Aufgaben.

Steuerkreis einrichten
Hierfür empfiehlt sich eine Zusammensetzung gemäß der Beschreibung in Kapi-
tel 1. Auch der Arbeitsschutzausschuss (ASA) Ihres Unternehmens kann gut als 
Steuerkreis eingesetzt werden. Für eine erfolgreiche Gefährdungsbeurteilung ist 
es in jedem Fall wichtig, verbindlich Verantwortliche für den gesamten Prozess 
festzulegen, die sich in regelmäßigen und sinnvollen Abständen absprechen. 

Zuständige Person bestimmen
Als Zuständige Person sollte in jedem Fall jemand ausgewählt werden, der 
ausreichende zeitliche Ressourcen erhält, um neben seinen regulären Tätigkei-
ten die Gefährdungsbeurteilung angemessen begleiten zu können. Sie fungiert 
als Hauptansprechpartnerin, und bei ihr laufen alle Fäden zusammen (weitere 
Details siehe Kapitel 1, Seite 12).

Arbeitsweise des Steuerkreises planen
Für den Erfolg der Gefährdungsbeurteilung ist die richtige Zusammensetzung 
des Steuerkreises ebenso wichtig wie eine koordinierte Zusammenarbeit.
Die Aufgabenstellung für die Planung der Arbeitsweise im Steuerkreis lautet 
daher:

Grundsätzliche Zusammenarbeit im Steuerkreis klären. Klassische Fragen sind 
hier zum Beispiel: Was ist das Ziel unserer Zusammenarbeit? Welches Verständ-
nis haben wir von unserer Zusammenarbeit? 

Wie definieren wir die einzelnen Rollen im Steuerkreis?

Wie gehen wir mit Meinungsverschiedenheiten zwischen den Beteiligten im 
Steuerkreis um?  
Im Gegensatz zur Mehrheitsentscheidung trägt ein Konsens dazu bei, dass alle 
Beteiligten über den gesamten Ablauf der Gefährdungsbeurteilung im Boot 
bleiben und hinter den getro�enen Entscheidungen stehen.

Wann, wie häufig und wie lange treffen wir uns in den kommenden Wochen und 
Monaten? 
Zu berücksichtigen sind dabei auch die wichtigen Projekt-Meilensteine, die sich 
wiederum aus der Planung des Gesamtprozesses ergeben.

Wie werden die Sitzungen dokumentiert? Wer protokolliert? 

Wie gehen wir mit Vorschlägen der Beschäftigten und Führungskräfte im 
Prozess um?
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!

Hier sehen Sie ein Beispiel für die Planung der Steuerkreissitzungen.

Für die Vorbereitung und den weiteren Prozess müssen selbstverständlich 
sämtliche Personengruppen (Führungskräfte, Beschäftigte etc.) und Gremien 
(Geschäftsführung, Betriebsrat, Gesamtbetriebsrat etc.) ins Boot geholt werden.

Gesamtprozess planen
Erstellen Sie für den Gesamtprozess einen detaillierten, verbindlichen Projekt-
plan. Für eine realistische Planung sollten Sie im Wesentlichen folgende Aspekte 
berücksichtigen (vergleiche Kapitel 1, Seite 10ff).
 
Zeitliche Ressourcen, zum Beispiel:
Wie viel Zeit benötigen Sie für die interne Vorbereitung? 
Wie viel Zeit benötigen Sie realistischer Weise von Beginn der Auswertung bis 
zur Ergebnisrückmeldung?
Personelle Ressourcen, zum Beispiel:
Kann die psychische Belastung in der Gefährdungsbeurteilung mit internen 
Kräften ermittelt werden, oder ist die Einbindung eines externen Partners/Insti-
tuts erforderlich/gewünscht?
Wer ist genau für was verantwortlich?
Wer kontrolliert fortlaufend die planmäßige Durchführung der Gefährdungsbe-
urteilung (zum Beispiel, ob alle Begehungen erfolgt sind, alle ihren Fragebogen 
erhalten haben)? 
Wer prüft die Umsetzung der Maßnahmen?
Finanzielle Ressourcen, zum Beispiel:
Stehen Gelder für spätere Maßnahmen zur Verfügung?

Neben der Umsetzungskontrolle ist auch die spätere Wirksamkeitskontrolle 
wichtig. Hier geht es um die Prüfung, inwiefern die ergriffenen Maßnahmen zur 
Verbesserung erkannter Handlungsfelder führten. Diese Wirksamkeitskontrolle 
können Sie noch zu einem späteren Zeitpunkt konkretisieren, aber Sie sollten 
dieses Thema zumindest schon zu Beginn Ihrer Planungen berücksichtigen.

!

Termin  Themen
15. Januar •  Hintergrundinformationen zum Thema psychische Belastung in der Gefährdungs- 
9–12 Uhr      beurteilung

•  Planung der Arbeitsweise im Steuerkreis

15. Februar •  Planung Gesamtprozess
9–16 Uhr •  Planung Einsatz PegA-Instrument/e

15. Mai •  Kurzinformation über Status quo der Analyse
9–11 Uhr •  Kontrolle, ob der Prozess wie geplant läuft

15. Juni •  Vorstellung und Beurteilung der Ergebnisse 
9–12 Uhr •  Ggf. Festlegung von Maßnahmen zur Bearbeitung identifizierter Handlungsfelder

•  Rückmeldung an Führungskräfte und Beschäftigte vorbereiten

... ...

Beispiel: 
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Neben diesen grundsätzlichen Fragen sind bei der Planung des Gesamtpro-
zesses viele weitere Aspekte zu berücksichtigen, wie die Entscheidungen 
zur Auswertung, die Planung des Informationsflusses, die Quali�zierung etc. 
(siehe Folgeseiten). Je nachdem, welches Instrument beziehungsweise welche 
Instrumente Sie nutzen, sind ferner einige weitere Dinge zu klären. Diese �nden 
Sie in den instrumentenspezi�schen Kapiteln 5-7.

Für jedes PegA-Instrument stehen Vorlagen für Projektpläne zur Verfügung 
(siehe Kapitel 9). Diese unterstützen Sie bei der Planung des Gesamtprozesses.

Entscheidungen zur Auswertung tre�en
Zu klären ist: Möchten Sie die PegA-Auswertungsdateien nutzen (siehe Kapitel 9)? 
Kann die Auswertung intern erfolgen (zeitliche und personelle Ressourcen erfor-
derlich!), oder benötigen Sie externe Unterstützung? 

Zusammenarbeit mit anderen Standorten/Filialen/Abteilungen planen
Binden Sie die Kolleginnen und Kollegen beispielsweise aus der Personalabtei-
lung, dem Marketing und anderen Standorten/Filialen/Abteilungen frühzeitig 
ein, damit Verantwortlichkeiten, Aufgaben und die Zeitplanung klar sind. Das 
erleichtert eine kooperative Zusammenarbeit im weiteren Prozess, zum Beispiel 
wenn es um die Bereitstellung von Dokumenten oder die Planung interner Ver-
anstaltungen (beispielsweise zur Ergebnisrückmeldung) geht. 

Umgang mit den Ergebnissen planen
Berücksichtigen Sie dabei Geschä�sführung, Steuerkreis, Betriebsrat, Füh-
rungskrä�e und Beschä�igte als Kommunikationspartner. Überlegen Sie, wie 
die Ergebnisse präsentiert werden sollen. Machen Sie sich am besten auch 
schon an dieser Stelle Gedanken darüber, wie nach der Ergebnispräsentation 
der Prozess der Maßnahmenableitung/-festlegung ablaufen soll. Die Alternati-
ven zum Vorgehen werden unter Schritt 4 in diesem Kapitel ausführlich erläutert 
(siehe Seite 14�).

Informationsfluss planen
Eine gute, umfassende Kommunikation ist elementar für den Erfolg der Gefähr-
dungsbeurteilung. Daher gilt es, den Informationsfluss innerhalb des Unterneh-
mens beziehungsweise der Standorte/Filialen entsprechend zu planen.
Erstellen Sie einen umfassenden Kommunikationsplan, damit alle Beteiligten 
– insbesondere die Führungskrä�e sowie Beschä�igten – zur richtigen Zeit 
über die wichtigen Punkte informiert sind. Stellen Sie dabei sicher, dass die 
Führungskrä�e einen entsprechenden Informationsvorsprung haben und ein 
umfassendes Hintergrundwissen besitzen, um Fragen ihrer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter beantworten zu können.

Praxis-Tipp 
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Falls der Betriebsrat nicht im Steuerkreis vertreten ist, denken Sie bitte unbe-
dingt daran, diesen auch entsprechend zu informieren! Gleiches gilt für einen 
möglicherweise vorhandenen Gesamtbetriebsrat.

Mögliche Kommunikationskanäle sind neben dem persönlichen Gespräch 
beispielsweise: Betriebsversammlungen, Informationsveranstaltungen, Flyer, 
E-Mails, Aushänge, Beiträge im Intranet oder in der Mitarbeiterzeitschrift. Durch 
die Kommunikation schaffen Sie für den Ablauf der Gefährdungsbeurteilung 
mehr Transparenz und Vertrauen. 

Hier sehen Sie einen Ausschnitt aus einem unternehmensweiten Kommunika-
tionsplan (Vorlage, siehe Kapitel 9).

Der Informationsfluss könnte so aussehen:

Zuständige 
Person

SteuerkreisFührungs-
kraft

Beschäftigte BeschäftigteBeschäftigte

Führungs-
kraft

Beschäftigte BeschäftigteBeschäftigte

Beispiel: 
Welche 
Informationen?
(gilt es zu 
kommunizieren)

 Wer? 

(ist für das Infor-
mieren zustän-
dig)

Wen? 

(gilt es zu 
informieren)

 Wann?

(sollte infor-
miert werden: 
wöchentlich, 
monatlich, …)

Wie?

(werden die 
Informationen 
kommuniziert: 
E-Mail, Telefon, …)

Anmerkung

Start der Gefähr-
dungsbeurteilung

Herr Schulz 
(Standortleiter)

(Gesamt-)Be-
triebsrat

Meeting 3. Februar (Gesamt-)Be-
triebsratssitzung

Informationsmate-
rialien vorbereiten          

Start der Gefähr-
dungsbeurteilung

Herr Schulz 
(Standortleiter)

Alle Führungs-
kräfte

Meeting 4. Februar Führungskräfte-
Meeting

Informations-
materialien für 
Führungskräfte 
und Beschäftigte 
vorbereiten

Ablauf & Inhalte 
der Gefährdungs-
beurteilung

Herr Mikusch
(Führungskraft 
Abteilung A)

Beschäftigte in 
Abteilung A

bis zum 1. März Aushang, Anspra-
che der Beschäf-
tigten

Information über 
das geplante 
Vorgehen, Klärung 
von Fragen der 
Beschäftigten

Ablauf & Inhalte 
der Gefährdungs-
beurteilung

Frau Brecht 
(Führungskraft 
Abteilung B)

Beschäftigte in 
Abteilung B

bis zum 1. März Aushang, Anspra-
che der Beschäf-
tigten

Information über 
das geplante 
Vorgehen, Klärung 
von Fragen der 
Beschäftigten

Das PegA-Programm: Kapitel 3
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Betonen Sie allen Akteuren gegenüber, dass das Ziel der Gefährdungsbeurtei-
lung ein realistisches Bild davon ist, was bereits gut läu� (Ressourcen) und was 
noch nicht (Gefährdung). Dies bedeutet für die Ermittlung und Beurteilung der 
psychischen Belastung: Die Beteiligten sollen ...

... bestätigen, was aus ihrer Sicht bereits gut gestaltet ist. So wird klar, wo die 
Stärken liegen und warum das Unternehmen beispielsweise auch ein attrak-
tiver Arbeitgeber ist. Vermutlich werden die Stärken nicht für alle Tätigkeiten/
Arbeitsbereiche gleich ausfallen. Diese Unterschiede können Sie sich bei der 
Maßnahmenableitung zunutze machen: Was kann man von Tätigkeiten/Arbeits-
bereichen mit besseren Ergebnissen lernen, was wird hier anders gemacht?

... kritische Rückmeldungen zu Arbeitsbedingungen geben, bei denen Hand-
lungsbedarf besteht. Und zwar auch dann, wenn diese vermeintlich erst ein-
mal nicht veränderbar erscheinen. Denn es geht zunächst um die Ermittlung 
der psychischen Belastung („Wie ist die Situation aktuell?“) und nicht um die 
Einschätzung, ob die Situation verändert werden kann oder nicht. Die Ableitung 
von Maßnahmen erfolgt in einem gesonderten Schritt!

Quali�zieren
Für eine e�ziente Gefährdungsbeurteilung kann es notwendig sein, dass sich 
einige oder alle beteiligten Personen zu ausgewählten Themen fortbilden. 
Halten Sie daher in einem Quali�zierungsplan fest, welche Beteiligten welches 
Wissen und welche Art der Quali�zierung (zum Beispiel Informationsveran-
staltung, Weiterbildung, PegA-Materialien) benötigen. Bei Bedarf sollten auch 
externe Experten eingebunden werden. 

Sinnvolle Leitfragen zur Ermittlung des Quali�zierungsbedarfs sind:

Sind die gängigen Begri�e in diesem Bereich (Belastung, Beanspruchung) 
bekannt – sprechen wir dieselbe Sprache?

Kennen die Mitglieder des Steuerkreises die Bedeutung der ermittelten 
Arbeitsanforderungen für die Gesundheit der Beschä�igten (also zum Beispiel, 
warum eine vielfältige Arbeitsaufgabe gesundheitsfördernd ist und ein niedriger 
Handlungsspielraum als gesundheitsgefährdend gilt)?

Wichtig
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In Kapitel 8 �nden Sie detaillierte Informationen zu den 16 Tätigkeitsmerkma-
len, die bei der Ermittlung der psychischen Belastung üblicherweise zu berück-
sichtigen sind. Es wird jeweils ein Belastungsfaktor vorgestellt und seine wis-
senscha�lich belegte Wirkung auf den Menschen (positiv wie negativ) skizziert. 

Kennen die Entscheider die Instrumente zur Beurteilung der psychischen Be-
lastung, und ist klar, warum sie sich für welches Instrument beziehungsweise 
welche Instrumente entschieden haben?

Können die Führungskrä�e den Beschä�igten Rede und Antwort stehen zu 
dem/den gewählten Instrument/en?

Verfügen die Personen, die mit den PegA-Auswertungsdateien arbeiten, über 
die entsprechende Erfahrung im Umgang mit Excel?

Können die Mitglieder des Steuerkreises auf Basis der Ergebnisse über das 
weitere Vorgehen entscheiden?
 
Und je nach gewähltem PegA-Instrument:

Besitzen die Begehungs-Beau�ragten die erforderlichen Kompetenzen, um 
die Begehungen sachkundig durchzuführen? 
Besitzen die Moderatorinnen und Moderatoren die erforderlichen Kompe-
tenzen, um die Workshops durchzuführen? Benötigen sie weitere Unter-
stützung, um sich auch sicher zu fühlen bei der Moderation „heikler“ Hand-
lungsbedarfe, beispielsweise mit Blick auf das Führungsverhalten?

Hier sehen Sie ein Beispiel für einen Quali�zierungsplan.

Dokumentation planen
Der Gesetzgeber schreibt vor, dass der Arbeitgeber über Unterlagen verfügen 
muss, aus denen das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung, die von ihm fest-
gelegten Maßnahmen des Arbeitsschutzes und das Ergebnis ihrer Überprüfung 
ersichtlich sind (§ 6 Zi�er 1, ArbSchG). Um innerbetrieblich (zum Beispiel ge-
genüber dem Betriebsrat), aber auch außerbetrieblich (zum Beispiel gegenüber 
staatlichen Gewerbeaufsichtsämtern und Berufsgenossenscha�) die erforderli-
che Transparenz zu scha�en, ist es jedoch hilfreich, Ihre Aktivitäten im Rahmen 
der Gefährdungsbeurteilung umfassender zu dokumentieren (Details siehe S. 37f).

!

Beispiel: 

Adressat Wissen  Maßnahme Zeitpunkt 

Steuerkreis Psychische Belastung 
in der Gefährdungsbe-
urteilung, Begri�lich-
keiten, Instrumente mit 
ihren Vor- und Nachtei-
len, Prozess (7 Schritte)

PegA-Ordner zur Verfü-
gung stellen

Vor dem ersten Steuer-
kreistre�en

Verantwortliche/r für 
die Eingaben in die 
PegA-Auswertungs-
dateien

Psychische Belastung 
in der Gefährdungsbe-
urteilung, Instrumente, 
Nutzung der Auswer-
tungsdateien

Auswertungsdateien 
kennenlernen

Vor beziehungsweise zu 
Beginn der Durchfüh-
rung

Das PegA-Programm: Kapitel 3
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Der gesamte Prozess wird nachfolgend umfassend erläutert.

Gefährdungsbeurteilung und Dokumentation

Ermittlung  
der psychischen  

Belastung der Arbeit

Beurteilung  
der psychischen  

Belastung der Arbeit

Festlegung  
von Maßnahmen

Durchführung  
von Maßnahmen

Aktualisierung 
und Fortschreibung

Dokumentation

Festlegung von 
Tätigkeiten und 

Arbeitsbereichen

Überprüfung 
der Wirksamkeit  
der Maßnahmen

Davor

Dabei

Danach
1

2

3

4

5

6

7
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Schritt 1: Festlegung von Tätigkeiten  
und Arbeitsbereichen

Dieser Schritt bestimmt maßgeblich das weitere Vorgehen im Rahmen der 
Gefährdungsbeurteilung und – was noch entscheidender ist – die Qualität Ihrer 
Ergebnisse. Es lohnt sich also, Zeit dafür zu investieren und eine wohlüberlegte 
Einteilung von Tätigkeiten und Arbeitsbereichen vorzunehmen.

Empfehlungen für die Festlegung von Tätigkeiten und Arbeitsbereichen

Die Gefährdungsbeurteilung muss für alle verschiedenen Tätigkeiten im Un-
ternehmen erfolgen. Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung 
eines Arbeitsplatzes oder einer Tätigkeit allerdings ausreichend (§ 5 Abs. 2 
ArbSchG).

Arbeiten alle Beschä�igten im Kundenservice mit gleichen Aufgaben und 
Arbeitsmitteln in einem Team unter derselben Führungskra�, würde also die 
Beurteilung der psychischen Belastung an einem Arbeitsplatz im Kundenservice 
ausreichen.

Es ist sinnvoll, die Einteilung gleichartiger Tätigkeiten und/oder Arbeitsbereiche 
in Einheiten in einem Gremium wie dem Steuerkreis vorzunehmen. Als Orientie-
rung für die Einteilung können zum Beispiel Stellen- und Tätigkeitsbeschreibun-
gen, Organigramme sowie Darstellungen der Ablauforganisation dienen. Die 
gewählten Einheiten müssen hinsichtlich der psychischen Belastung gleichartig 
sein. Sie müssen daher nicht zwangsläufig mit den für die Gefährdungsbeurtei-
lung anderer Faktoren definierten Einheiten übereinstimmen. 

Haben Sie zum Beispiel bisher „alle Bildschirmarbeitsplätze“ als eine Einheit 
unter die Lupe genommen, ist dies für die psychische Belastung wenig sinnvoll. 
An Bildschirmen arbeiten beispielsweise Beschä�igte aus der Personalabtei-
lung, verschiedene Führungskrä�e oder auch Disponenten. Diese Arbeitsplätze 
unterscheiden sich jedoch hinsichtlich Arbeitsaufgabe, Arbeitsorganisation, 
sozialen Beziehungen und vermutlich auch Arbeitsumgebung.

Ein Zusammenfassen unterschiedlicher Tätigkeiten, um zum Beispiel die Zahl 
der zu betrachtenden Einheiten gering zu halten oder die Zahl der berücksich-
tigten Beschäftigten pro Einheit zu erhöhen und damit den Aufwand für die 
Beurteilung zu reduzieren, ist nicht zielführend. Sie erhalten ein undifferenzier-
tes Bild, aus dem Sie weder ein sinnvolles Ergebnis noch Maßnahmen ableiten 
können. Zudem widerspricht dieses Vorgehen der gesetzlichen Verpflichtung 
nach einer tätigkeitsbezogenen Gefährdungsbeurteilung. 

Gehören zu einem Tätigkeitsbereich nur drei Mitarbeiter, ist die Anonymität der 
Beschä�igten bei einer Befragung nicht gewährleistet und die Berechnung von 
Mittelwerten wenig aussagekrä�ig. Fassen Sie unterschiedliche Tätigkeiten 
mit wenigen Beschä�igten nicht zu einer größeren Einheit zusammen, sondern 
wählen Sie ein anderes Instrument als die Befragung!

1
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Die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung lassen sich nicht einfach von einem 
Standort auf andere übertragen. Selbst wenn die Arbeitsinhalte und -abläufe 
vergleichbar wären: Die örtlichen Gegebenheiten unterscheiden sich meist, 
auch Teams und Führung sind anders. 

Notwendig ist also ein Blick in jede einzelne Filiale und jeden Standort. Bei 
Unternehmen mit zahlreichen Standorten/Filialen lässt sich der Aufwand durch 
folgende Vorgehensweise reduzieren:

Wählen Sie verschiedene Standorte aus, die repräsentativ für andere Stand-
orte sind. Achten Sie darauf, dass Ihre Auswahl alle Aspekte der anderen 
Standorte abdeckt. Beurteilen Sie für jeden dieser Standorte die Gefährdun-
gen durch psychische Belastung.

Haben Sie beispielsweise kleine und große Filialen mit etablierten oder gera-
de neu zusammengesetzten Teams in ländlichen Gegenden und an sozialen 
Brennpunkten in Großstädten, dann sollten Sie genau diese Aspekte auch 
bei der Auswahl der Filialen für Ihre Gefährdungsbeurteilung berücksich-
tigen. Denn die Arbeitsbedingungen in einer kleinen ländlichen Filiale mit 
neuem Team unterscheiden sich von den Arbeitsbedingungen eines altein-
gesessenen Teams in einer Großstadt�liale.

Gehen Sie mit den Ergebnissen an die jeweils vergleichbaren Standorte 
beziehungsweise in die vergleichbaren Filialen und besprechen sie mit den 
Führungskrä�en und Beschä�igten vor Ort. Geben Sie diesen die Möglich-
keit, die Ergebnisse zu diskutieren und zu prüfen, ob sie tatsächlich auf den 
eigenen Standort übertragbar sind. Dokumentieren Sie Abweichungen und 
berücksichtigen Sie diese bei der Ableitung von Maßnahmen.

Die sauberste und aussagekrä�igste Lösung ist und bleibt es aber, für jeden 
Standort eine individuelle Gefährdungsbeurteilung durchzuführen!

Hier noch einige Beispiele für die Einteilung von Tätigkeiten/Arbeitsbereichen:

Legen Sie in diesem Schritt auch fest, in welcher Reihenfolge die Tätigkeiten/
Arbeitsbereiche betrachtet werden sollen. Beginnen Sie gegebenenfalls mit 
ausgewählten Pilotbereichen. So können Sie erste Erfahrungen sammeln und 
davon im weiteren Prozess pro�tieren.

Tätigeit/Ar-
beitsbereich

Sinnvolle Einheit, 
wenn …

Keine sinnvolle Einheit, 
wenn …

Alternative Einteilung 
zum Beispiel

Kommissio-
nierung

… alle Beschä�igten in 
diesem Arbeitsbereich in 
einem Team, mit densel-
ben Arbeitsmitteln und 
in demselben Verantwor-
tungs- und Aufgabenfeld 
arbeiten.

… einige Beschä�igte:
- Zusatzaufgaben wie die „Klärung von Pro- 

blemen“ oder „Teamleitung“ übernehmen.
- in unterschiedlichen Lagerbereichen arbei-

ten (zum Beispiel Kühl- versus Trockenlager; 
alte versus neue Lagerhalle).

- unterschiedliche Arbeitsmittel verwenden 
(zum Beispiel automatisches Kleinteilelager 
versus Kommissionierung mit FFZ und Pick-
by-Voice).

- Kommissionierung
- Kommissionierung und 

Ansprechpartner für 
Probleme

- Führungsaufgaben im 
Kommissionierbereich

- Kommissionierung 
Kühllager

- Kommissionierung 
Trockenlager

Kasse … alle Beschä�igten in 
diesem Arbeitsbereich 
dieselbe Tätigkeit (Kas-
sieren) ausführen und in 
derselben Filiale tätig sind.

… die Beschä�igten:
- zwischenzeitlich noch die Warenverräu-

mung oder andere Aufgaben wie die Betreu-
ung der Backstation im Markt übernehmen.

- in unterschiedlichen Filialen tätig sind.

- Kassieren
- Warenverräumung
- Betreuung Backstation
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Beispiel: 



Schritt 2: Ermittlung der psychischen  
Belastung der Arbeit 

In diesem Schritt wird die psychische Belastung für die gewählten Tätigkeiten/
Arbeitsbereiche ermittelt. Dabei sind alle Belastungsfaktoren einzubeziehen, 
die bei der jeweiligen Tätigkeit / im Arbeitsbereich auftreten können. Diese 
zeigt exemplarisch die nachfolgende Tabelle.1

1 Quelle: Arbeitsschutz in der Praxis – Empfehlungen zur Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung, 
  Hrsg.: Leitung des GDA-Arbeitsprogramms Psyche, c/o Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Ausgabe 01.2018). Die  
  Broschüre kann unter www.gda-psyche.de heruntergeladen werden.

2

1. Merkmalsbereich „Arbeitsinhalt/ 
Arbeitsaufgabe“

Mögliche kritische Ausprägung

1.1 Vollständigkeit der Aufgabe Tätigkeit enthält:
• nur vorbereitende oder
• nur ausführende oder
• nur kontrollierende Handlungen

1.2 Handlungsspielraum Beschäftigte haben keinen Einfluss auf:
• Arbeitsinhalt
• Arbeitspensum
• Arbeitsmethoden/-verfahren
• Reihenfolge der Tätigkeiten

1.3 Variabilität (Abwechslungsreichtum) Einseitige Anforderungen:
• wenige ähnliche Arbeitsgegenstände und Arbeitsmittel
• häufige Wiederholung gleichartiger Handlungen in kurzen Takten

1.4 Information und Informationsangebot • zu umfangreich (Reizüberflutung)
• zu gering (lange Zeiten ohne neue Information)
• ungünstig dargeboten
• lückenhaft (wichtige Informationen fehlen)

1.5 Verantwortung • unklare Kompetenzen und Verantwortlichkeiten

1.6 Qualifikation • Tätigkeiten entsprechen nicht der Qualifikation der Beschäftigten   
 (Über-/Unterforderung)

• unzureichende Einweisung/Einarbeitung in die Tätigkeit

1.7 Emotionale Inanspruchnahme • durch das Erleben emotional stark berührender Ereignisse  
 (zum Beispiel Umgang mit schwerer Krankheit, Unfällen, Tod)

• durch das ständige Eingehen auf die Bedürfnisse anderer  
 Menschen (zum Beispiel Kunden, Patienten, Schüler)

• durch permanentes Zeigen geforderter Emotionen, unabhängig von  
 eigenen Empfindungen

• Bedrohung durch Gewalt durch andere Personen  
 (zum Beispiel Kunden, Patienten) 

2. Merkmalsbereich 
„Arbeitsorganisation“

Mögliche kritische Ausprägung

2.1 Arbeitszeit • wechselnde oder lange Arbeitszeit
• ungünstig gestaltete Schichtarbeit, häufige Nachtarbeit
• umfangreiche Überstunden
• unzureichendes Pausenregime
• Arbeit auf Abruf

2.2 Arbeitsablauf • Zeitdruck / hohe Arbeitsintensität
• häufige Störungen/Unterbrechungen
• hohe Taktbindung

2.3 Kommunikation und Kooperation • isolierter Einzelarbeitsplatz
• keine oder geringe Möglichkeit der Unterstützung durch  

 Vorgesetzte oder Kolleginnen und Kollegen
• keine klar definierten Verantwortungsbereiche

Mit sieben Schritten zu sicheren Ergebnissen I 11
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3. Merkmalsbereich „Soziale Beziehungen“ Mögliche kritische Ausprägung

3.1 Kolleginnen und Kollegen • zu geringe / zu hohe Zahl sozialer Kontakte
• häu�ge Streitigkeiten und Konflikte
• Art der Konflikte: soziale Drucksituationen
• fehlende soziale Unterstützung

3.2 Vorgesetzte • keine Quali�zierung der Führungskrä�e                       
• fehlendes Feedback, fehlende Anerkennung für erbrachte  

 Leistungen
• fehlende Führung, fehlende Unterstützung im Bedarfsfall

4. Merkmalsbereich „Arbeitsumgebung“ Beispiele für negative Wirkungen

4.1 Physikalische und chemische Faktoren • Lärm
• unzureichende Beleuchtung
• Gefahrsto�e

4.2 Physische Faktoren • ungünstige ergonomische Gestaltung
• schwere körperliche Arbeit

4.3 Arbeitsplatz- und Informationsgestaltung • ungünstige Arbeitsräume, räumliche Enge
• unzureichende Gestaltung von Signalen und Hinweisen

4.4 Arbeitsmittel • fehlendes oder ungeeignetes Werkzeug bzw. Arbeitsmittel
• ungünstige Bedienung oder Einrichtung von Maschinen
• unzureichende So�waregestaltung

5. Merkmalsbereich 
„Neue Arbeitsformen“

Beispiele für negative Wirkungen

Diese Merkmale sind nicht Gegenstand des Auf-
sichtshandelns, spielen aber für die Belastungs-
situation der Beschä�igten eine Rolle.

• räumliche Mobilität
• atypische Arbeitsverhältnisse, diskontinuierliche Berufsverläufe
• zeitliche Flexibilisierung, reduzierte Abgrenzung zwischen   

 Arbeit und Privatleben
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Für die Ermittlung der psychischen Belastung stehen Ihnen mit PegA drei Instru-
mente zur Verfügung. Details zu diesen Instrumenten �nden Sie in Kapitel 2 „Drei 
Instrumente für mehr Klarheit“ sowie in den Kapiteln 5–7 mit den instrumenten-
spezi�schen Details.

Sie müssen nicht alle potenziellen Gefährdungen neu erheben! Liegen Ihnen 
bereits Informationen über die Ausprägung psychischer Belastung vor, dann 
nutzen Sie diese bitte. Diese Informationen können zum Beispiel stammen aus:

Tätigkeitsbeschreibungen, Stellenpro�len, Arbeitsablau�eschreibungen 
Arbeitsplatzbegehungen, beispielsweise mit dem Blick auf Ergonomie
Lärmmessungen
Mitarbeiterbefragungen
Rückmeldungen zu Qualitätsmängeln und Problemen
Statistiken über Unfälle, Krankenstände oder Fluktuation

Wichtig



Schritt 3: Beurteilung der psychischen  
Belastung der Arbeit

In diesem Schritt wird anhand der ermittelten psychischen Belastung festge-
stellt, ob Maßnahmen zur Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit im 
Betrieb erforderlich sind. Das ist mit den drei PegA-Instrumenten unkompliziert, 
da für jedes Instrument eine elektronische Auswertungsdatei zur Verfügung 
steht (siehe Kapitel 9). Die dort hinterlegten Ampelfarben sind arbeitswissen-
schaftlich begründet und zeigen, ob Handlungsbedarf besteht.

grün = Die Arbeitsbedingung wird im Mittel sehr positiv bewertet. Es besteht 
kein Handlungsbedarf.

Die arbeitswissenschaftlichen Gestaltungsempfehlungen sind erreicht. Der 
Aspekt hat den Charakter einer gesundheitsfördernden Ressource.

gelb = Die Arbeitsbedingung wird als mittelmäßig gestaltet bewertet. Es be-
steht Handlungsbedarf.

Die arbeitswissenschaftlichen Gestaltungsempfehlungen sind noch nicht 
erreicht. Es sind entsprechende Maßnahmen erforderlich, um daraus eine ge-
sundheitsfördernde Ressource zu entwickeln. 

rot = Die Arbeitsbedingung wird als ungünstig oder mangelhaft gestaltet be-
wertet. Es besteht dringender Handlungsbedarf.

Die arbeitswissenschaftlichen Gestaltungsempfehlungen sind nicht erreicht. Es 
sind dringend Maßnahmen erforderlich, um die Arbeitsbedingung gesundheits-
förderlich zu gestalten. 

PegA-Expertencheck
Ergebnis-Grafik

Die Ergebnisse sind wie folgt zu interpretieren:

grün (Mittelwert 2,34 bis 3,00) = Die Arbeitsbedingung wird im Mittel sehr positiv
bewertet. Es besteht kein Handlungsbedarf.
Die arbeitswissenschaftlichen Gestaltungsempfehlungen sind erreicht. Der Aspekt hat
den Charakter einer gesundheitsfördernden Ressource. Maßnahmen zur Verbesserung
der Arbeitsbedingung sind nicht erforderlich.

gelb (Mittelwert 1,67 bis 2,33) = Die Arbeitsbedingung wird als mittelmäßig
gestaltet bewertet. Es besteht Handlungsbedarf.
Die arbeitswissenschaftlichen Gestaltungsempfehlungen sind noch nicht erreicht. Es
sind entsprechende Maßnahmen erforderlich, um daraus eine gesundheitsfördernde
Ressource zu entwickeln.

rot (Mittelwert 1,00 bis 1,66) = Die Arbeitsbedingung wird als ungünstig oder
mangelhaft gestaltet bewertet. Es besteht dringender Handlungsbedarf.
Die arbeitswissenschaftlichen Gestaltungsempfehlungen sind nicht erreicht.
Maßnahmen der Arbeitsgestaltung sind erforderlich, um die Arbeitsbedingungen
gesundheitsförderlich und nicht mehr gesundheitsgefährdend zu gestalten.

Arbeitsmittel

Arbeitsplatz- und Informationsgestaltung

Physische Faktoren

Physikalische und chemische Faktoren

Soziale Beziehungen Vorgesetzte

Soziale Beziehungen Kollegen

Kommunikation und Kooperation

Arbeitsablauf

Arbeitszeit

Emotionale Inanspruchnahme

Qualifikation

Verantwortung

Information und Informationsangebot

Variabilität

Handlungsspielraum

Vollständigkeit

ABC GmbH Kundenberatung

Wichtiger Hinweis: Dieses Liniendiagramm dient ausschließlich der grafischen Veranschaulichung der Mittelwerte. Die angezeigten Informationen beim Berühren der Datenpunkte stellen formatierte
Mittelwerte dar. Die reellen Zahlen finden Sie im Maßnahmenplan. Bitte lassen Sie sich also nicht irritieren.

positiv gestaltet mittelmäßig gestaltet ungünstig gestaltet

Abteilung 2

30.07.2019 © 2019 Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik, Gesellschaft für Gute Arbeit mbH und Technische Universität Dresden
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Schritt 4: Festlegung von Maßnahmen

Haben Sie im Rahmen der Beurteilung Handlungsbedarfe identifiziert, müssen 
Sie geeignete Maßnahmen festlegen, um die Arbeitsbedingungen zu verbes-
sern. Dabei gilt mit Blick auf die PegA-Ampellogik:

Priorität 1: Handlungsfelder im roten Bereich
Priorität 2: Handlungsfelder im gelben Bereich 

Beim Entwickeln und Umsetzen von Maßnahmen hat sich der Arbeitgeber an 
Grundsätzen zu orientieren, die in § 4 ArbSchG beschrieben sind. Die Arbeit ist 
so zu gestalten, dass eine Gefährdung für das Leben sowie die physische und 
psychische Gesundheit möglichst vermieden und die verbleibende Gefährdung 
möglichst gering gehalten wird. Dabei gilt: Die Gefahren, die von der Belastung 
ausgehen, sind vorrangig an ihrer Quelle zu bekämpfen. Maßnahmen, die sich 
auf die Verhältnisse wie Organisation, Struktur, Prozesse und Tätigkeiten bezie-
hen, sind dabei Maßnahmen vorzuziehen, die auf das Verhalten oder generell 
nur einzelne Beschäftigten abzielen.

Zum Festlegen von Maßnahmen sind unterschiedliche Vorgehensweisen möglich, 
wie die nachfolgende Abbildung zeigt. Im Wesentlichen gibt es zwei Varianten.

Variante 1: Startpunkt PegA-Expertencheck, PegA-Befragung oder andere Instru-
mente

Variante 2: Startpunkt PegA-Workshop (Teil von PegA-Team)

4
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Möglicher Ablauf zur Festlegung von Maßnahmen

NEIN

JA

ENTSCHEIDUNG:
Maßnahmen im
PegA-Workshop 

entwickeln?

DURCH�
FÜHRUNG DER
MAßNAHMEN

ERGEBNISSE 
SICHTEN
SEITE 16

WORKSHOP�
ERGEBNISSE 
AUFBEREITEN

SEITE 23

ERGEBNISSE IM
STEUERKREIS

PRÄSENTIEREN
SEITE 23

MAßNAHMEN�
DURCHFÜHRUNG

VORBEREITEN

MAßNAHMEN� 
PLAN

AUSFÜLLEN
SEITE 25

MAßNAHMEN
VERBINDLICH
FESTLEGEN

SEITE 25

MAßNAHMEN  
IM STEUERKREIS

ABLEITEN
SEITE 18

ENTWICKELTE 
MAßNAHMEN  

CHECKEN
SEITE 24

Startpunkt 

PegA-Experten-

check, 

PegA-Befragung 

oder andere 

Instrumente

Startpunkt PegA-Workshop
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ERGEBNISSE 
SICHTEN
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Variante 1: Startpunkt PegA-Expertencheck, 
PegA-Befragung oder andere Instrumente

Sie haben mit dem PegA-Expertencheck, der PegA-Befragung oder einem  
anderen Instrument gearbeitet? Dann gehen Sie bitte wie folgt vor:

Ergebnisse sichten
Setzen Sie sich im Steuerkreis/ASA und/oder mit der Geschäftsführung zusam-
men und besprechen Sie die Ergebnisse. Welche Arbeitsbedingungen wurden 
positiv bewertet und stellen Ressourcen dar? Wo hingegen besteht Handlungs-
bedarf aufgrund von Gefährdungen? Insbesondere der Blick auf die Stärken 
zeigt Ihnen, was das Unternehmen / die Tätigkeit stark macht, und hilft, auch 
problematische Arbeitsbedingungen ein Stück weit aufzufangen und auszu-
gleichen.
Wenn Sie mit dem PegA-Expertencheck oder der PegA-Befragung gearbeitet ha-
ben, gibt Ihnen die Ergebnis-Übersicht aus den Auswertungsdateien mit ihrem 
Ampelschema einen ersten Überblick, welche der untersuchten Tätigkeitsmerk-
male im grünen, gelben oder roten Bereich liegen.

Dies allein reicht natürlich nicht aus, um Maßnahmen abzuleiten. Hierfür soll-
ten Sie sich in Ergänzung die Detailauswertung ansehen. Die untenstehende 
Zusammenfassung enthält exemplarisch Fragen des PegA-Fragebogens. Eine 
vergleichbare Zusammenfassung existiert auch für den PegA-Expertencheck. 
Pro Frage zeigt das bekannte Ampelschema, welche Arbeitanforderungen als 
kritisch (rot), mittelmäßig (gelb) oder positiv (grün) gestaltet bewertet wurden. 
Diese Kennzeichnung liefert Ihnen schon relativ konkrete Hinweise, wo Hand-
lungsbedarf besteht. 

Die nachstehende Abbildung aus der PegA-Befragung zeigt, dass beim Tätig-
keitsmerkmal „Arbeitszeit“ konkret folgende Probleme bestehen: Die Beschäf-
tigten müssen mehrmals im Monat Überstunden leisten, und regelmäßige 
sowie störungsfreie Pausen sind nicht immer möglich.

Beispiel: 

PegA-Befragung
Ergebnis-Übersicht
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Disposition 3,00 2,75 3,25 2,50 2,50 3,19 2,86 2,61 2,13 2,30 3,10 2,30 1,75 1,50 2,50 2,35

1. Arbeitsinhalt/Arbeitsaufgabe 2. Arbeitsorganisation 3. Soz. Beziehungen 4. Arbeitsumgebung
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Ebenso lassen sich aus den Antwortkategorien des PegA-Expertenchecks 
bereits Maßnahmen erkennen:

Wurde „nein, keine Rückmeldungen“ oder „ja, aber keine hilfreichen Rückmel-
dungen (z. B. unkonkret, pauschalisierend)“ angekreuzt, lässt sich daraus für 
die Maßnahmen der Hinweis ableiten, dass Rückmeldungen zur Arbeit konkret 
und situationsbezogen sein sollten.

Alle kritischen Ergebnisse sollten im Steuerkreis/ASA oder einem vergleichbaren 
Gremium besprochen werden. Eventuell stellt sich in der Diskussion heraus, 
dass bereits Maßnahmen zur Reduzierung der identifizierten Gefährdung beste-
hen (siehe Praxis-Beispiel).

Die Beschäftigten in der Filiale eines großen Supermarkts üben jeden Tag un-
terschiedliche Teiltätigkeiten aus. Je nach Bedarf sind sie an der Kasse, bei der 
Warenverräumung, im Leergutbereich oder an der Backstation eingesetzt. Wie 
es der Gesetzgeber fordert, wurde die Gefährdungsbeurteilung für jede dieser 
Tätigkeiten durchgeführt. Also nicht für die Gesamttätigkeit „Filialmitarbeit“, 
sondern für die Teiltätigkeiten „Betreuung Backstation“, „Kassieren“, „Waren-
verräumung“ etc. Der PegA-Expertencheck ergab eine kritische Beurteilung des 
Tätigkeitsmerkmals „Abwechslungsreichtum“ für alle Teiltätigkeiten. Warum 
bestand hier dennoch kein Handlungsbedarf? Weil der Arbeitgeber durch die 
Kombination der Teiltätigkeiten für die Beschäftigten der Filiale (keiner übt nur 
eine der Tätigkeiten aus) bereits eine arbeitsorganisatorische Maßnahme für 
mehr Abwechslungsreichtum umgesetzt hatte! 

Beispiel: 

Praxis-Beispiel 
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� Soziale Beziehungen

�.� Vorgesetzte

3.2.5 Erhalten die Beschäftigten arbeitsbezogene Rückmeldungen durch Führungskräfte?

ja, hilfreiche Rückmeldungen 
(z. B. konkret, 
situationsbezogen)

ja, aber keine hilfreichen 
Rückmeldungen (z. B. 
unkonkret, pauschalisierend)

nein, keine Rückmeldungen
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Entscheidung: Maßnahmen im PegA-Workshop entwickeln?  
Ihr weiteres Vorgehen hängt von einer wesentlichen Entscheidung ab: Möchten 
Sie PegA-Workshops mit Beschä�igten und/oder Führungskrä�en durchfüh-
ren, um für die erkannten Gefährdungen geeignete Maßnahmen abzuleiten? 
Die Beschä�igten sind Experten für ihre Arbeitsplätze, und es ist sinnvoll, ihr 
Erfahrungs- und Gestaltungswissen für die Ableitung von Maßnahmen zu nut-
zen. Die Beschä�igten zu beteiligen, sichert übrigens auch die Akzeptanz der 
Maßnahmen. Da sie selbst an der Entwicklung mitgewirkt haben, werden sie 
die Maßnahmen vermutlich motivierter annehmen und umsetzen. 
Vergessen Sie bitte auch nicht, die zuständigen Führungskrä�e und – soweit 
vorhanden – den Betriebsrat in den Prozess der Maßnahmenfestlegung einzu-
beziehen!

Wenn Sie Maßnahmen nicht im PegA-Workshop  
ableiten möchten  
 
Maßnahmen im Steuerkreis ableiten 
 
1. Priorisierung der Tätigkeiten  
Erstellen Sie zunächst eine Übersicht über alle Tätigkeiten, die in Ihrem Unter-
nehmen untersucht wurden. Entscheiden Sie dann gemeinsam, in welcher 
Reihenfolge Sie diese Tätigkeiten bearbeiten möchten. Eine sinnvolle Entschei-
dungshilfe ist hier der Handlungsbedarf bei den einzelnen Tätigkeiten (Wo 
liegen viele Merkmale im roten Bereich?).  
 
2. Priorisierung der Handlungsbedarfe 					   
Ausgangsbasis für die Ableitung von Maßnahmen sind die konkreten Ergebnis-
se der Analyse. Wenn Sie mit der Bearbeitung einer Tätigkeit beginnen, sollten 
Sie zunächst eine Liste mit allen Handlungsbedarfen erstellen, die sich aus der 
Analyse ergeben haben. Priorisieren Sie diese entsprechend ihrer Dringlichkeit, 
und bearbeiten Sie diese dann sukzessive. Diese strukturierte Vorgehensweise 
ist sinnvoll, um zügig zu Ergebnissen zu kommen.
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ENTSCHEIDUNG:
Maßnahmen im
PegA-Workshop 

entwickeln?
NEIN JAMAßNAHMEN  

IM STEUERKREIS
ABLEITEN
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3. Ursachenanalyse 
Wenn Sie mit der Bearbeitung des ersten Handlungsbedarfs beginnen, liefern 
die Fragen aus den eingesetzten Instrumenten gute Hinweise darauf, an wel-
chen Stellen konkrete Probleme bestehen. Ausgehend hiervon ist die erste 
elementare Frage: Worin liegen die Ursachen für das jeweilige Ergebnis?  
 
Für unser Beispiel zum Merkmal „Handlungsspielraum“ lautet die Frage kon-
kret: Warum können die Beschä�igten keinen Einfluss auf die Reihenfolge ihrer 
Tätigkeiten nehmen? Die Antwort könnte zum Beispiel lauten: Die Führungskra� 
des entsprechenden Arbeitsbereichs gibt detailliert vor, wann wer welche Ar-
beitsschritte zu erledigen hat.  
 
Dieses Beispiel macht bereits deutlich: Die Ursachenanalyse ist nur möglich, 
wenn man den entsprechenden Arbeitsbereich gut kennt. Und diese Kenntnisse 
besitzen die Mitglieder des Steuerkreises/ASA nicht immer im ausreichenden 
Maß – was ja auch ganz normal ist. Daher empfehlen wir das Einbeziehen der 
Führungskrä�e und Beschä�igten für das Ableiten von Maßnahmen. Sie kennen 
ihre Tätigkeit / ihren Arbeitsbereich umfassend und können detaillierte Aus-
sagen zu den konkreten Bedingungen vor Ort und den Ursachen für kritische 
Ergebnisse im Rahmen der Beurteilung der psychischen Belastung machen. 
Dieses betriebsnahe Know-how ist unabdingbar für die Ableitung zielführender 
Maßnahmen. 

Priorisierung Tätigkeiten:

•	 Kommissionierung

•	 Warenannahme

•	 Disposition

•	 Versand

•	 Retoure

•	 Haustechnik

•	 …

Tätigkeit: Kommissionierung

Priorisierung 
Handlungsbedarfe: 

•	 Handlungsspielraum

•	 Information und			 
Informationsangebot

•	 Vorgesetzte

•	 Arbeitsmittel

3

4

5

1

6

1

4

2

3

2
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Beispiel: 
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4. De�nition Veränderungsziel 
Die nächste wichtige Frage lautet: Was genau soll durch die Maßnahmen er-
reicht werden? Hier geht es darum, ein konkretes Veränderungsziel zu  
formulieren. 

Dafür emp�ehlt sich die Orientierung an den SMART-Kriterien. 
 
 
 
Spezi�sch?  

Zunächst muss das Ziel konkret und eindeutig beschrieben werden. 
Leitfrage: Was genau ist anders, wenn das Problem nicht mehr besteht? 
 
Messbar? 

Hier wird überprü�, wie und woran die Zielerreichung gemessen werden kann. 
Nur so kann später aufgezeigt werden, ob die durchgeführten Maßnahmen zur 
Erreichung des Ziels geführt haben. 
Leitfrage: Woran genau ist erkennbar, woran merken Sie, dass dieses Ziel 
erreicht ist?  
 
Attraktiv? 

Nur eine attraktive Veränderung hat Aussicht auf Akzeptanz, Unterstützung und 
aktive Beteiligung des Unternehmens. 
Leitfrage: Was genau ist der positive Anreiz und der Nutzen für die Kollegin-
nen und Kollegen sowie das Unternehmen, der durch die Erreichung des Ziels 
gegeben ist? 
 
Realistisch? 
Hier geht es um die Umsetzbarkeit: Passt das Ziel zu unserem Unternehmen? 
Leitfragen: Ist das formulierte Ziel für uns erreichbar? Können wir das mit  
unseren Möglichkeiten leisten (Zeit, Finanzen, Personal und Kompetenzen)? 
Dabei sollten erforderliche Maßnahmen nicht aus Ressourcengründen dem Rot-
sti� zum Opfer fallen. Es geht vielmehr darum, eine realistische Einschätzung 
vorzunehmen, ob die Maßnahme zu den Rahmenbedingungen im Unternehmen 
passt und die erforderlichen Mittel bereitgestellt werden können. 
 
Terminiert? 

Es muss ein konkreter Termin für die Zielerreichung de�niert werden. Zielformu-
lierung und Umsetzung sollten zudem zeitlich nah beieinanderliegen. 
Leitfrage: Bis wann genau soll das Ziel erreicht werden?



Das Formulieren von Zielen nach diesem Prinzip fällt anfangs vielleicht noch et-
was schwer. Aber je klarer das Ziel ist, desto einfacher können Sie passgenaue 
Maßnahmen entwickeln, mit denen sich die Arbeitsbedingungen optimieren 
lassen. 

Fassen Sie abschließend bitte Ihr Ziel entsprechend den SMART-Kriterien in 1–2 
Sätzen zusammen. Achten Sie dabei auf eine Formulierung des Ziel-Zustands 
im Präsens, also in der Gegenwart. Also: „Wie IST die Situation nachher?“ statt 
„Wie WÄRE die Situation nachher?“ 

5. Entwicklung von Maßnahmen 
Auf Basis dieser konkreten, „SMART“ formulierten Ziele können Sie Ideen für 
geeignete Maßnahmen entwickeln. Dabei können Sie von folgenden Quellen 
pro�tieren:  
 
Ihre Erfahrungen und Fachkenntnisse: Alle Mitglieder des Gremiums, in dem 
Sie an der Maßnahmenentwicklung arbeiten, verfügen über unterschiedliche 
Erfahrungen und Fachkenntnisse – auch zum Thema psychische Belastung und 
Arbeitsgestaltung. Gerade diese Verschiedenheit der Perspektiven ist wertvoll 
bei der Entwicklung von Maßnahmen. So ergeben sich gute Antworten auf Fra-
gen wie: Wie könnte man die Arbeitsbedingung verbessern? Welche Lösungen 
sind zum Beispiel für ähnliche Situationen bekannt? 
 
Rückgri� auf die Gestaltungsempfehlungen: In Kapitel 8 dieses Ordners wer-
den die 16 Tätigkeitsmerkmale, die im Fokus der Gefährdungsbeurteilung für die 
psychische Belastung stehen, noch einmal erläutert. Hier werden auch allge-
meine Empfehlungen ausgesprochen, wie die entsprechende Arbeitsbedingung 
idealerweise gestaltet sein sollte. Diese Empfehlungen zur Arbeitsgestaltung 
beruhen auf aktuellen arbeitswissenscha�lichen Erkenntnissen und bieten 
Ihnen eine Orientierung für Ihre eigenen Maßnahmen.
 
Blick auf andere Arbeitsbereiche/Standorte: Sie haben die Gefährdungsbeur-
teilung für den Teilaspekt psychische Belastung für unterschiedliche Tätigkeiten/
Arbeitsbereiche beziehungsweise auch Standorte durchgeführt. Die Ergebnisse 
werden sicherlich unterschiedlich ausgefallen sein. Nutzen Sie diese Unter-
schiede, und schauen Sie auf Abteilungen/Standorte, die positivere Ergebnisse 
in den bei Ihnen kritischen Handlungsbereichen erzielt haben. Wenn zum Bei-
spiel an einem Standort das Merkmal „Handlungsspielraum“ positiv bewertet 
wurde (grüner Ampelbereich), können Sie dort nachfragen: „Was machen Sie 
anders? Wie scha�en Sie es, dass die Beschä�igten bei Ihnen größere Hand-
lungsspielräume besitzen?“
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Auch wenn an anderen Standorten / in anderen Abteilungen schon Maßnah-
men abgeleitet wurden, lohnt sich der Austausch. Denn Sie arbeiten alle in 
einem Unternehmen, und warum sollten Sie sich doppelte Arbeit machen? 
Lassen Sie sich erläutern, wie genau die Situation andernorts war und welche 
Maßnahmen entwickelt wurden. War die Ausgangslage vergleichbar mit Ih-
rer? Könnten die Maßnahmen auch bei Ihnen gut funktionieren? Falls ja, dann 
übernehmen Sie diese gerne in Absprache mit den Beschä�igten der jeweiligen 
Tätigkeit beziehungsweise des Arbeitsbereichs. Nutzen Sie die Synergien! 
So pro�tieren Sie von der Vorarbeit und den Erfahrungen anderer und sparen 
gleichzeitig Ressourcen. 
 
6. Planung Zuständigkeiten 
Wenn Sie auf diesem Wege ein Paket von Maßnahmen entwickelt haben, ma-
chen Sie sich als nächstes Gedanken zu den Zuständigkeiten. Wer kann die Um-
setzung der jeweiligen Maßnahme sinnvollerweise übernehmen? Wer hat so-
wohl die Kompetenz als auch die Ressourcen für diese Aufgabe? Wer kann am 
ehesten sicherstellen, dass die Maßnahme auch nachhaltig umgesetzt wird? 
Gerade wenn Ihr Unternehmen verschiedene Standorte hat, ist eine zentrale 
Steuerung der Maßnahmenumsetzung nicht sinnvoll. Selbstverständlich muss 
jemand – beispielsweise die Zuständige Person – zentral „den Hut au�aben“. 
Aber die operative Umsetzung der Maßnahmen könnten zum Beispiel viel eher 
die örtlichen Führungskrä�e übernehmen. 
 
Wenn Sie auf diese Weise das erste Handlungsfeld bearbeitet haben, können 
Sie nach demselben Prinzip alle weiteren Handlungsfelder angehen. 
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WORKSHOP�
ERGEBNISSE 
AUFBEREITEN

ERGEBNISSE IM
STEUERKREIS

PRÄSENTIEREN

Variante 2:  
Startpunkt PegA-Workshop 
 
Sie haben als Analyseinstrument PegA-Team eingesetzt? Beschä�igte und/oder 
Führungskrä�e haben in den PegA-Workshops Ideen für Maßnahmen entwickelt 
(Details zum Workshop �nden Sie in Kapitel 7)? 
 
Dann gehen Sie bitte wie folgt vor: 
 
Workshop-Ergebnisse au�ereiten 
Die Moderatorin beziehungsweise der Moderator der PegA-Workshops leitet 
alle Ergebnisse (das heißt PegA-Anforderungsbarometer und Plakate „PegA-
Workshop“) an die Zuständige Person weiter. Diese bereitet die Ergebnisse bei 
Bedarf unter Rückgri� auf die Praxishilfe „Entscheidungsvorlage Maßnahmen 
PegA-Workshop“ weiter auf (siehe Kapitel 9). 
 
Ergebnisse im Steuerkreis präsentieren 
Präsentieren Sie die Ergebnisse und Maßnahmenvorschläge aus den PegA-
Workshops dem Steuerkreis, ASA oder der Geschä�sführung, und diskutieren 
Sie das weitere Vorgehen. Die Präsentation der Ergebnisse kann dabei zum 
Beispiel durch die Zuständige Person erfolgen. Auch eine Unterstützung durch 
die Moderatorin / den Moderator oder alle beziehungsweise ausgewählte Teil-
nehmende des jeweiligen PegA-Workshops ist denkbar und sinnvoll. Letztere 
können Verständnisfragen aus erster Hand beantworten. Gleichzeitig erfahren 
sie eine direkte Wertschätzung ihrer konstruktiven Mitarbeit bei der Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen. 
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ENTWICKELTE 
MAßNAHMEN  

CHECKEN
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Unabhängig von Ihrem Startpunkt  
geht es so weiter 
 

Entwickelte Maßnahmen checken 
Wenn Ihnen verschiedene Vorschläge für Maßnahmen vorliegen, sollten die-
se vor der verbindlichen Vereinbarung einer sorgfältigen Prüfung unterzogen 
werden.  
 
Prüfen Sie,
... ob alle Maßnahmen tatsächlich konsequent auf Basis von Zielen im Sinne 

der SMART-Kriterien abgeleitet wurden (siehe Kasten S. 20). 

... ob die Maßnahmen die Maßnahmenhierarchie (siehe nachfolgende Abbil-
dung) berücksichtigen. Oberste Priorität haben immer Maßnahmen, die auf 
eine Veränderung der Arbeitsbedingungen und die Beseitigung, Vermeidung 
oder zumindest Reduzierung der Gefahrenquelle / kritischen Belastung ab-
zielen (zum Beispiel größere Handlungsspielräume für Beschä�igte, bessere 
Beleuchtung). Je nach Gefährdung können aber auch verhaltensorientierte, 
auf den einzelnen Beschä�igten bezogene Maßnahmen (zum Beispiel Semi-
nare, Unterweisungen) eine adäquate Lösung sein.

... ob eine gute Mischung zwischen kurz-, mittel- und langfristig umsetzbaren 
und wirkenden Maßnahmen besteht. Mit dieser Mischung können Sie zum 
einen schon kurzfristig erste Erfolge erzielen, die alle Beteiligten (oder Be-
tro�enen) für den weiteren Prozess motivieren. Zum anderen kann es so eher 
gelingen, die bestehenden Handlungsfelder nachhaltig zu bearbeiten.

���������������������������������� �
��������
������������
�
����	����
�����

�����
����������������������� �
�������
����������������������
�
�����•�•����
�	��������

•��•
��
�
�•���•�����������
���
�� ��
�
 �
�������
������������
�
�������������

­��€���������‚���
�������������
�

ƒ�
���

„�
��

��	
���

�
���

��
���

…��†�‡�����ˆ
�����������	���‚������
�����	
������‰ �
����Š�
������‹���	����
����������	���



4

... ob Sie die Konsequenzen, die sich aus den Maßnahmen ergeben können, 
ausreichend bedacht haben. Denn: Dreht man – sinnbildlich – an einem 
„Rädchen“, dann verändert sich meist auch an anderer Stelle etwas. Sie soll-
ten also gut überlegen, wie sich die vorgeschlagenen Maßnahmen auswir-
ken: Ändern sich damit zum Beispiel die Zuständigkeiten von Beschä�igten 
oder die schnittstellenübergreifende Zusammenarbeit? Hat die Änderung 
gegebenenfalls Nachteile für einen anderen Arbeitsplatz/Bereich? Wird durch 
die Änderung möglicherweise der normale Arbeitsfluss beeinträchtigt?

... ob die zur Umsetzung der Maßnahmen erforderlichen zeitlichen, �nanziellen 
und personellen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden können. In die-
sem Zusammenhang sollten Sie auch abschätzen, ob das Aufwand-Nutzen-
Verhältnis für die einzelnen Maßnahmen angemessen ist.

Sofern diese nicht Teil des Steuerkreises/ASA sind, beziehen Sie in die Maß-
nahmendiskussion möglichst auch die örtliche Fachkra� für Arbeitssicherheit 
und die Betriebsärztin bzw. den Betriebsarzt mit ein. Von diesen örtlichen 
Akteuren erhalten Sie häu�g noch wertvolle Hinweise zur Umsetzbarkeit oder 
Eignung der angedachten Maßnahmen. 

Selbstverständlich ist auch der Betriebsrat mit einzubeziehen, der im gesamten 
Prozess der Gefährdungsbeurteilung – also auch bei der Entscheidung über 
Maßnahmen – ein Mitbestimmungsrecht besitzt (§ 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG).

Eine andere wichtige Personengruppe sind in dieser Phase die Führungskrä�e 
und Beschä�igten der entsprechenden Tätigkeiten/Arbeitsbereiche. Falls diese 
nicht ohnehin in die Maßnahmenentwicklung einbezogen wurden, sollten Sie 
sie unbedingt jetzt ins Boot holen. Denn sie sind meist direkt an der Maßnah-
menumsetzung beteiligt oder sogar dafür verantwortlich. Daher sollten sie die 
Änderungsvorschläge für sinnvoll und nützlich erachten und hinter den be-
schlossenen Maßnahmen stehen.

Maßnahmen verbindlich festlegen 
Wenn Sie die Maßnahmenvorschläge sorgfältig geprü� haben, entscheiden
Sie gemeinsam (idealerweise in Rücksprache insbesondere mit den Führungs-
krä�en der betro�enen Tätigkeiten/Arbeitsbereiche), welche Maßnahmen in 
welcher Reihenfolge und in welchem Zeitraum umgesetzt werden sollen. 

Maßnahmenplan ausfüllen
Halten Sie alle beschlossenen Maßnahmen im Maßnahmenplan fest (siehe 
Kapitel 9). Damit haben Sie eine klare Orientierung für die nächsten Schritte 
(wer macht was bis wann mit welchem Ziel, und wer kontrolliert wann?). Sollten 
Sie Aufgaben an Personen außerhalb Ihres Entscheidergremiums vergeben wol-
len, fragen Sie frühzeitig nach, ob dies tatsächlich möglich ist (je nach Position 
auch die übergeordnete Führungskra� einbinden!). 

MAßNAHMEN
VERBINDLICH
FESTLEGEN

MAßNAHMEN� 
PLAN

AUSFÜLLEN
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Klären Sie zudem nachfolgende Fragen:

Inwiefern stehen zum Beispiel größere unternehmerische Veränderungen an, 
die mit den Maßnahmen kollidieren könnten oder die für die Geschä�sführung 
in Kürze wichtiger sind als die Maßnahmen aus der Gefährdungsbeurteilung?

An wen kann man sich bei Problemen in der Umsetzungsphase wenden? 
Besitzen alle Beteiligten zur Begleitung der Maßnahmendurchführung die 
erforderlichen Handlungs-/Entscheidungsspielräume? Was benötigen diese 
gegebenenfalls noch? Es ergibt zum Beispiel keinen Sinn, jemanden mit der 
Begleitung von Maßnahmen zu betrauen, der überhaupt keinen Einfluss auf die 
betre�ende Tätigkeit beziehungsweise den Arbeitsbereich nehmen kann oder 
der für jeden Teilschritt erst die Zustimmung seiner Führungskra� benötigt. 

In welchen Abständen wollen Sie sich tre�en, um den aktuellen Status quo zu 
besprechen?

Vergessen Sie nicht die erkannten Ressourcen! Sicherlich haben Sie im Rahmen 
der Beurteilung der psychischen Belastung auch an einigen Stellen sehr gute 
Arbeitsbedingungen vorgefunden. Diese sollten keinesfalls unter den Tisch 
fallen. Präsentieren Sie diese vielmehr o�en und werben Sie intern damit („Hier 
sind wir schon gut!“). Diese Botscha� ist einerseits wichtig und motivierend für 
die Beschä�igten, andererseits können alle positiven Aspekte auch als Bei-
spiele guter Praxis dienen. Unternehmensbereiche oder Standorte mit weniger 
guten Ergebnissen in den entsprechenden Themenfeldern können von diesen 
guten Beispielen lernen. 

!



Schritt 5: Durchführung von Maßnahmen

Arbeitsbedingte Gefährdungen werden idealerweise durch die zuvor entwickel-
ten Maßnahmen reduziert oder beseitigt – das ist das Herzstück der Gefähr-
dungsbeurteilung.

Nutzen Sie für die Durchführung von Maßnahmen die Vorlagen für Maßnahmen-
pläne in den PegA-Auswertungsdateien. Damit können Sie die Umsetzung der 
Maßnahmen optimal nachhalten. 
 
Arbeiten Sie nicht mit den PegA-Auswertungsdateien, finden Sie bei den Praxis-
hilfen auch einen separaten Maßnahmenplan (siehe Kapitel 9). Falls Sie PegA-
Workshops durchgeführt haben, können Sie das „Ergebnis der Kontrolle“ auch 
dort in den entsprechenden Feldern nachhalten.

Die besten Maßnahmen haben nur dann einen Effekt, wenn sie richtig umge-
setzt werden. Für den gesamten Prozess der Gefährdungsbeurteilung – also 
auch die Umsetzung der Maßnahmen – brauchen Sie daher ein gutes Projekt-
management. Hierzu gehören beispielsweise klare Strukturen, verbindliche 
Verantwortlichkeiten und definierte Meilensteine. Denn es gibt Dinge, die eine 
erfolgreiche Umsetzung von Veränderungen/Maßnahmen gefährden können:

Zu viel Zeit zwischen dem Ermitteln der psychischen Belastung und dem Umset-
zen erster Maßnahmen

Fehlende Unterstützung wichtiger Entscheider/Multiplikatoren

Fehlende Nachhaltigkeit / nachlassendes Interesse und Engagement der Betei-
ligten

Fehlendes Eingehen auf mögliche Kritiker der Maßnahmen sowie fehlender 
Weitblick hinsichtlich der Konsequenzen, die sich aus den Maßnahmen erge-
ben („Drehe ich an einem Rädchen, passiert auch woanders im Unternehmen 
etwas.“).

5

Praxis-Tipp 
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Für eine erfolgreiche Umsetzung von Maßnahmen sollten Sie Folgendes beachten:

Gemeinsames Verständnis zu Grundsatzthemen: Alle Beteiligten müssen wis-
sen, was psychische Belastung eigentlich ist, was das Ziel der Gefährdungsbe-
urteilung für den Teilaspekt psychische Belastung ist usw. 

Eine gute Vorarbeit: Im Rahmen der Maßnahmenableitung und -festlegung 
sollten Sie strukturiert vorgegangen sein und die entsprechenden Hinweise zu 
Schritt 4 in diesem Kapitel berücksichtigt haben (frühzeitige Einbindung der 
Führungskrä�e und Beschä�igten; klare Ziele für die Maßnahmen; wohlüber-
legte, verbindliche Planung etc.). Damit ist der wichtigste Grundstein für die 
Phase der Maßnahmenumsetzung gelegt.

Klare Zuständigkeiten für die Umsetzung: Es sollte neben den Verantwortlichen 
pro Tätigkeit/Arbeitsbereich idealerweise auch noch einen übergeordneten Ko-
ordinator geben, der die Zügel in der Hand hält und bei Problemen nachsteuert. 
Eine Vertretungsregelung ist ebenfalls sinnvoll.

Umfassende Kommunikation und Transparenz: Alle Beteiligten (Führungskräf-
te, Betriebsrat, Beschä�igte …) müssen wissen, weshalb was wann durch wen 
und mit welchem Ziel gemacht und in welchen Schritten vorgegangen wird. 
Dies kann zum Beispiel über Betriebsversammlungen oder im persönlichen 
Gespräch geschehen. 

Realistische Erwartungen: Es muss klar sein, dass sich mit den Maßnahmen 
nicht über Nacht Veränderungen einstellen.

Fortlaufende Motivation: Das Umsetzen von Maßnahmen ist ein Prozess. Alle 
Beteiligten müssen durchgängig motiviert bleiben. Dies gelingt zum Beispiel 
über eine fortlaufende Information und eine werbende Berichterstattung über 
Maßnahmenerfolge und positive Veränderungen. Die Motivation der Beschä�ig-
ten obliegt hier insbesondere den Führungskrä�en.

Zeitnahes Umsetzen erster Maßnahmen: Eine Di�erenzierung von Maßnahmen 
nach kurz-, mittel- und langfristiger Umsetzung ist empfehlenswert. Maßnah-
men, die schnell erste Erfolge bringen, motivieren für den weiteren Prozess und 
zeigen allen Beteiligten (auch möglichen Kritikern!): „Die Gefährdungsbeurtei-
lung ist keine lästige Pflicht, sondern bringt positive Veränderungen für unsere 
Arbeit.“

Kalkulieren Sie Skepsis ein: Egal, wie sinnvoll die Maßnahmen sind – es wird 
Menschen geben, die darauf eher mit Ablehnung oder Skepsis reagieren. Holen 
Sie daher mögliche Skeptiker frühzeitig ins Boot (zum Beispiel über Teambe-
sprechungen oder persönliche Gespräche).

Ressourcen bereitstellen: Nicht alle Maßnahmen erfordern �nanzielle Investiti-
onen, aber es bedarf zumindest personeller und zeitlicher Ressourcen. 



Nachhaltigkeit sichern

Selbst wenn die Maßnahmen sinnvoll sind und ihre Umsetzung gut vorbereitet 
ist, können sie an fehlender Nachhaltigkeit scheitern. 

So können Sie das vermeiden:

Klare Positionierung der Geschä�sführung
Wenn die Geschä�sführung nicht dahintersteht – wer dann?! Die oberste Füh-
rungsebene muss hinter dem gesamten Vorhaben der Gefährdungsbeurteilung 
stehen und dafür einstehen, dass die Maßnahmen vollständig umgesetzt und 
auch in ihrer Wirksamkeit überprü� werden. 

Führungskrä�everantwortung
Den Führungskrä�en kommt im gesamten Prozess der Gefährdungsbeurteilung 
eine Schlüsselrolle zu. Sie müssen ihre Beschä�igten für die Veränderungen 
motivieren, im direkten Kontakt auf Sorgen und Widerstände eingehen und die 
Maßnahmenumsetzung kontinuierlich begleiten. Und sie sollten natürlich als 
Vorbilder agieren, wenn es zum Beispiel um das Umsetzen von Veränderungen 
und das Einlassen auf neue Wege oder Verhaltensweisen geht. Unterstützen 
Sie Ihre Führungskrä�e, damit diese ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Prozess angemessen begleiten können! 

Kontinuierliche Information
Sinnvoll sind laufende Status-Updates. Das Thema Gefährdungsbeurteilung 
kann zum Beispiel ein fester Tagesordnungspunkt in Führungskrä�e-, Abtei-
lungs-, Filial- oder Teambesprechungen werden. Selbst wenn es nur kleine 
Neuigkeiten gibt: So bleibt das Thema präsent! 
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Nicht die „Macht der Gewohnheit“ unterschätzen
Der Mensch ist ein „Gewohnheitstier“. Nicht jeder ändert gerne eingespielte 
Verhaltensmuster und Vorgehensweisen. Richten Sie sich darauf ein, dass es 
einige Zeit dauert und Nachdruck und Überzeugungsarbeit erfordert, bis die 
Beschä�igten sich auf die mit den Maßnahmen verbundenen Neuerungen ein-
lassen und alte Vorgehensweisen über Bord werfen. 

Wertschätzung 
Am gesamten Prozess sind viele Menschen beteiligt: Mitglieder des Steuerkrei-
ses/ASA, Führungskrä�e, Beschä�igte, Betriebsratsmitglieder und viele mehr. 
Auch das Umsetzen der Maßnahmen in den einzelnen Unternehmensbereichen 
erfordert die Mitwirkung vieler Beteiligter. Äußern Sie Wertschätzung für deren 
Engagement – das motiviert für die Zukun�! 

Professioneller Umgang mit Misserfolgen oder Planänderungen	  	
Trotz bester Vorbereitung kann es sein, dass sich Ihr ursprünglicher Plan nicht 
einhalten lässt oder Maßnahmen nicht den gewünschten Erfolg bringen. Kom-
munizieren und begründen Sie dies, und zeigen Sie auf, wie es jetzt alternativ 
weitergeht.

Erfolge kommunizieren
Nichts motiviert mehr als die erfolgreiche Umsetzung von Maßnahmen. Kom-
munizieren Sie diese Erfolge, und zeigen Sie so allen Beteiligten, dass sich das 
Dranbleiben lohnt, und dass die Maßnahmen tatsächlich helfen, die Arbeitsbe-
dingungen zu verbessern. 
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Schritt 6: Überprüfung der Wirksamkeit  
der Maßnahmen

Zu den Grundpflichten des Arbeitgebers gehört es, getroffene Maßnahmen auf 
ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen (§ 3 Abs. 1 ArbSchG). Dazu gehört die Beur-
teilung, ob sich die Arbeitsbedingungen nach Umsetzung der Maßnahmen in 
der gewünschten Weise verändert hat. So kann beispielsweise eine Maßnahme, 
die den störungsfreien Arbeitsablauf zum Ziel hat, daran gemessen werden, ob 
und wie stark die Anzahl der Störungen zurückgegangen ist.

Die Wirksamkeitskontrolle sollte bereits im Zuge der Maßnahmenableitung 
vorbereitet werden. Dabei sind insbesondere folgende Aspekte wichtig:
 
Verbindliche, konkrete Ziele für jede Maßnahme: Was soll damit erreicht 
werden? 
 
Klarheit über Faktoren, anhand derer man die Zielerreichung prüfen kann: Was 
muss sich wie verändert haben? 
 
Realistische Vorstellungen zu den Instrumenten der Wirksamkeitskontrolle: 
Womit kann man am besten beurteilen, ob die Gefährdung ausgeschaltet bezie-
hungsweise reduziert werden konnte?
 
Verbindliche Termine und Verantwortlichkeiten: Wann kann/soll durch wen die 
Umsetzung und Wirksamkeit der Maßnahme geprüft werden?

Stufen der Wirksamkeitskontrolle
Grundsätzlich können drei Stufen der Wirksamkeitskontrolle unterschieden 
werden:

Wurden die vereinbarten 
Maßnahmen wie geplant 
durchgeführt?

Zum Beispiel Einrichtung 
eines Besprechungsraums, 
weil Besprechungen im 
Großraumbüro störten

Hat sich nach der Umset-
zung der Maßnahmen die 
Belastung in der gewünsch-
ten Weise verändert?

Zum Beispiel störungsfreie-
re Arbeit im Großraumbüro

(Wie) wirken sich die Maß-
nahmen auf die Sicherheit 
und Gesundheit der Be-
schäftigten aus?

Zum Beispiel Reduzierung 
von Gesundheitsbeeinträch-
tigungen durch Störungen/
Unterbrechungen

Stufe 1:
Umsetzung der 
Maßnahmen?

Stufe 2:
Veränderung nach 

Maßnahmen?

Stufe 3:
Einfluss der 

Maßnahmen?

Mit sieben Schritten zu sicheren Ergebnissen I 31

Das PegA-Programm: Kapitel 3



 32 I Mit sieben Schritten zu sicheren Ergebnissen

6
Methoden der Wirksamkeitskontrolle
So unterschiedlich die abgeleiteten Maßnahmen und Stufen der Wirksamkeits-
kontrolle sind, so unterschiedlich sind auch die Methoden zur Wirksamkeits-
kontrolle. Es gibt nicht die eine Methode, um die Wirksamkeit von Maßnahmen 
zu prüfen.

Wirksamkeitskontrolle Stufe 1 
Diese Kontrolle gelingt am einfachsten, wenn Sie vorher mit unserem Maßnah-
menplan gearbeitet haben (enthalten in den PegA-Auswertungsdateien oder als 
separate Datei, siehe Kapitel 9). Wenn Sie dort vorab festgehalten haben, wer 
die Maßnahmenumsetzung wann kontrollieren soll, müssen Sie in dieser Phase 
nur noch die Kontrolle vornehmen und entsprechend dokumentieren, ob die 
Maßnahme tatsächlich durchgeführt wurde. 

Wenn Sie PegA-Team eingesetzt und die Maßnahmen ausschließlich auf den 
Plakaten der PegA-Workshops dokumentiert haben, sollten Sie das Ergebnis 
der Kontrolle selbstverständlich dort nachhalten (siehe unterste Zeilen auf dem 
Plakat PegA-Workshop). 

Wirksamkeitskontrolle Stufe 2  
Hier bieten sich insbesondere folgende Methoden an:
	 Vorher-Nachher-Beurteilungen: Sie können zum Beispiel durch den erneu-

ten Einsatz der PegA-Instrumente prüfen, ob hinsichtlich der Gefährdungen 
die gewünschten Verbesserungen erzielt wurden.

	 Kurzbefragungen: Eine Kurzbefragung gibt einen ersten Eindruck darüber, 
inwiefern sich die Arbeitsbedingungen aus Sicht der Experten für die jeweili-
ge Tätigkeit beziehungsweise den Arbeitsbereich durch die Maßnahmen  
verbessert haben.

	 Workshops: Auch Workshops bieten einen idealen Rahmen, um Beschäftig-
te und/oder Führungskräfte die Wirksamkeit durchgeführter Maßnahmen be-
urteilen zu lassen. Mit einer einfachen Klebepunktabfrage können die Work-
shop-Teilnehmenden einschätzen, inwiefern sich die als kritisch beurteilte 
Arbeitsbedingung geändert hat (Beispiel � auf der Folgeseite) und wie nütz-
lich die verschiedenen Maßnahmen aus ihrer Sicht jeweils für diese Verän-
derung waren (Beispiel � auf der Folgeseite). Eine derartige Beurteilung kann 
selbstverständlich auch im Rahmen regulärer (Team-/Dienst-)Besprechun-
gen im Unternehmen erfolgen. Denkbar ist auch das Einbeziehen der Be-
triebsräte, der Fachkräfte für Arbeitssicherheit und/oder der Betriebsärzte. 
Diese bringen häufig noch eine andere Perspektive in die Wirksamkeitskon-
trolle ein.

!



Die Einschätzungen im Workshop könnten so aussehen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wirksamkeitskontrolle Stufe 3  
Dies ist sicherlich die anspruchsvollste und schwierigste Art der Wirksamkeits-
kontrolle. Natürlich können Sie die Zahl der Fehl- und Krankentage, Zahlen zum 
Unfallgeschehen, zum Betrieblichen Wiedereingliederungsmanagement oder 
ähnliche Kennzahlen nachhalten. Aspekte wie beispielsweise eine verringerte 
Arbeitsmotivation, Fehler bei der Arbeit, Anwesenheit trotz gesundheitlicher 
Einschränkungen werden dann aber noch nicht berücksichtigt. Es kann auch 
sein, dass die Anzahl der Fehltage gar nicht au�ällig hoch ist. Und dennoch sind 
die Arbeitsbedingungen nicht optimal gestaltet oder entsprechen nicht den 
gesetzlichen Anforderungen. Kennzahlen sind also nur bedingt aussagekrä�ig.  
Sinnvoller als eine reine Kennzahlenbetrachtung kann es sein, zum Beispiel 
über Gesundheitszirkel oder Befragungen der Beschä�igten zu versuchen, in 
Erfahrung zu bringen, inwiefern sich die Sicherheit und Gesundheit verbessert 
hat. Aber bitte bedenken Sie auch hier: Ob sich Veränderungen einstellen, 
hängt nicht nur von den Arbeitsbedingungen ab – hier spielen viele weitere, 
zum Teil auch sehr individuelle Einflüsse seitens der Beschä�igten eine Rolle. 
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Einschätzung der Veränderung im Merkmalsbereich Arbeitsorganisation 
 Arbeitsablauf: Störungen/Unterbrechungen

Identi�zierte Ursachen deutlich 
schlechter schlechter gleich besser deutlich 

besser

Viele Telefonanrufe

Spontane Besprechungen im Großraumbüro

Einschätzung der Veränderung im Merkmalsbereich Arbeitsumgebung 
 Physikalische und chemische Faktoren: Lärm

Lärm durch Drucker

...

Einschätzung der Nützlichkeit durchgeführter Maßnahmen im Merkmalsbereich Arbeitsorganisation 

 Arbeitsablauf: Störungen/Unterbrechungen

Durchgeführte Maßnahmen Nützlichkeit der Maßnahmen aus Sicht der Befragten

Eingang von Telefonaten an zentraler Rufnummer 

Bereitstellung eines kleines Besprechungsraums

Einschätzung der Nützlichkeit durchgeführter Maßnahmen im Merkmalsbereich Arbeitsumgebung

 Physikalische und chemische Faktoren: Lärm

Drucker-Stellplatz ändern (statt mitten im Raum nun am Eingang)

Beispiel: 
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Eine fehlende Veränderung/Verbesserung muss nicht immer heißen, dass die 
Maßnahme ungeeignet war. Vielleicht ist noch zu wenig Zeit vergangen, um die 
Auswirkung der Maßnahme wahrnehmen zu können. Oder es gab andere Ein-
flüsse, die die Wirksamkeit der Maßnahme beeinträchtigt haben (zum Beispiel 
ein saisonal bedingtes hohes Arbeitsau�ommen, ein plötzlicher Krankheitsfall 
oder eine Kündigung …). Dies kann zum Beispiel über die gemeinsame Diskus-
sion im Rahmen von Workshops/Besprechungen geklärt werden (vergleiche 
Wirksamkeitskontrolle Stufe 2). 
Nutzen Sie den Austausch auch, um zu prüfen, inwiefern sich durch die Maß-
nahme/n eventuell neue oder andere Gefährdungen ergeben haben. Sie erin-
nern sich: „Dreht man an einem Rädchen, dann verändert sich meist auch an 
anderer Stelle etwas.“ Hat die Maßnahme Nachteile mit sich gebracht? Laufen 
die Arbeitsprozesse unverändert reibungslos? Falls sich in der Folge der Maß-
nahmenumsetzung neue Probleme oder potenzielle Gefährdungen ergeben 
haben, könnten Sie schnell gegensteuern und unter Einbindung der Beschä�ig-
ten alternative Maßnahmen entwickeln. 

In vielen Fällen werden die Veränderungen nicht direkt nach der Umsetzung 
einer Maßnahme spürbar. Welche Zeitfenster sollte man also berücksichtigen? 
Es sind vielfältige Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen im 
Unternehmen denkbar, und die Umsetzung sowie die dadurch möglichen Ver-
änderungen sind abhängig von den spezi�schen Bedingungen in Ihrem Unter-
nehmen. Daher ist es nicht möglich, pauschal zu sagen, zu welchem Zeitpunkt 
eine Wirksamkeitskontrolle sinnvoll ist. Nach etwa drei Monaten lohnt sich in 
jedem Fall eine erste Kontrolle – dann lässt sich zumindest schon die Frage be-
antworten, ob die ersten Maßnahmen angestoßen beziehungsweise umgesetzt 
wurden (Stufe 1 der Wirksamkeitskontrolle). 

Praxis-Tipp 
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Wirksamkeitskontrolle – und jetzt? 

Nach der Wirksamkeitskontrolle haben Sie ein klares Bild davon, ob die Maß-
nahmen wie geplant umgesetzt wurden und inwiefern die Arbeitsbedingungen 
in der gewünschten Weise verändert werden konnten. Wie geht es nun weiter? 
 
Die Maßnahmen waren erfolgreich 

Kommunizieren Sie die Erfolge, und machen Sie diese im Unternehmen 
bekannt. 
 
Nutzen Sie erfolgreiche Maßnahmen als „Best Practise“ – so können auch 
andere Bereiche/Standorte davon pro�tieren und sich für die Umsetzung im 
eigenen Bereich etwas abschauen (Was hat sich bewährt?). 

Einige Maßnahmen waren nicht erfolgreich 
 
Analysieren Sie die Ursachen für den Misserfolg. Leitfragen sind zum Beispiel:
	 Wurden die Maßnahmen konsequent aus der Beurteilung der Arbeits-
	 bedingungen abgeleitet? 
	 War das Ziel ausreichend definiert?
	 Wurden alle wichtigen Personen frühzeitig informiert/einbezogen? 
	 Waren die Zuständigkeiten/Verantwortlichkeiten für die Maßnahmen-
	 umsetzung eindeutig geregelt?
	 War der Zeitplan realistisch?
	 Standen die erforderlichen personellen, zeitlichen und finanziellen 
	 Ressourcen zur Verfügung?
	 Kollidierten die Maßnahmen mit anderen betrieblichen Veränderungen?
	 War der Zeitpunkt gut gewählt? 
	 … 

Verzichten Sie auf Schuldzuweisungen, sondern denken Sie zukun�sorientiert:
	 Kann man korrigierend eingreifen, um die Maßnahme doch noch zum Erfolg 

zu führen, oder muss eine alternative Maßnahme entwickelt werden?
	 Was lässt sich aus dem Misserfolg für die Zukunft lernen? Was sollte 

zukünftig anders laufen? 

Lassen Sie andere auch an Misserfolgen teilhaben: Es ist keine Schande, dass 
etwas nicht optimal gelaufen ist. Von Ihren Erfahrungen – egal, ob positiv oder 
negativ – können auch andere Bereiche/Standorte pro�tieren und so den Erfolg 
der eigenen Maßnahmen sicherstellen (Worauf sollte man unbedingt achten?).  

Seien Sie realistisch: Auch bei guter Vorbereitung kann es vorkommen, dass 
Maßnahmen nicht erfolgreich sind. Keinesfalls sollte ein Misserfolg dazu füh-
ren, dass Sie resignieren. Lernen Sie stattdessen daraus, und nutzen Sie das 
neue Wissen für Ihre weitere Arbeit.
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7 Schritt 7: Aktualisierung/Fortschreibung
 
Die Arbeitsbedingungen verändern sich stetig. Deshalb muss die Gefährdungs-
beurteilung regelmäßig aktualisiert werden und sich auf die aktuellen Gegeben-
heiten beziehen (§ 3 Abs. 7 BetrSichV). 
Bitte legen Sie also frühzeitig fest, wann und bei welchem Anlass die Gefähr-
dungsbeurteilung aktualisiert werden muss und halten Sie diese Termine 
entsprechend ein.  

Die Anlässe für eine Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung können vielfäl-
tig sein: 

Sicherheitsrelevante Veränderungen der Arbeitsbedingungen, zum Beispiel 
durch Restrukturierungen oder die Reorganisation von Tätigkeiten und Arbeits-
abläufen 
 
Anschaffung neuer Arbeitsmittel und technischer Anlagen
 
Neue Informationen, wie zum Beispiel 

neue Erkenntnisse aus dem Unfallgeschehen oder aus der arbeitsmedizini-
schen Vorsorge 
Anstieg der Fluktuation  
Signale, wie zum Beispiel erhöhte Fehlerquoten oder Beschwerden der 
Beschäftigten, die auf Gefährdungen durch die psychische Belastung bei der 
Arbeit hindeuten

 
Neue Arbeitsschutzvorschriften oder arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse 
 
Erkenntnis, dass die bislang festgelegten Schutzmaßnahmen nicht wirksam 
oder nicht ausreichend sind



Dokumentation

Stellen Sie sicher, dass Sie alle relevanten Aspekte Ihrer Gefährdungsbeurtei-
lung adäquat dokumentieren. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass der Arbeit-
geber über Unterlagen verfügen muss, aus denen zumindest das Ergebnis der 
Gefährdungsbeurteilung, die von ihm festgelegten Maßnahmen des Arbeits-
schutzes und das Ergebnis ihrer Überprüfung ersichtlich sind (§ 6 Abs. 1 ArbSchG). 

Um innerbetrieblich (zum Beispiel gegenüber dem Betriebsrat), aber auch 
außerbetrieblich (zum Beispiel gegenüber staatlichen Gewerbeaufsichtsämtern 
und der Berufsgenossenschaft) die erforderliche Transparenz zu schaffen, ist 
es jedoch hilfreich, Ihre Aktivitäten im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung 
umfassender zu dokumentieren.  

Eine vollständige Dokumentation beinhaltet folgende Aspekte1:  

Beurteilte Tätigkeiten und Arbeitsbereiche

Beurteilung der Gefährdung 
(Datum der Ermittlung, Verantwortliche, verwendete Methoden, Ergebnis der 
Beurteilung)

Festgelegte und durchgeführte Arbeitsschutzmaßnahmen 
(einschließlich Terminen und Verantwortlichen)

Wirksamkeitskontrolle 
(inklusive Datum der Kontrolle, Verantwortlichen, Methode und Ergebnis der 
Kontrolle)

Datum der Erstellung/Aktualisierung 
(inklusive Verantwortlichen sowie Adressaten/Verteiler)

1 Quelle: Arbeitsschutz gemeinsam anpacken – Leitlinie Gefährdungsbeurteilung und Dokumentation, Hrsg.: Geschäftsstelle  
  der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz, c/o Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Ausgabe 01.2018). Die    
  Broschüre kann unter www.gda-portal.de heruntergeladen werden.

1
2

3
45

6
7
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Sofern Sie mit den PegA-Auswertungsdateien gearbeitet haben, haben Sie 
einen Großteil der oben genannten Dokumentationsanforderungen bereits 
prozessbegleitend erfüllt. Zum Schluss der Gefährdungsbeurteilung ist es dann 
wichtig, die vorhandene Dokumentation zu prüfen, zu ergänzen und sie den 
Beteiligten (zum Beispiel Steuerkreis/ASA, Geschä�sführung, Betriebsrat) zur 
Verfügung zu stellen.

Es gibt auch einige weitere, konkretisierende Gesetze und Vorschri�en, die 
unter Umständen eine umfangreichere Dokumentation erforderlich machen, um 
rechtssicher zu sein (zum Beispiel § 6 Abs. 8 GefSto�V). Informieren Sie sich 
zum Beispiel bei Ihrer BGHW, inwiefern Sie bei Ihrer Dokumentation weitere 
Anforderungen berücksichtigen müssen.

Es gibt keine Rechtsgrundlage, die explizit eine Unterschri� der Unternehmerin 
beziehungsweise des Unternehmers auf der Gefährdungsbeurteilung fordert. 
Allerdings verlangen Aufsichtsbehörden teilweise Unterschri�en. Daher unser 
Tipp: Lassen Sie die Gefährdungsbeurteilung unterschreiben. Auch wenn dies 
nicht zwingend erforderlich ist, kann eine Unterschri� die Bedeutung der Ge-
fährdungsbeurteilung im Unternehmen unterstreichen und verdeutlichen, dass 
die Unternehmerin / der Unternehmer dahintersteht.

!

Praxis-Tipp 



Der Blick zurück
 
Wenn Sie die psychische Belastung erstmalig in der Gefährdungsbeurteilung 
berücksichtigt und nun auch die Dokumentation abgeschlossen haben, ist es 
Zeit, im Steuerkreis/ASA (oder einem vergleichbaren Gremium) den gesamten 
Prozess Revue passieren zu lassen. Daraus lassen sich oft wertvolle Hinweise 
für zukünftige Aktivitäten im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung oder auch für 
andere betriebliche Projekte ableiten.  
 
Leitfragen zur Prozessbewertung 
 
Was lief gut? Was sollte auch zukünftig unbedingt beibehalten werden? 
 
Was lief weniger gut, wo traten Probleme auf?  
 
Was können/sollten wir nächstes Mal besser machen? Wen oder was benötigen 
wir dafür gegebenenfalls? 
 
Es kann auch vertiefend nachgefragt werden: 
 
Konnte die ursprüngliche zeitliche und inhaltliche Planung eingehalten werden, 
und hat sich diese als zielführend erwiesen? 
 
Hat das Informationsmanagement reibungslos funktioniert? 
 
Verfügten alle Beteiligten über die erforderlichen Kompetenzen und Ressourcen 
zur Mitarbeit? 
 
Wie gestaltete sich die Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten und Stellen 
im Unternehmen? 
 
Haben sich die innerbetrieblichen Strukturen des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes als zielführend erwiesen? 
 
Wie gut ist die Integration der psychischen Belastung in die Gefährdungsbeur-
teilung gelungen? 
 
Welche Veränderungen konnten im Bereich Sicherheit und Gesundheit in unse-
rem Betrieb realisiert werden?

Wichtig ist in jedem Fall: Sofern Schwierigkeiten im Prozess thematisiert wer-
den, geht es nicht darum, Schuldzuweisungen vorzunehmen. Stattdessen sollte 
nach Lösungen für die Zukunft gesucht werden. Also: Wie können wir zukünftig 
ein solches Problem vermeiden?

!
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Der Blick nach vorn
 
Die Durchführung der Beurteilung psychischer Belastung sollte – wie auch die 
Gefährdungsbeurteilung für alle anderen Faktoren – ein kontinuierlicher, fest im 
Unternehmen verankerter Prozess werden.  
 
Machen Sie die Ermittlung und Beurteilung von Gefährdungen sowie die Ablei-
tung und Umsetzung von Maßnahmen, die die Gefährdungen vermeiden/redu-
zieren, zum regulären Bestandteil Ihrer Aktivitäten im Bereich Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit.  
 
Einerseits kann dies gelingen, indem Sie das Thema Gefährdungsbeurteilung 
beispielsweise jedes Quartal zum festen Tagesordnungspunkt in ASA-Sitzungen 
oder Führungskräfte-Meetings machen.  
 
Andererseits erfordert diese feste Verankerung auch eine kulturelle Verände-
rung. Alle betrieblichen Akteure müssen den Sinn und die Vorteile der Gefähr-
dungsbeurteilung verinnerlichen und davon überzeugt sein, dass diese weit 
mehr ist als eine gesetzliche Pflicht. Nämlich eine echte Chance, die Arbeits-
bedingungen kontinuierlich zu verbessern und so die Leistungsfähigkeit der 
Beschäftigten und damit auch des Unternehmens langfristig zu erhalten oder 
sogar zu verbessern!  
 
Genau dafür wurde das PegA-Programm entwickelt: als Unterstützung für die 
erfolgreiche Integration der psychischen Belastung in Ihre Gefährdungsbeurtei-
lung und für die Umsetzung von Maßnahmen, die die Sicherheit und Gesund-
heit in Ihrem Unternehmen gewährleisten beziehungsweise optimieren.
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Kapitel 4: Entscheidungshilfe zur 
Instrumentenauswahl 
Keine Qual der Wahl – nutzen Sie unsere Entscheidungshilfe



Kapitel 4:  
Entscheidungshilfe zur  
Instrumentenauswahl
Mit PegA stehen Ihnen drei Methoden und zugehörige Instrumente zur 
Verfügung:

Begehung mit dem PegA-Expertencheck

Befragung mit dem PegA-Fragebogen 

Workshop mit PegA-Team 
 
Für alle drei PegA-Instrumente gilt:
Sie können nur aussagekräftige Ergebnisse liefern und damit zu sicheren und 
gesunden Arbeitsbedingungen beitragen, wenn Sie in Ihrem Unternehmen die 
grundsätzlichen Empfehlungen zur Durchführung der Gefährdungsbeurteilung 
berücksichtigen. Dabei spielen die Aspekte Partizipation, Kommunikation,  
Organisation, Qualifizierung und Nachhaltigkeit eine elementare Rolle (siehe 
Kapitel 1, Seite 15f). Ebenso sind zeitliche, personelle und finanzielle Ressour-
cen erforderlich (siehe Kapitel 1, Seite 10ff sowie die Hinweise in den instrumen-
tenspezifischen Kapiteln 5–7). Zudem muss das genutzte Instrument beziehungs-
weise müssen die genutzten Instrumente zu den Rahmenbedingungen der 
jeweiligen Tätigkeit und dem Unternehmen passen. 

Jede Methode und jedes Instrument ist auf unterschiedliche Rahmenbedingun-
gen ausgerichtet und hat besondere Stärken. Es ist nicht sinnvoll, pauschal für 
alle Tätigkeiten im Unternehmen dasselbe Instrument zu wählen. Die Instru-
mente können auch kombiniert eingesetzt werden. 

Die nachfolgende Entscheidungshilfe unterstützt Sie bei der richtigen Entschei-
dung für eines oder mehrere Instrumente, damit Sie für die unterschiedlichen 
Tätigkeiten in Ihrem Unternehmen eine fundierte Gefährdungsbeurteilung mit 
Blick auf die psychische Belastung vornehmen können. Dabei gibt es: 

1. Voraussetzungen, die in Ihrem Unternehmen unbedingt erfüllt sein müssen,   
 damit Sie ein bestimmtes PegA-Instrument grundsätzlich einsetzen können.

2. Kriterien, die – sofern Ihnen diese wichtig sind – die Nutzung eines bestimm- 
 ten PegA-Instruments nahelegen. 

Bitte beantworten Sie die nachfolgenden Fragen in der Entscheidungshilfe, um 
das richtige Instrument für jede einzelne Tätigkeit zu finden. 

Entscheidungshilfe zur Instrumentenauswahl I 01
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Unabdingbare Voraussetzungen
 
Sind die nachfolgenden Voraussetzungen in Ihrem Unternehmen nicht gege-
ben, ist der Einsatz des entsprechenden PegA-Instruments nicht sinnvoll.

Gibt es intern mindestens eine sachkundige 
Person, die in den Themen Sicherheit und 
Gesundheit sowie psychische Belastung 
quali�ziert und in der vorurteilsfreien Beob-
achtung geübt ist?

Ist es alternativ möglich, eine interne Per-
son entsprechend zu quali�zieren oder eine 
externe Person zu beau�ragen?

Nein
PegA-Expertencheck
nicht möglich

Ja
PegA- 
Expertencheck 
möglich

Können für die Tätigkeit mindestens 10 Fra-
gebögen verteilt werden, und ist ein Rücklauf 
von mindestens 50 % (also 5 Fragebögen) 
zu erwarten? Berücksichtigen Sie bei Ihrer 
Schätzung unbedingt auch die betriebli-
che Vertrauenskultur und eine eventuelle 
Befragungsmüdigkeit (zum Beispiel, weil 
bei bisherigen Befragungen aus Sicht der 
Beschä�igten nicht adäquat mit den Ergeb-
nissen weitergearbeitet wurde). 

Nein
PegA-Befragung  
nicht möglich  
(Anonymität nicht gewährleistet)

Ja
PegA-Befragung 
möglich

Können gleichzeitig drei oder mehr Beschäf-
tigte, die diese Tätigkeit ausüben, für 2–2,5 
Stunden freigestellt werden? 
Bitte berücksichtigen Sie auch den Außen-
dienst und organisatorische Hindernisse.

Ist mindestens eine Person im Unternehmen 
bereit und kompetent (siehe auch Kapitel 7), 
die Moderation der PegA-Workshops zu 
übernehmen? Stehen alternativ �nanzielle 
Ressourcen für eine externe Moderation der 
PegA-Workshops zur Verfügung?

Nein
PegA-Team
nicht möglich

Ja
PegA-Team 
möglich

1.1.
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Haben Sie ein PegA-Instrument gefunden, dessen Einsatz möglich wäre? 
Dann haben Sie das passende Instrument für diese Tätigkeit gefunden!

Haben Sie mehrere PegA-Instrumente gefunden, deren Einsatz möglich wäre? 
Dann beantworten Sie bitte die weiterführenden Fragen in der untenstehen-
den Tabelle („2. Kriterien, die den Einsatz eines bestimmten PegA-Instruments 
nahelegen“). Zählen Sie anschließend, wie häu�g Sie jede Farbe eingekreist 
haben. Interessant sind dabei selbstverständlich nur die Instrumente, die über-
haupt für Ihr Unternehmen infrage kommen (vergleiche Tabelle mit unabdingba-
ren Voraussetzungen). 

Kriterien, die den Einsatz eines bestimmten PegA-Instruments nahelegen

Ergibt sich auch daraus keine eindeutige Antwort, welches Instrument Sie für 
die jeweilige Tätigkeit einsetzen könnten? 
Dann diskutieren Sie intern in Steuerkreis/ASA oder einem vergleichbaren Gre-
mium beispielsweise unter Einbezug des Betriebsrats noch einmal: Was passt 
Ihrer Meinung nach am ehesten zur Tätigkeit und zu Ihrem Unternehmen? Sie 
können die Instrumente selbstverständlich auch miteinander kombinieren. 

22 ..

Sind in nächster Zeit Begehungen geplant?
Darin ließe sich die Erfassung der psychischen Belastung integrieren.

Ist für die nächsten 12 Monate eine Mitarbeiterbefragung geplant? 
Hier könnten Fragen zur Ermittlung der psychischen Belastung integriert werden.

Finden regelmäßige Teambesprechungen in den Abteilungen statt, die auch als 
Rahmen für die PegA-Workshops genutzt werden könnten?

Sollen möglichst alle Beschä�igten in die Bewertung der Arbeitsbedingungen ein-
bezogen werden?

Soll eine sachkundige Person mit Spezialwissen zum Thema psychische Belastung 
die Analyse vornehmen?

Möchten Sie Maßnahmenvorschläge für erkannte Handlungsbedarfe durch die 
Beschä�igten entwickeln lassen?
Bitte beachten Sie, dass der Workshop von PegA-Team selbstverständlich auch im 
Nachgang des PegA-Expertenchecks sowie der PegA-Befragung durchgeführt wer-
den kann.

Soll die Ermittlung von Gefährdungen bereits Gestaltungsmöglichkeiten aufzeigen?

Könnten Sprachbarrieren aufseiten der Befragten die Beantwortung des Fragebogens 
oder den Austausch im Workshop erschweren?

Arbeiten viele Beschä�igte im Außendienst, an mobilen Arbeitsplätzen oder im 
Homeo�ce, sodass es zum Beispiel unrealistisch ist, diese für einen Workshop an 
einem Ort zu versammeln oder eine Begehung der Arbeitsplätze vorzunehmen?



Gibt es kein Instrument, bei dem Sie alle Fragen bejahen konnten? 
Dann prüfen Sie bitte noch einmal sorgfältig die Optionen. Nachfolgend einige 
Beispiele dazu. 

Gibt es intern keine sachkundige Person, kann auch niemand entsprechend 
geschult werden und stehen auch keine Gelder für die Beau�ragung einer 
externen Person zur Verfügung? Erläutern Sie den Budgetverantwortlichen noch 
einmal das erstrebenswerte Ziel der Gefährdungsbeurteilung und begründen 
Sie, warum dafür unbedingt eine sachkundige Person erforderlich ist.

Ist aufgrund bisheriger schlechter Rückläufe zu Mitarbeiterbefragungen in Ihrem 
Unternehmen zu befürchten, dass sich auch an der PegA-Befragung nur wenige 
beteiligen? Prüfen Sie, ob die Beteiligungsquote vielleicht über eine geänderte, 
fundierte Information zu Hintergrund/Ziel der Befragung oder durch die Nut-
zung anderer Kommunikationskanäle erhöht werden kann.

Ist die Freistellung von Beschä�igten für den PegA-Workshop während der 
Arbeitszeit nicht möglich? Prüfen Sie, ob der Workshop nicht auch in bezahlter 
Freizeit statt�nden könnte.

Sind Sie unsicher, ob ein Instrument tatsächlich die richtige Wahl ist, emp�ehlt 
sich eine Pilot-Durchführung für eine Tätigkeit. So können Sie prüfen, ob das 
Instrument passt und Ihr Vorgehen stimmig ist. 

Eine Pilotierung kann zudem helfen, mögliche interne Kritiker zu überzeugen. 
Denn die Vorteile der Berücksichtigung psychischer Belastung in der Gefähr-
dungsbeurteilung werden praktisch deutlich. Nämlich dann, wenn Ressourcen 
aufgezeigt, aber auch erfolgreich Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen umgesetzt wurden. Das überzeugt von der Sinnha�igkeit des Vorha-
bens!

Praxis-Tipp 
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Kapitel 5: Details zum PegA-Expertencheck 
So bringen Begehungen wertvolle Ergebnisse



Kapitel 5: Details zum  
PegA-Expertencheck
Für die Beurteilung der psychischen Belastung bei der Arbeit werden bei die-
sem Instrument die Methoden Dokumentenanalyse und Begehung kombiniert.

Aufbau des PegA-Expertenchecks

Das Instrument besteht aus zwei Teilen:

Teil 1: Dokumentenanalyse

Hier werden bereits im Unternehmen vorhandene Dokumente und Informatio-
nen zur Tätigkeit, zum Beispiel zur Arbeitsaufgabe, zur Arbeitszeit und zum Qua-
lifikationsangebot, mittels 41 Fragen analysiert. Als Informationsquellen dienen 
beispielsweise Stellenbeschreibungen, Tarifverträge oder Arbeitsanweisungen.
Aufwand für die Dokumentenanalyse pro Tätigkeit: ca. 30 Minuten

Teil 2: Begehung

Nach der Dokumentenanalyse wird für die jeweilige Tätigkeit eine Begehung 
durchgeführt. Dabei begleiten ein oder zwei fachkundige Personen eine Be-
schäftigte oder einen Beschäftigten und beobachten die Arbeitsbedingungen 
vor Ort. Zur Orientierung dienen 67 Leitfragen. 
Bei Bedarf werden in einem Interview Fragen zum Beispiel an die Arbeitsplatz-
inhaber oder die zuständige Führungskraft gestellt, um ein klares Bild von der 
arbeitsbedingten psychischen Belastung zu erhalten. 
Aufwand für die Begehung pro Tätigkeit: ca. 2 Stunden
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 02 I Details zum PegA-Expertencheck

Der PegA-Expertencheck ist das richtige Instrument für 
eine Tätigkeit, wenn diese Voraussetzung gegeben ist: 

Es stehen – intern oder extern – kompetente, gegebenenfalls extra geschulte 
Personen für die Durchführung der Arbeitsplatz-Begehungen zur Verfügung. 
Dies könnten zum Beispiel die Fachkra� für Arbeitssicherheit oder die Betriebs-
ärztin / der Betriebsarzt sein. Auch eine Begehung durch zwei Personen – bei-
spielsweise mit Beteiligung von Betriebsrat oder Führungskrä�en – ist denkbar. 
Allerdings sollte die Führungskra� nicht aus dem betre�enden Arbeitsbereich 
stammen.
 
Für die Begehungen sind folgende Kompetenzen erforderlich: 
 
Fachkompetenz

 
Berufserfahrung, zum Beispiel als Fachkra� für Arbeitssicherheit, Betriebs-
ärztin/Betriebsarzt oder Arbeitspsychologin/Arbeitspsychologe 

Wissen über Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, über psychische  
Belastung in der Gefährdungsbeurteilung und über den PegA-Expertencheck

Fähigkeit und Wissen zur Durchführung von wertneutralen/vorurteilsfreien 
Beobachtungen und Interviews

Excel-Grundkenntnisse (bei Nutzung der Auswertungsdatei)

Methodenkompetenz

Selbstständige, strukturierte und konstruktive Arbeitsweise

Kenntnisse und Erfahrung mit Begehungen, Beobachtungstechniken und in 
der Gesprächsführung 

Sozialkompetenz 

Unvoreingenommene, o�ene und wertschätzende Grundhaltung 

Einsatzbereitscha�, Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein

Zielführender Kommunikationsstil für verschiedene Hierarchieebenen im 
Unternehmen 

Ist diese Voraussetzung nicht gegeben, dann ist der PegA-Expertencheck nicht 
das richtige Instrument für die Gefährdungsbeurteilung einer Tätigkeit. Nutzen 
Sie in diesem Fall bitte die Entscheidungshilfe zur Instrumentenauswahl (siehe 
Kapitel 4) und prüfen Sie, ob nicht PegA-Befragung oder PegA-Team besser 
geeignet ist. 



Das PegA-Programm: Kapitel 5

Beteiligte am PegA-Expertencheck

Für eine fundierte Gefährdungsbeurteilung braucht es mehr als eine Person. 
Insbesondere Arbeitgeber, Steuerkreis, Leitungsebene, Betriebsrat, aber auch 
Beschä�igte sind gefragt (vergleiche Kapitel 1).  
 
Für den PegA-Expertencheck sollten außerdem eingebunden werden:
 
Zuständige Person: In Ergänzung zu den allgemeinen Aufgaben (vergleiche 
Kapitel 1, Seite 12) sollte diese im Zuge des PegA-Expertenchecks idealerweise 
folgende Aufgaben übernehmen:

Durchführen der Dokumentenanalyse (diese Aufgabe können aber auch die 
Begehungs-Beau�ragten übernehmen)

Fortlaufend kontrollieren, ob alles planmäßig läu� 

Dokumentieren der Ergebnisse aus den Begehungen (zum Beispiel in der PegA-
Expertencheck-Auswertungsdatei)
 
Begehungs-Beau�ragte: Diese führen die Begehungen durch und nehmen 
dabei die Ermittlung und Beurteilung der psychischen Belastung für die jeweili-
ge Tätigkeit vor. Sie können selbstverständlich auch die Dokumentenanalyse im 
Vorfeld durchführen.

Details zum PegA-Expertencheck I 03



SpeZifische Hinweise zur Vorbereitung

Alle allgemeingültigen Hinweise zur Vorbereitung der Gefährdungsbeurteilung 
für den Teilaspekt psychische Belastung finden Sie in Kapitel 3. Ergänzend sind 
für die Vorbereitung des PegA-Expertenchecks folgende Aspekte zu berücksich-
tigen: 
 
Gesamtprozess planen: Speziell mit Blick auf den PegA-Expertencheck sollten 
Sie bei der Planung folgende Fragen beantworten:  
 
Sind in nächster Zeit ohnehin Begehungen geplant? Darin ließe sich die Erfas-
sung der psychischen Belastung integrieren.

Wie viel Zeit wird für die Beschaffung und Analyse der Dokumente benötigt? 

Wie viele Tätigkeiten müssen beurteilt werden? 
 
 
Für jedes PegA-Instrument stehen Vorlagen für Projektpläne zur Verfügung  
(siehe Kapitel 9). Diese unterstützen Sie bei der Planung des Gesamtprozesses. 
 
 
Begehungs-Beauftragte bestimmen: Die Begehungs-Beauftragten müssen über 
zeitliche Ressourcen sowie fachliche, methodische und soziale Kompetenzen 
zur Durchführung der Begehungen verfügen (vergleiche Seite 2 in diesem Kapitel). 
 
Dokumentenanalyse vorbereiten: Im Zuge dessen sollten Sie … 

... entscheiden, welche Dokumente Sie benötigen. Der PegA-Expertencheck 
verweist hier auf mögliche Dokumente, die die Zuständige Person zum Beant-
worten der Fragen heranziehen kann. 

... die Bereitstellung der Dokumente organisieren (häufig liegt nicht alles zentral 
an einem Ort im Unternehmen). 

 

Praxis-Tipp 
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Kapitel 6: Details zur  
PegA-Befragung
Für die Beurteilung der psychischen Belastung bei der Arbeit kommt hier ein 
klassischer Fragebogen zum Einsatz.

Aufbau des PegA-Fragebogens 

Das Instrument besteht aus zwei Teilen: 

Teil 1: Angabe von Tätigkeit/Arbeitsbereich  

Diese Angaben benötigen Sie für die spätere Zuordnung der Ergebnisse zu den 
jeweiligen Tätigkeiten/Arbeitsbereichen. Ohne Zuordnung zu den einzelnen 
Tätigkeiten können Sie keine adäquate Gefährdungsbeurteilung vornehmen 
und keine passenden tätigkeitsspezifischen Maßnahmen ableiten. Unseren 
PegA-Fragebogen müssen Sie an dieser Stelle an Ihre konkreten Tätigkeiten 
und Arbeitsbereiche im Unternehmen anpassen. Nutzen Sie hierzu die bearbei-
tungsfähige Version des Fragebogens (https://kompendium.bghw.de/pega). 
 
Arbeit ist vielfältig. Um diese Vielfalt abzubilden, erfasst der Fragebogen sowohl 
Tätigkeiten (zum Beispiel Kommissionieren) als auch Arbeitsbereiche (zum Bei-
spiel Trockenlager). Achten Sie bitte unbedingt auf eine klare Abgrenzung der 
einzelnen Tätigkeiten beziehungsweise Arbeitsbereiche, damit alle Beschäftig-
ten wissen, wo sie sich einordnen sollen.
 

Teil 1: Tätigkeit/Arbeitsbereich

Datum:

Kassenbüro

Verkauf Non-Food

Verkauf Frischeservice

Leergut ..............................

Führungstätigkeiten ..............................Verkauf Food

 Verwaltung .............................. 

Info/Service ..............................

Beispiel 

SB-Ware
nhaus

1 I 4

PegA-Fragebogen

Beispiel 

Lager/La
gerlogisti

k

Empfang/
Pförtnerdienst

Wareneinlagerung

Warenannahme

Warenausgang

..............................

Retourenbearbeitung 

..............................
Warenentnahme/Kom-
missionierung/Picking

Auslieferung

..............................

Disposition

..............................

Haustechnik 

Verpacken/Versand-
vorbereitung Entsorgung 

Führungstätigkeiten

© 2019 Berufsgenossenscha�  Handel und Warenlogistik, Gesellscha�  für Gute Arbeit mbH und Technische Universität Dresden 
     Mit Unterstützung von INQA, BAuA, HDE, ver.di und BGA.

1.

Übrigens:
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Kapitel 7: Details zu 
PegA-Team
Für die Beurteilung der psychischen Belastung bei der Arbeit werden bei 
diesem Instrument eine Kurzanalyse der psychischen Belastung (PegA-An-
forderungsbarometer) und ein strukturierter Workshop zur Entwicklung von 
Maßnahmen (PegA-Workshop) kombiniert.

Aufbau von PegA-Team 

Das Instrument besteht aus zwei Teilen:

Teil 1: Kurzanalyse mit dem Plakat „PegA-Anforderungsbarometer“ 

Dabei schätzen alle Beschäftigten einer Tätigkeit / eines Arbeitsbereichs 
zunächst ihre Arbeitsbedingungen ein. Das DIN-A0-Plakat wird dazu im Vorfeld 
des PegA-Workshops ausgehängt. Die Beschäftigten können dann die 25 Fragen 
mittels Klebepunkten beantworten. 

Aufwand für die Beantwortung: pro Mitarbeiterin/Mitarbeiter ca. 10 Minuten
 
 
Das PegA-Anforderungsbarometer sollte nur in Kombination mit dem PegA-
Workshop eingesetzt werden und nicht als isolierter Kurzfragebogen.
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Kapitel 8: Gestaltungs-
empfehlungen
Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie Detailinformationen zu allen 16 Arbeits-
bedingungen, die im Fokus der Beurteilung der psychischen Belastung stehen.

Sie finden pro Arbeitsbedingung maximal eine Doppelseite, auf der erläutert 
wird ...

... warum die jeweilige Arbeitsbedingung für die Gesundheit und das Wohlbefin-
den der Beschäftigten wichtig ist, 

... welche Mängel mit Blick auf diese Arbeitsbedingung entstehen können und 

... wie die Arbeitsbedingung idealerweise gestaltet sein sollte, um eine Ge-
fährdung der Beschäftigten zu vermeiden oder eine gesundheitsförderliche 
Ressource aufzubauen beziehungsweise zu stärken. 

Die Gestaltungsempfehlungen geben Ihnen eine Orientierung, in welche Rich-
tung Ihre Maßnahmen gehen sollten, um sichere und gesunde Arbeitsbedin-
gungen für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schaffen.

Bitte beachten Sie: Alle Empfehlungen und Beispiele sind lediglich als Anre-
gungen gedacht. Denn es gibt nicht die eine optimale Maßnahme, die für alle 
Unternehmen gleichermaßen passt. Entwickeln Sie Ihre eigenen Maßnahmen, 
die konkret auf die spezifischen Bedingungen in Ihrem Unternehmen abge-
stimmt sind!

Alle dargestellten Informationen und Empfehlungen zur Arbeitsgestaltung 
beruhen auf aktuellen arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen1. Es ist nachge-
wiesen, dass eine mangelhafte Gestaltung der genannten Arbeitsbedingungen 
tatsächlich einen schädigenden Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbe-
finden von Beschäftigten haben kann. 

Zu den möglichen Folgen gehören – je nach Arbeitsbedingung – beispielsweise 
ein erhöhtes Risiko für Depressionen, ein verstärktes Stresserleben, psychoso-
matische Beschwerden, Leistungsschwankungen oder auch eine nachlassende 
Arbeitszufriedenheit. 

1 Quellen u. a.: 
• iga.Report 32, Psychische Belastung in der Arbeitswelt, Hrsg.: Initiative Gesundheit und Arbeit, Januar 2016.
• Kein Stress mit dem Stress. Lösungen und Tipps für Führungskräfte des Handels und der Warenlogistik. 

Hrsg.: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), November 2018.
• Ergebnisse des BAuA-Projektes „Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt – Wissenschaftliche Standortbestimmung“

(2014–2016). 
• Der Leitfaden zum Screening Gesundes Arbeiten – SGA, Hrsg.: Initiative Neue Qualität der Arbeit, März 2016
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Kapitel 9: Die PegA- 
Praxishilfen im Überblick
PegA unterstützt Sie mit vielfältigen Materialien bei der erfolgreichen Beurtei-
lung der psychischen Belastung. Hierzu gehören neben diesem Ordner und 
den drei Instrumenten noch vielfältige Praxishilfen, die die Durchführung der 
Gefährdungsbeurteilung erleichtern. Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie 
hierzu einen Überblick.

Alle Praxishilfen können hier heruntergeladen werden:  
https://kompendium.bghw.de/pega

Einzige Ausnahme: Die „Moderationsbox PegA-Workshop“. Sie enthält Modera-
tionskarten in DIN-A5 und muss deshalb als komplette Box bestellt werden. Das 
Begleitheft mit ergänzenden Informationen für die zukünftigen Moderatorinnen 
und Moderatoren steht auch zum Download zur Verfügung.

Die gedruckten Materialien (PegA-Ordner, Moderationsbox PegA-Workshop und 
Plakate für PegA-Team) können Sie im Medienshop der BGHW bestellen: 
https://www.bghw-medienshop.de/
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Glossar:

Arbeitsschutzausschuss:
Der Arbeitsschutzausschuss (ASA) ist in Deutschland für Betriebe mit mehr als  
20 Beschäftigten vorgeschrieben (§ 11 Arbeitssicherheitsgesetz – ASiG). Er setzt 
sich zusammen aus dem Arbeitgeber oder einem von ihm Beauftragten, zwei 
vom Betriebsrat bestimmten Betriebsratsmitgliedern, Betriebsärzten, Fachkräf-
ten für Arbeitssicherheit und Sicherheitsbeauftragten nach § 22 des Siebten 
Sozialgesetzbuches.

GDA:
Die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA) ist eine Initiative von 
Bund, Ländern und Unfallversicherungsträgern. Ziel dieses Verbunds ist es, das 
Arbeitsschutzsystem in Deutschland zu modernisieren und Anreize für Betriebe 
zu schaffen, die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten zu stärken. 

Psychische Belastung: 
Psychische Belastung ist die Gesamtheit aller erfassbaren Einflüsse, die von 
außen auf den Menschen zukommen und diesen psychisch beeinflussen.1

Psychische Beanspruchung:
Psychische Beanspruchung ist die unmittelbare Auswirkung der psychischen 
Belastung im Individuum in Abhängigkeit von seinem aktuellen Zustand.1 

Psychische Beanspruchungsfolgen: 
Psychische Beanspruchungsfolgen sind die langfristigen Auswirkungen dau-
erhafter psychischer Beanspruchungen. Sie können positiv (gesundheits
fördernd) oder negativ (gesundheitsschädigend) sein. 

Gefährdung: 
Gefährdung bezeichnet die Möglichkeit eines Schadens oder einer gesundheit
lichen Beeinträchtigung ohne bestimmte Anforderungen an deren Ausmaß oder 
Eintrittswahrscheinlichkeit.2

Ressourcen:
Ressourcen spielen eine große Rolle, wenn es darum geht, wie Menschen mit 
der auf sie einwirkenden Belastung umgehen. Erfährt jemand zum Beispiel eine 
hohe soziale Unterstützung durch seine Kolleginnen und Kollegen, gelingt es 
ihm erfahrungsgemäß besser, mit schwierigen Situationen im Arbeitsalltag um-
zugehen. Ebenso stellt zum Beispiel ein zielgruppengerechtes Informationsan-
gebot sicher, dass die Beschäftigten ihre Arbeit möglichst fehlerfrei erledigen 
können. Alle Aktivitäten zur Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sollten da-
her auch darauf abzielen, die Ressourcen der Beschäftigten zu stärken. Dies 
sollte vorrangig über die Gestaltung der Arbeitsbedingungen geschehen.

1	 DIN EN ISO 10075-1 bis -3 (Ergonomische Grundlagen bezüglich psychischer Arbeitsbelastung)

2	 Ratgeber zur Gefährdungsbeurteilung – Handbuch der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)  
für Arbeitsschutzexperten, März 2016 
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